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(Hierzu die Tafeln II und III.)

aus den Zeichnungen Tafel II und III 
ersichtliche Blockwalzwerk nebst zu- 
gehöriger Reversirmaschine wurde der 
u njorlj Actiengesellschaft für Bergbau 

und Hültenbetrieb, Ablheilung Dortm und, im 
Jahre 1894 geliefert. Dasselbe dient zum Aus
walzen von Flufseisenblöcken im Meistgewicht 
von etwa 2500 kg und einem Querschnitt von 
450 X  450 mm.

Die Blöcke werden aus den geheizten Durch
weichungsgruben vertical vermittelst eines hydrau
lischen Krahnes gehoben und auf einen Auf- 
legeapparat gesetzt. Mit Hülfe eines hydraulischen 
Cylinders dreht sich derselbe um 9 0 0 und legt 
den Block auf die schrägliegende Rollenbahn, 
auf welcher er durch sein eigenes Gewicht bis 
auf den umkehrbaren Rollenapparat herabrollt. 
Der Block w ird nun in gewöhnlicher Weise 
zwischen den Blockwalzen mit Hülfe der vor 
und hinter den Walzen befindlichen Rollen
apparate heruntergewalzt. Zum Verschieben und 
zum Wenden der Blöcke dient ein Wende- und 
Verschiebeapparat, welcher durch W asserdruck 
zwischen den Rollen vor den Walzen horizontal 
verschoben werden kann. Das Wenden der 
Blöcke erfolgt durch vier verticale Daumen, 
welche durch einen, unter dem Kantapparat be
findlichen hydraulischen Cylinder gehoben und 
gesenkt werden. Die W asserröhrchen zu diesem 
Cylinder sind gelenkartig ausgebitdet.

11.15

Die Oberwalze des Blockwalzwerks sowie die 
obere Kupplungsspindel werden durch hydrau
lische Cylinder ausbalancirt. Das Anstellen der 
Oberwalze erfolgt durch W asserdruck mittels 
Zahnstange und an die Druckschrauben ange
schmiedete Getriebe.

Ueber den Rollen vor den Walzen befindet 
sich eine Steuerbühne, von welcher aus das 
Auflegen der Blöcke auf der schrägliegenden 
Rollenbahn, das Umsteuern der verticalen Zwii- 
lingsreversirmaschine zum Betrieb der Rollen vor 
und hinter den W alzen, das Verschieben und 
Wenden der Blöcke, das Anstellen der Ober
walze, Alles durch hydraulische Steuerapparate 
bewirkt wird. Die Handhabung der Steuer
apparate erfolgt durch zwei Arbeiter, während 
vor und hinter den Walzen sich je ein W alzer 
befindet, um das Einfuhren sehr langer Blöcke in die 
Kaliber und das Wenden sehr langer und krumm 
gewordener Blöcke zu unterstützen.

Von dem Blockwalzwerk gelangen die Blöcke 
mittels eines schmalen Rollenapparates zu der 
horizontalen, durch W asserdruck betriebenen 
Scheere, welche von der K a lk  e r  W e r k z e u g 
m a s c h i n e n f a b r i k  L. W. B r e u e r ,  S c h u 
m a c h e r  & Go. in Kalk geliefert wurde.

Ueber die Reversirmaschine zum Betriebe des 
Blockwalzwerks wäre nur zu bem erken, dafs 
dieselbe mit Stephensonscher Coulissensteuerung 
versehen ist; letztere, hydraulisch abbalancirt,

I
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wird durch Differentialsteuerung umgesteuert. 
Die Kolbenschieber haben, uni den Hub zu ver
ringern, doppelte Einströmungskanäle.

Die Dimensionen des Blockwalzwerks sind 
folgende:

Durchmesser der Blockwalzen 1100 mm, 
Ballenlänge , „ 2700 „
Theilkreisdurehm . der Kammwalzen 1150 mm, 
Durchmesser der Rollen vor und hinter den 

W alzen 550 mm,
Länge der Rollen 3200 mm, 

der verticalen Zwillings - Reversirmaschine zum 
Betriebe des Rollenapparates vor und hinter der 
W alze:

Cylinderdurchmesser . . 250 mm,
H u b ..................................... 300 „

der verticalen Zwillings - Reversirmaschine zum 
Betriebe des Rollenapparates vor und hinter der 
S cheere:

Cylinderdurchmesser . . 200 mm,
H u b .............................. ........ 250 „

der grofsen Zwillings - Reversirmaschine zum 
Betriebe des Blockwalzwerks:

Durchm. der beiden Dampfcylinder 1200 mm, 
Kolbenhub 1300 mm,
Räderübersetzung 1 : 2 1ji .

Der hydraulische Druck beträgt 25 Atrno- 
i Sphären.

bcitung von E isen und  Stahl. 15 Jan u ar 1895.

Beobachtungen bei der Verarbeitung yoii Eisen und Stahl.*
Von Direclor L e c h n e r in Laurahütle.

M. H.! Vielen von Ihnen werde ich wenig 
Neues sagen können. Schon als vor mehreren 
W ochen unser verehrter H err Vorsitzender an 
mich das Ersuchen richtete, Ihnen heute meine 
Beobachtungen bei der Verarbeitung von Eisen 
und Stahl vorzutragen, da entstanden sofort in 
m ir Zweifel, ob es mir wohl möglich sein würde, 
ein derartiges Them a so zu gestalten und vor 
allen Dingen erschöpfend genug zu behandeln, 
um Ihres Interesses würdig zu werden. Diese 
Zweifel haben sich leider bei der Durcharbeitung 
nicht zerstreuen können, liegt es doch in der 
N atur der Sache, dafs individuelle Beobachtungen 
auf dem weiten Gebiete, welches die Verarbeitung 
des Eisens und Stahls umfafst, sich nicht als 
ein abgeschlossenes Ganzes, sondern günstigsten 
Falles als Bruchstück lückenhaft darstellen. Ich 
bitte deshalb schon im voraus um Ihre gütige 
Nachsicht, wenn das, was ich Ihnen sagen kann, 
hinter Ihren Erwartungen zurückbleibt.

Meine frühere Thätigkeit als B e a m te r  d e r  
K a is e r ! .  M a rin e  brachte es mit sich, dafs ich 
schon vor 15 Jahren in die Frage der Verar
beitung von Flufseisen mit höherer Festigkeit 
hineingezogen wurde. W ie nämlich den Meisten 
unter Ihnen bekannt sein dürfte, w ar es der von 
S ie m e n s  gegründeten Steel Company of Scotland 
nach etwa 5jährigen Bemühungen um die Mitte 
der 70er Jahre gelungen, ein gutes Martin-Flufs- 
eisen von höherer Festigkeit herzustellen. Bis 
1878 hatte es die Gesellschaft bereits erreicht, 
das board of trade sowohl wie den Britischen 
Lloyd, die bekannte Schiffsklassificationsgesell- 
schaft, von der Güte ihres Products derartig zu

* V orgetragen vor der H auptversam m lung der 
, E isenhütte  O berschlesien“ am  16. Decem ber 1894.

überzeugen, dafs das Material zur Verwendung 
im Schiffbau und Dampfkesselbau zugelassen 
wurde. Die Bedingungen, welche dabei an das 
Material gestellt wurden, lauteten, dafs es eben 
im Martinofen erzeugt sein und für S c h if fb a u -  
z w e c k e  eine Festigkeit von 44 bis 50,4 kg/qmm 
bei mindestens 16 % Dehnung, für D a m p f 
k e s s e l - F e u e r b l e c h e  eine Festigkeit von 41 
bis 44 kgjqmm und endlich für D a m p f k e s s e l - 
M a n te lb le c h e  44 bis 50 kgjqmm bei mindestens 
20 $  Dehnung besitzen müsse. Als Bezugsquellen 
wurden ferner nur solche W erke zugelassen, 
welche dem Lloyd Gelegenheit gegeben hatten, 
sich durch eine gröfsere Versuchsreihe von der 
hinreichenden Qualität des erzeugten Materials 
zu überzeugen.

Da nun der Lloyd gleichzeitig m it der Z u
lassung des Martinflufseisens von der genannten 
hohen Festigkeit eine erhebliche Reduction der 
in seinen Bauvorschriften bis dahin verlangten 
Materialstärken vornahm, welchen letzteren ja  
die gewöhnliche Festigkeit des Schweirseisens 
mit etwa 33 bis 36 kg,'qmm zu Grunde gelegen 
hatte, so eröffnete sich den Rhedereien und 
Schiffseigenthümern plötzlich die vielversprechende 
Aussicht, das todte Gewicht ihrer Schiffskörper 
um etwa 20 bis 25 $  zu verringern und die 
Ladungsfähigkeit bei gleichbleibender Schiffsgröfse 
und ohne Vermehrung der Betriebskosten ent
sprechend zu vergröfsern, während im K riegs
schiffbau sich die zu ersparenden Gewichte vor- 
theilhaft auf die Verstärkung des Panzerschutzes 
und der Triebkraft, auf die Veigröfserung des 
Kohlenvorrathes oder auf die Vermehrung der 
Artillerie vertheilen liefsen.

Diese Vortheile waren so bedeutend, dafs in 
kaum einem Jahre der gesammte englische
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Schiffbau und in gleicher Weise der Schiffs- 
maschinenbau sich dem neuen Material zuwandte 
und das Schweifseisen so gut wie ganz aufser 
Gurs setzte, unbekümmert um gewisse vereinzelt 
auftretende unliebsame Vorkommnisse, welche das 
neue Material als noch nicht ganz zuverlässig 
kennzeichneten.

So verhielt sich beispielsweise im Jahre 1891 
der Tonnengehalt der in Großbritannien und Irland 
aus Flufseisen erbauten zu demjenigen der aus 
Schweifseisen erbauten Schiffe wie 550 000 zu 
13 000 Registertons, also rund 98 $  gegen 2 tji>.

Auch unsere deutsche Kriegsmarine mufste 
damals, wollte sie nicht gegen das Ausland Z u 

rückbleiben, sich dem neuen Material mit der 
hohen Festigkeit zuwenden, und so wurde mir 
der Auftrag, mit dem für den Schiffsmaschinen
bau zu verwendenden Material vergleichende 
Versuche anzustellen. Es sollte hierzu sowohl 
deutsches wie schottisches und steirisches Mate
rial herangezogen werden. Leider lehnten die 
zur Lieferung des Versuchsmaterials aufgeforder
ten deutschen Eisenhütten die Lieferung wegen 
der verlangten hohen Festigkeit u. s. w. ab, so 
dafs also nur steirisches und schottisches zu ver
gleichen blieb.

Das Versuchsprogramm w ar ein aufserordent- 
lich umfangreiches, und die Versuche fielen für 
beide Lieferungen, also sowohl für das schottische 
wie für das steirische Material nicht nur bezüg
lich der gewöhnlichen Festigkeitseigenschaften, 
sondern auch in den die Behandlung und Ver
arbeitung betreffenden Ergebnissen so vorzüglich 
aus, dafs die Marinebehörde ohne weiteres das 
neue Material in Verwendung nahm. Der Preis 
stellte sich anfangs in Kiel

für schottisches auf 185 J i  f. d. Tonnel Kessel- 
„ steirisches ,  360 „ ,  J Qualität.

W enn man hiernach zunächst auch aus- 
schliefsüch auf Schottland angewiesen war, so 
will ich doch hier zum Ruhme der deutschen In
dustrie hervorlieben, dafs jene deutschen Eisen
hütten, welche anfänglich sich geweigert hatten, 
Martineisen von der verlangten hohen Festigkeit 
nach den gestellten Bedingungen zu liefern, 
dennoch in wenigen Jahren, nachdem einige 
Goncessionen bezüglich der Festigkeitsgrenzen 
gemacht waren, dahin gelangten, ein dem 
schottischen durchaus gleichvverthiges Material zu 
erzeugen.

Bevor es jedoch dahin kam, bot sich mir 
persönlich reichliche Gelegenheit, während gröfserer 
Abnahmen auf schottischen W erken die bei den 
eigenen Versuchen gewonnenen Beobachtungen 
zu ergänzen.

Zunächst war es auffallend, mit welcher 
Sicherheit die verlangte Festigkeit innerhalb der 
eng bemessenen Grenzen getroffen wurde. Ur
sprünglich lauteten diese Grenzen nicht unter 42
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und nicht über 45 kg/qmm Festigkeit bei min
destens 20 % Dehnung. Bei gröfseren Liefe
rungen fielen etwa 20 fo der Bleche aufserhalb 
jener Grenzen, doch konnten zumeist die Platten 
bezw. Slabeisen, deren Festigkeit die obere Grenze 
überschritt, durch Ausglühen gerettet werden. 
Nachdem später die Grenzen auf 42 bis 47 
kg/qmm gesetzt waren, verringerte sich die zu
rückzuweisende Menge auf höchstens 5 %■

Durch das erstmalige Ausglühen der Platten 
ging die Festigkeit durchschnittlich um 2 bis 
2 Va kg/qmm zurück, während sich die Dehnung 
um etwa l/u> des vorherigen Betrages vermehrte.

Etwas weniger gleichartig waren die Ergeb
nisse der Zerreifsproben im gehärteten Zustande, 
d. h. des auf Kirschröthe erhitzten und danach 
in W asser von 28° G. abgekühlten Materials. 
Auf diese Prüfungen legten damals ja  noch ver
schiedene Seiten ziemlich hohen W erth , weil 
man anfänglich noch immer eine gewisse Scheu 
vor der Härtbarkeit des Materials hatte.

Die Festigkeitszunahme schwankte hierbei je 
nach der Stärke der Probestücke um 5 bis bei
nahe 15 kg/qmm, also von etwa 4 3 1/ä auf etwa 
48 bis zu 60 kg/qmm unter entsprechend ver
minderter Dehnung. Dennoch blieb die letztere 
trotz der Härtung immer noch hervorragend gut, 
wie die Biegeproben mit gehärteten Probestreifen 
zeigten, welche sich durchgängig um 180° nicht 
nur bis zu einem Schenkelabstande gleich der 
Blechstärke, sondern ganz zusammenschlagen 
liefsen. Es versagten dabei nicht ganz 1 % der 
Probestücke und auch diese nur dicht vor Er
reichung der vorgeschriebenen 180°.

Allmählich schwand denn auch die letzte 
Besorgnifs, die man noch bezüglich etwaiger 
schädlichen Folgen der Härtbarkeit für die Ver
arbeitung gehegt hatte.

Bestehen blieben dahingegen zunächst noch 
die Besorgnisse über den Einfluß des Zustandes 
der ßiauwärme. Die Biegeproben brachen in 
diesem Zustande vielfach bei einem Winkel von 
90 bis 120° und erhärteten die schon damals 
bekannte Thatsache, d aß  Flufseisen bei Tem pe
raturen um 250 bis 400° C. sich in einem ge
wissen kritischen Zustande befindet, welcher 
einige Vorsicht in der Behandlung erheischt.

M. H.! ln dieser Eigenthümliehkeit ist, wie 
Ihnen bekannt, manches Vorurtheil und Verdam- 
mungsurtheil gegen das Flufseisen begründet 
worden, indem man sagte und zum Theil noch 
sagt, d a ß  man nie sicher sein könne, ob nicht 
doch bei der Verarbeitung das Material beschädigt 
werde. Das ist schon richtig, gilt aber in genau 
gleichem Maße vom Schweißeisen, denn es darf 
nicht übersehen werden, daß  auch Schweißeisen 
einen ganz ähnlichen kritischen Zustand besitzt. 
Ich konnte mir schon damals nicht erklären, 
warum denn gerade Flufseisen zwischen gewissen 
Tem peraturgrenzen unter den verschiedenen Eisen-

Beobachtungen bei der Verarbeitung von E isen und  Stahl.
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sorten absonderliche Eigenschaften haben sollte, 
und untersuchte erst m ittelst einfacher Biegeproben, 
dann gründlicher verschiedene Schweifseisenbleche 
vom besten Feuerblech bis zum gewöhnlichen 
Koksblech, und war nicht wenig überrascht, ganz 
analoge Erscheinungen vorzufinden, wie man sie 
beim Flufseisen beobachtet und zur Erklärung 
einzelner unliebsamen Vorkommnisse herangezogen 
hatte.

Meine eigene Beobachtungen in diesem Punkte 
haben im Laufe der Jahre eine Reihe von Be
stätigungen gefunden durch die Veröffentlichungen 
des Ingenieurs S t r o h m e y e r  vom Britischen Lloyd

15. Jan u a r 1895.

keit von der gewöhnlichen Tem peratur bis etwa 
520° zunimmt und danach wieder geringer wird. 
Nur beim Gufseisen nim m t die Festigkeit noch 
länger zu.

Die Dehnung zeigt dagegen das umgekehrte 
Verhalten, d. h. sie nim m t bis zur Blauwärme 
ab und nimm t bei noch höheren W ärmegraden 
wieder zu.

Die Diagramme lassen auch das der Dehnung 
entsprechende Verhalten der Contraction erkennen, 
die in der Blauwärme sehr schnell zurückgeht.

M. H.! Diese Uebereinstimmung des Schweifs
eisens und des Flufseisens im Verhalten gegen

Beobachtungen bei dev Verarbeitung von E isen  u n d  Stahl.
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und 'des®Oberingenieurs K ro h n  von der Gute- 
hoifnungshütte, welcher den schädigenden Einflufs 
der Blauwärme für Schweifseisen auf Grund von 
Versuchen sogar noch schlim m er bezeichnet, als 
für weiches Flufseisen. Auch in neuester Zeit 
ist diese Erscheinung von H o w a rd  und M a r te n s ,  
von der österreichischen Brückenbaucommission 
u. A. untersucht und bestätigt gefunden, und 
namentlich von Martens in musterhafter, syste
matischer Weise durch genaueste Versuche fest- 
gelegl worden.

Abbild. 1 zeigt, nach den Versuchen von Howard 
& Martens u. s. w., das Verhalten von Gufseisen, 
Schweifseisen, Flufseisen und Stahl bei verschie
dener Tem peratur. Wie Sie sehen, haben alle 
diese Materialien das Gemeinsame, dafs ihre Festig-

die Blauwärme, welche sich in allen diesen Linien 
documentirt, sollte eigentlich nach dem Vielen, 
was gerade in den letzten Jahren darüber ge
schrieben und gesprochen ist, als allgemein be
kannt gelten und vielleicht hätte auch ich mich, 
gerade vor Ihnen, nicht so lange darüber aus- 
lassen sollen, ich habe aber wirklich gar zu oft 
gefunden, dafs erw ähnte Thatsaehen nicht genug 
gewürdigt oder doch sehr ungleich gewürdigt 
werden, je nachdem man m it Schweifseisen oder 
Flufseisen zu thun hatte.

Vergegenwärtigen wir uns daher einmal mög
lichst objecliv die schlechten und guten Eigen
schaften beider Materialien, wie sie uns nicht 
nur aus den Versuchen im Probirraum , sondern 
bei der Verarbeitung zu Maschinen, Dampfkesseln
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und Bauconslructionen und im späteren Dasein 
und im Verhalten der fertigen Arbeitsobjecte ent- 
gegenlreten.

Für das Schweifseisen bestellen die Fehler
quellen in den blasigen oder sehilfrigen Stellen, 
wie sie aus Packetirungsfehlern oder ungenügen
der Verschweifsung der Packete entstehen, und 
ferner in den eingewalzten Schlackentheilen. Diese 
Fehler sind weit häufiger vorhanden, als man 
schlechthin glauben möchte. W enn sie nicht 
gerade an der Oberfläche liegen, so entziehen sie 
sich ja bei Behälterblechen, Kesselblechen und 
Eisenconstructionsmaterial der W ahrnehm ung zum 
gröfslen Theile dauernd, da diese Materialien 
höchstens an den Kanten bezw. an den Enden 
bearbeitet werden.

Selbst an Kesselfeuerblechen treten sie oft 
trotz sorgfältigsten Besichtigens, Abklopfens, Aus
glühens u. s. w. erst nach jahrelangem Gebrauch 
hervor und verursachen dann recht unangenehme 
und kostspielige Reparaturen. Ich habe diese 
früher dadurch zu beschränken gesucht, dafs ich 
den mit der Untersuchung der schweifseisernen 
Kesselfeuerbleche vor deren Verarbeitung betrau
ten Arbeitern Prämien in Höbe von 3 J i  für jeden 
beim Abklopfen u. s. w. entdeckten inneren Fehler 
zusicherte. Die Leute gingen oft bei der Löh
nung mit 50 bis 60 Präm ie nach Hause, 
obwohl die Bleche stets schon einmal auf dem 
liefernden W erke untersucht waren. Noch viel 
häufiger treten die inneren Fehler des Schweifs
eisens aber dem entgegen, der gezwungen ist, 
gröfsere Schweifseisenflächen auf der Hobel
maschine oder Drehbank bearbeiten zu lassen, 
wie es z.B . beim Ueberdrehen von Wellenleitungen, 
geschweifsten und überdrehten Hohlkörpern, als 
Plungerkolben, Gentrifugentrommeln, Prefscylin- 
dern, zahlreichen Apparaten der chemischen 
Industrie und ganz besonders beim Gewinde
schneiden an geschweifsten Blechröhren und an 
vielen anderen Gegenständen vorkommt.

Hier reifst der Dreh- oder Hobelstahl oft nur 
halb verschweifste Packetirungsflächen vonein
ander oder hebt plötzlich tief eingewalzte 
Schlackentheile aus, deren Vorhandensein man 
ohne Bearbeitung nicht einmal geahnt haben 
würde. Bei dieser Art der Bearbeitung geben 
sich die verschiedenen Uebergangsstadien in den 
Schweifsfehlern undSchlackenslellen des Schweifs
eisens am besten und interessantesten zu erkennen 
und zwar vom gänzlichen Mangel an Schlacke 
auf einzelnen Stellen bis zum Ueberflufs von 
Puddel- oder Schweifsschlacke an anderen Stellen.

Die Grenze nach der einen Seile bilden die 
mit dicker, schwarzblauer Oxydschicht bedeckten 
und deshalb durch den Hamm er und den W alzen
druck nur dicht aufeinander geprefsten Blasen
flächen, während die andere Grenze durch frei 
eingebettete Körper von Puddel- oder Schweifs
schlacken gebildet wird, die oftmals durch ihren

reichen Gehalt an gelöstem Eisen in der Farbe 
vom benachbarten gesunden Eisen kaum noch 
abslicht und an ihren Grenzen sehr oft m it dem 
Eisen so fest verbunden ist, dafs es eines ge
wissen Aufwandes an Kraft bedarf, um Eisen 
und Schlacke zu trennen. Zwischen diesen 
äufserslen Grenzen findet man aber, wie gesagt, 
alle denkbaren Uebergangsstadien vor, auch beim 
Bleehschweifsen und noch häufiger bei schwierigen 
Bördelarbeiten slöfsl man auf die genannten 
Erscheinungen. Je höher das Material beim Bör
deln beansprucht wird, d. h. je m ehr es sich 
an einzelnen Stellen eingestaucht, an anderen 
gedehnt wird, desto häufiger wird dabei selbst 
das beste Bördelblech unganz, d. h. es trennen 
sich die Bestandtheile der ursprünglichen Packeti- 
rung voneinander.

Schwierige Bördelarbeiten in Schweifseisen, 
selbst bei bester Qualität, sind bezüglich des Ge
lingens zumeist rein vom Zufall abhängig, selbst 
wenn man durchaus tüchtige Arbeiter daran- 
slellt, welche jahrein jahraus nichts thun als 
bördeln. Die landläufigen Bördel- und Kümpel- 
ai beiten kommen hierbei natürlich nicht in Frage.

Abbild.2.

Das wären etwa die unangenehmen Seiten des 
Schweifseisens, die sich bei der intensiven Be
arbeitung herausstellen. Es kommt aber auch 
vor, dafs dieselben Erscheinungen erst nach 
längerem angestrengten Gebrauch zu Tage treten. 
Hierhin gehören z. B. das Aufblähen blasiger 
Stellen an Kesselfeuerblechen, das Einreifsen 
solcher Bleche und das Herausfallen größerer 
Schlackentheile. Die gewöhnlichen Erscheinungen 
dieser Art sind Ihnen Allen wohl zur Genüge 
bekannt, und will ich mich deshalb darauf be
schränken, Ihnen nur einige außergewöhnliche 
Beobachtungen vorzuführen.

Obige Skizze (Abbild. 2) stellt die bekannte 
Adamsonsche Versteifung des Flam m rohres eines 
Dampfkessels vor. Dafs in solchen gebördelten 
Kanten Risse eintreten, kommt häufig vor. Sie 
erklären sich zur Genüge aus dem W echsel der Be
anspruchungen auf Druck und Zug als Folge der 
Erhitzung und des' Erkaltens. W enn aber nach 
Sjährigem angestrengten Betriebe, in einem Zeit
raum von 2 Tagen, etwa 6 "  entfernt von der Börde
lung ein etwa fußlanger durchgehender Querrifs 
eintritt, oder in einem anderen Kessel nach öjährigem 
Betrieb ein 3 1l2 ' langer Längsriß in der mitt
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leren Höhe sich zeigt, so ist das doch auffallend, 
und nicht minder eigenartig ist es, wenn an 
dem F lam m rohr eines anderen Kessels, der 6 
Jahre lang gut gearbeitet, dabei etwa alle 10 
W ochen innen befahren und untersucht wurde, 
sich plötzlich eine Leckage einstellt, deren U nter
suchung einen klaffenden Rifs der oberen Schichten 
des Bleches und darunter eine Höhlung in Bohnen- 
gröfse zeigte. Die Form  des lose gewordenen 
Schlackenstücks war derart, dafs das Fehlende 
herausgefatlen sein konnte (vgl. Abbild. 3).

Zur Erklärung solcher Erscheinungen bei 
gutem Schweifseisen genügt schon nicht mehr 
das vorher genannte Wechselspiel der Druck- 
und Zugkräfte bei der Erwärm ung und Abkühlung. 
Hier mufs schon der kritische Zustand der Blau
wärm e mit im Spiele gewesen sein.

Man mufs sich eben hierzu vergegenwärtigen, 
dafs die Kesselfeuerbleche bei höheren Dampf
spannungen z. B. von etwa 12 Atm. auf der 
einen Seite einer W assertem peratur von 190°, 
auf der anderen einer Verbrennungstemperatur 
von etwa 1200° ausgesetzt sind, also hier schon 
selbst bei ganz reinem Zustande eine mittlere
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Abbild. 3.

Tem peratur von etwa 250° und darüber an
nehmen müssen, je  nachdem mäfsig oder stark 
geheizt wird. Dasselbe wird auch bei niedrigen 
Spannungen eintrelen, je m ehr für die feuer
berührten W andungen Kesselstein ansetzen.

Neuere französische Versuche haben schon 
bei ganz reinen Verdampfungsflächen je nach 
der Blechstärke Tem peraturen von 250° bis 400° 
bestätigt, und darf es uns daher nicht wundern, 
wenn dabei nicht ganz homogenes Material sich 
unter dem Einflufs dieser kritischen Tem peratur 
und unter dem Spiel der äufseren Kräfte im 
Laufe der Jahre auseinandergiebt und zu den 
geschilderten Erscheinungen führt. Dem gegen
über steht als nicht zu unterschätzender Vorzug 
des Schweifseisens, dafs es sich stets des un
bestrittenen Vertrauens der verbrauchenden Kreise 
erfreut hat und noch erfreut.

Anders liegt die Sache beim Flufseisen. Als 
unangenehme Eigenschaften sagt m an ihm ja 
nach, dafs es nicht frei von Hohlräumen und 
Blasen sei und dafs es öfters schädliche Span
nungen besitzt oder während der Verarbeitung 
annähm e. Nach meiner persönlichen Beobachtung 
bei 15jähriger Verarbeitung von Martinflufseisen

mufs ich hierzu sagen, dafs ich die Blasen öfter 
gefunden habe, sowohl auf den Bruchflächen von 
Probestücken, wie bei der Bearbeitung gröfserer 
Materialflächen.

Ich kann mich aber auf keinen einzigen Fall 
besinnen, in welchem solche Blasen mir irgend 
welche Bedenken in Bezug auf die Verwendungs
fähigkeit des Materials eingeflöfst hätten, betone 
allerdings dabei, dafs ich stets nur Material von 
solchen Firm en verarbeitet habe, welche sich 
auf dem Specialgebiete der Flufseisen-Erzeugung 
einen besonderen Ruf erworben hatten.

Eingewalzte Schlackentheile habe ich beim 
Flufseisen sehr viel seltener als beim Schweifs
eisen gefunden und zwar fast ausschließlich an 
der Oberfläche eingedrückt. Da man aber das 
Material vor der Verwendung vielfach einem 
kurzen Beizverfahren unterwirft, wie z. B. im 
Kriegsschiff bau die Aufsenhautplatten, hier und 
dort im Dampfkesselbau die Siederöhren u. s. w., 
so ist man ziemlich sicher, später keine Unan
nehmlichkeiten zu haben.

F ür Schiffsplatten besteht diese sehr empfehlens- 
werthe Behandlung darin, dafs dieselben eine 
gewisse Zeit in verdünnter Säure gebeizt und zu
weilen auch wohl mit der Beizflüssigkeit ge
bürstet werden, danach wird die überschüssige 
Säure im Kalkbade neutralisirt und der über
schüssige Kalk im Wasserbade von 70 bis 8 0 °  G. 
abgewaschen. Sobald die Platten aus diesem 
W asserbade gehoben werden, verdunstet das W asser 
durch die von der P latte aufgenommene W ärm e 
sehr schnell, und wenn nun, wie vielfach geschieht, 
ein Firnifsanstrich sofort gegeben wird, so ist 
damit eine gute Abwehr gegen Rosten gegeben.

Leichteres Rosten wird ja  dem Flufseisen 
zum Vorwurf gemacht. Der erste Rostanflug 
tritt auch thatsächlich beim Flufseisen schneller 
ein ats beim Schweifseisen, dats aber das Tiefer
fressen des Rostes beim ersteren schneller vor 
sich ginge als bei letzterem, habe ich trotz jah re
langer genauer Beobachtung zahlreicher ilufs- 
eiserner Dampfkessel nicht finden können.

Im kalten wie im warmen Zustande läfst sich 
Flufseisen im allgemeinen besser und weniger 
schwierig verarbeiten, mit anderen W orten : es ist 
gefügiger, bildsamer, und dies ist sicherlich die 
Hauptursache, dafs es sieh so schnell in den 
Röhrenwalzwerken, in den Drahtziehereien, für 
die Herstellung gewellter F lam m rohre u. s. w., 
kurz überall da eingebürgert hat, wo bei der 
Verarbeitung hohe Ansprüche an die Gefügigkeit 
des Materials gestellt werden.

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient die 
Schweifsbarkeit des Flufseisens. Ich habe viel
fach die Meinung vertreten gefunden, dafs nur 
ganz weiches Flufseisen, also solches von ge
ringerer Festigkeit, gut schweifsbar sei. Dem 
gegenüber mufs ich sagen, dafs ich schon in 
früheren Jahren das schottische wie das steirische
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Flufseisen bis zu 47 kg/qmm Zugfestigkeit durch
aus gut und gleiclimäfsig schweifsbar gefunden 
habe; bei anderem Material waren allerdings die 
Erfolge bei höherer Festigkeit weniger gleicli
mäfsig, und nur bei niederer Festigkeit etwa 
unter 40 kg/qmm unbedingt zuverlässig.

W orin diese Erscheinung begründet sein mag, 
kann ich nicht sagen, mufs auch gestehen, dafs 
ich es nie gewagt habe, mir selbst durch irgend
welche Hypothesen eine Erklärung zu verschaffen, 
denn soweit ich die Literatur über diesen Punkt 
verfolgen konnte, haben sich ja  selbst die Herren 
Gelehrten über das innere W esen des Schweifs- 
processes noch nicht einigen können. Thatsache 
bleibt aber, dafs ich gutes Flufseisen auch gut 
schweifsbar befunden habe, selbst bei höherer 
Festigkeit.

Eine absonderliche E igentüm lichkeit in der 
Verarbeitung des Flufseisens, und zwar besonders 
der gröfseren Bleche, bilden die zuweilen beob
achteten Spannungs-Erscheinungen. Mir selbst 
sind in den ganzen 15 Jahren, in denen ich etwa 
40 000 t Flufseisen verarbeitet habe, 4 Fälle 
passirt, und einen habe ich zufällig in einer 
englischen Kesselschmiede beobachtet.

Der zuletzt genannte betraf eine Flufseisen- 
Mantelplatte von etwa 6 m Länge, 1,8 m Breite, 
31 mm Stärke, etwa 2500 kg schwer, an einem 
grofsen Doppel-Schiffskessel für 12 Atm. Betriebs
druck. Das englische Gesetz schreibt bekanntlich 
für die Kaltwasserdruckprobe die doppelte Höhe 
des Betriebsdruckes vor, und bei 19,2 Alm. rifs 
die Platte fast ganz quer durch.

Das Verhör des Personals  e rgab ,  dafs die 
Platte nicht sorgfältig genug angepafst worden 
war und  zur  Nachhülfe in der Mitte der einen 
Längskante a u fR o th g lu th  erhitzt, an die Bördelung 
des Kesselbodens angerichtet und dann hydraulisch 
vernietet worden war.

Unter den 4 Fällen meiner eigenen Praxis 
betrafen 3 Fälle gröfsere maschinell gebördelte 
Kesselböden und der vierte einen kleinen von 
Hand gebördelten. Die erstgenannten Böden 
waren zu diesem Zweck auf dem 2 m langen 
Bördelfeuer am Rande innen auf 2 in Länge er
hitzt und nun, wie gesagt, unter der Tweddelschen 
Presse und der dritte Boden in ähnlicher Weise 
von Hand gebördelt.

Alle 3 Fälle, die in ziemlich kuzen Abständen 
hintereinander passirten, hatten das Gemeinsame, 
dafs die Sprünge bald nach dem Erkalten ein
getreten, und dafs alle 3 Böden nach Beendigung 
der Bördelarbeit noch nicht ausgeglüht waren. 
Ich hatte nämlich dam als die Bestimmung ge
troffen, dafs alle warm bearbeiteten Flufseisen- 
bleche und speciell die gebördelten Bleche Abends 
in die Glühöfen gelegt wurden, um Nachts im 
abgestellten Ofen zu verbleiben. Wenn- nun aber 
einmal tagsüber m ehr gebördelt war, als in den 
vorhandenen Glühöfen Platz hatte, so wurden

die Theile zum Ausglühen in nächster Nacht 
zurückgelegt.

Die Erklärung der genannten 4 Fälle war 
nicht schwer. Die örtliche Erhitzung hatte die 
üblichen Ausdehnungen zur Folge gehabt, in diesem 
Zustande w ar das zuerst genannte Mantelblech 
am Rande eingestaucht, und ebenso stellten die 
Bördelungen der Böden einen Stauehprocefs dar, 
welcher durch Verdichtung des Gefüges am Rande 
das Zurückgehen der Randtheile, entsprechend 
der zuvor stattgehabten Ausdehnung beim Er
kalten, nicht mehr voll gestatteten, so dafs eben 
beim Erkalten radiale Spannungen eintreten 
mufsten.

Ich habe mir hieraus die Lehre gezogen, 
solche Theile stets sogleich nach vollendeter 
Bearbeitung und möglichst noch vor völligem 
Erkalten zum Ausglühen zu bringen. Seitdem 
ist’s mir noch zweimal vorgekommen, dafs während 
den Verarbeitung Risse eintraten, einmal an einem 
Domflantschen, den die Leute anstatt kalt oder 
rothwarm im sogenannten handwarmen oder 
blauwarmen Zustande anzurichten versucht und 
dabei eingesprengt hatten, und zum letztenmal 
beim Nachrichten einer cylindrisch gebogenen 
Platte.

Ich bemerke hier noch, dafs alle diese sechs 
Vorkommnisse in einem sehr frühen Stadium der 
Verarbeitung eintraten, mit Ausnahme des Falles 
an der Kessel-Mantelplatte, bei der allerdings auch 
die ausschlaggebende unsachgemäfse Behandlung 
erst kurz vor der Fertigstellung der ganzen Kessel
hülle eingetreten war.

In allen Fällen erfolgte der Bruch des 
Materials sogleich oder doch sehr bald auf den 
in der Behandlung begangenen Fehler, also was 
die Hauptsache ist, stets vor endgültiger Fertig
stellung und Ingebrauchnahme des Arbeitsobjectes. 
Das kommt aber bei Verwendung von Schweifs
eisen eben auch vor, und zwar nach meiner 
Erfahrung mindestens ebenso oft, wie beim Flufs
eisen, ohne dafs davon viel Notiz genommen 
würde. Dafs die äufseren Erscheinungsformen 
der Brüche bei beiden Materialien verschieden 
sind, mag wichtig für das Aufsuchen theoretischer 
Erklärungen sein, ist aber für den Fabricanten 
ohne praktische Bedeutung.

Etwas complicirler liegt nach meinen Er
fahrungen der Fall bei solchen Maschinencon- 
structionstheilen, welche, sehr schnell wechselnd 
auf Zug und Druck oder auf Hin- und Herbiegen, 
stark, d. h. mit relativ grofsen Kräften auf die 
Querschnittseinheit, in Anspruch genommen werden, 
oder bei denen eine Zug-, Druck-, Biegungs
oder Torsionskraft in schnellem fortgesetzten 
Wechsel zu- und abnimmt. Solche Kräfte treten 
bekanntlich namentlich auf in den Bolzen der 
Pleuelstangen und Excenterstarigen, in den Kurbel
zapfen und Wellen der Dampfmaschinen und 
anderer maschineller Einrichtungen.
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Excenterstangenbolzen, welche große Biegungs
spannungen mit etwa 14- bis 16 maligem Richtungs- 
wecbsel in der Secunde auszuhalten hatten, habe 
ich an schnellgebenden Boots- und Hülfsmaschinen 
sozusagen dutzendweise brechen sehen. Die 
Bolzen wurden dann regelmäfsig etwas stärker 
aus bestem, sehnigem Schweifseisen genommen 
und hielten dann meist länger, ob wegen der 
größeren Stärke, oder weil es nun Schweifseisen 
w ar, m u ß  ich dahingestellt sein lassen, zumal 
hier vergleichende Festigkeitsrechnungen kaum 
durchführbar sind, da die Beanspruchung sich 
aus ziemlich unbestimmbaren und dem W echsel 
unterworfenen Factoren zusammensetzt, als Stopl- 
bflehsenreibung, Schieberreibung bei bald gut, bald 
schlecht funetionirender Entlastung, ferner der 
M assenbeschleunigung des Schieberkörpers und 
dem durch die Zapfenabnutzung bedingten Stofs.

Jedenfalls hat es aber den Anschein, als ob 
Flufseisen unter dem Einfluß solcher sehr schnell 
wechselnden und stoßw eise wirkenden Kräfte

schneller eine Gefügeänderung erleidet als 
Schweifseisen, doch ist hier bei kleineren Bolzen 
Und dergleichen eine klare Einsicht in die jedes
maligen Verhältnisse sehr erschw ert, da sich 
selten genau feststellen läß t, was für Material 
für solche Maschinentheile verwendet wurde, ob 
nicht Verwechslungen dabei eine Rolle spielen 
oder dergl. Die Annahme einer Gefügeänderung 
durch festgesetzte schnelle S töße hat für mich 
aber doch eine gewisse W ahrscheinlichkeit durch 
eine Anzahl W ellenbrüche und gewisse andere 
Erscheinungen gewonnen, welche ich näher zu 
beurlheilen im Laufe der Jahre Gelegenheit hatte.

Die Brüche betrafen sämmtlichSehiffssehrauben- 
wellen, theiis aus geschmiedetem Martinflufseisen 
von 40 bis 45 kg/qnmt Zugfestigkeit bei mindestens 
20 % Dehnung, theiis aus geschmiedetem Tiegel- 
gufsstahl von 45 bis '50  kg/qmm Zugfestigkeit 
bei ebenfalls mindestens 20 $6 Dehnung. Die 
Brüche waren im allgemeinen nach 2- bis 6 jährigem 
Betrieb und zwar bei einer Reihe gleichartiger 
Fahrzeuge unm ittelbar vor der Nabe des Schrauben

propellers, in einem anderen Falle im Drucklager 
erfolgt.

Will man den Antheil, den die Eigenart des 
Materials an diesen Brüchen hatte, einigerm aßen 
richtig beurtheilen, so mufs man zunächst die 
Ursachen abrechnen, die der Construction zur 
Last fallen.

Bei der Drucklagerwelle war es zweifellos der 
plötzliche W echsel der Querschnitte innerhalb 
der Lagerstelle und die dadurch bedingte plötz
liche Zunahm e der Torsionskräfte in eng benach
barten Querschnitten. Bei den Schraubenwellen 
(Abbild. 4) war zwar im Kern selbst jede plötzliche 
Querschnittsänderung sorgfältig vermieden, doch
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war einerseits der zum Schutze gegen das See
wasser dienende Bronzebezug warm  aufgezogen, 
andererseits die Nabe des Schraubenpropellers 
durch Keil und Mutter so fest auf den Konus 
gezogen, dafs der Ueberzug theilhaben m ußte 
in der Uebertragung der Torsionskräfte.

Bis zu einem gewissen Grade ist also hier 
die Vorstellung zulässig, dafs man es mit einer 
massiven Welle zu thun hat, welche zwischen 
dem Bronzebezug und der Nabe ziemlich tief 
eingekerbt ist. Es durfte daher in allen Fällen 
schon nicht w undernebinen, wenn schließlich 
einmal der Bruch an den gefährlichsten Quer
schnitten eintrat, wenngleich die Rechnung unter 
Voraussetzung dauernd und gleichm äßig wirken
der Torsionskraft nur eine verhältnifsmäfsig ge
ringe Beanspruchung ergab.

Nun sind aber in W irklichkeit die auf eine 
Schiffswelle wirkenden Triebkräfte nicht gleich
m äßig  forlwirkend.

Stellt man sich graphisch, z. B. in Polar- 
coordinaten, diejenigen Kräfte d a r , welche auf
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eine moderne Schiffswelle für jede einzelne 
Stellung der Ho.chdruckkurbel tangential wirksam 
sind, so erhält man Diagramme wie etwa folgende:

Abbild. 5 gilt für eine gewöhnliche Eincylinder- 
maschine;

Abbild. 6 für eine zweicylindrige Compound- 
mäschine;

Abbild. 7 für eine Dreifach-Expansionsmaschine 
mit Kurbeln, welche unter 120° versetzt sind. 
Man erkennt also auch hier ein fortwährendes 
Ab- und Zunehmen der wirksamen Kräfte. Die 
Kraftunterschiede sind dabei um so gröfser, je 
geringer die Gylinderfüllungsgrade gewählt sind, 
und der W echsel um so häufiger, je schneller 
die Maschine umläuft. Für Bootsmaschinen bis 
zu 1000 HP sind z. B. 360 Umdrehungen i. d. 
Minute nichts Seltenes, dies ergiebt bei 3 Cylindern 
in der Secunde eine 36 malige, bei 2 Cylindern

sogar eine 48 malige Zu- und Abnahme der w irk
samen Tangentialkräfte, in ■ der Stunde also rund 
130 000 bezw. 173 000. Dazu kommen dann 
noch die ganz unberechenbaren Anstrengungen, 
welchen solche Schiffswellen im Seegange beim 
abwechselnden Freischlagen und plötzlichen Ein
schlagen der Schiffsschrauben in das W asser 
ausgesetzt sind.

Da nun bei gleichem äufseren W iderstand 
jede Zunahme der drehenden Kraft eine Be
schleunigung der Umdrehungsgeschwindigkeit, jede 
Kraftabnahme eine Verlangsamung bedeutet, so 
ist klar, dafs solche Wellen nicht so glatt um 
laufen, wie es äufserlich den Anschein hat, sondern, 
dafs sie vielmehr in der Richtung ihrer Torsions
kräfte heftig vibriren. Nun, wenn derartige Vibra
tionen, jahrelang fortgesetzt, nicht ohne Ein
wirkung auf das Gefüge des Materials bleiben 
und zum Bruche führen, so darf es nicht wunder
nehmen.

11.15

Die Praxis hat sich daran gewöhnt, mit solchen 
Thatsachen zu rechnen, und vorsichtige Rhedereien 
lassen in gewissen Zeitabschnitten ihre Schiffs
wellen auswechseln, bevor sie zu Bruch gehen.

Bei dieser Art der Beanspruchung habe ich 
leider niemals Gelegenheit gehabt, einen mafs- 
gebenden Vergleich zwischen Flufseisen und 
Schweifseisen ziehen zu können. Aus der einfachen 
Thatsache, dafs W ellenbrüche in der jetzigen 
Zeit der Flufseisenverwendung häufiger geworden 
sind als in der Zeit des Schweifseisens, hat man 
ja allerdings von mancher Seite schliefsen zu 
dürfen geglaubt, dafs der Tiegelgufsstahl und 
das Flufseisen mit höherer Festigkeit dem Sehweifs
eisen für den beregten Zweck nachstehe, doch 
ist dieser Schlufs wohl insofern zunächst noch 
voreilig, als zwischen den Beanspruchungen des 
Schweifseisens von sonst und des Flufseisens

von jetzt infolge geschäftlicher W ettbewerbs
bestrebungen einerseits und durch die Sucht, die 
Schiffsmaschinen immer leichter zu bauen, be
deutende Verschiedenheiten entstanden sind, indem 
man mit der rechnungsmäfsigen Beanspruchung 
allmählich höher und höher gegangen ist, ohne 
dafs dabei stets der Eigenart der wirksamen 
Kräfte von den Constructeuren so ausreichend 
Rechnung getragen sein mag, wie dies jetzt mehr 
und mehr zu geschehen anfängt.

Ich will hierzu ein Beispiel anführen, das 
zwar dem Brückenbau entnommen, aber trotzdem 
auch für Maschinen - Constructeure vorbildlich 
sein dürfte.

Für den Bau der berühmten Brücke über 
d e n F i r t h  o f F o r l h ,  welche mich nicht allein 
ihrer Grofsartigkeit wegen, sondern namentlich 
deshalb interessirt hatte, weil ihre Pläne seinerzeit 
unter dem Einflüsse des entsetzlichen Einsturzes 
der Taybrücke ausgearbeitet w aren , welche ich

2
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damals 24 Stunden vor ihrem  Einbruch mit- 
demselben Nachtzuge passirt hatte , der Nachts 
darauf in den Tay stürzte, für diese neue Forth- 
brücke war damals nach eingehenden Erwägungen 
beschlossen w orden, nur Flufseisen von aufser- 
gewöhnlicher Festigkeit zu verwenden, nämlich 
von 4:7%  bis 52 kg/qmm bei 20 % Dehnung 
für die auf Zug beanspruchten, und von 53 '/*  
bis 5 8 %  kg/qmm bei 17 #  Dehnung für die 
auf Druck beanspruchten Theile.

Auf Grund umfangreicher besonderer Ver
suche hat m an dann aber folgende Grundsätze 
für die Berechnung aufgestellt: Die Bruch
festigkeit des Stahls in gezogenen Gliedern wird

1. unter einer ruhenden Last zu 47 kg/qmm,
2. unter einer von 0 bis zu irgend einer Gröfse

wechselnden Last,
a) bei seltenem Wechsel zu 36 kg/qmm,
b) bei häufigem ,  „ 31 „

3. unter einer zwischen Druck und Zug wechseln
den Last,
a) bei seltenem Wechsel zu 23,7 kg/qmm,
b) bei häufigem » » 1 7  „

angenommen, doch durften die thatsächlichen 
Beanspruchungen höchstens l/$ dieser W erthe 
erreichen, also 15,7, 12, 10,3, 7,9, 5,7 kg/qmm.

F ür gedrückte Glieder waren auf Grund eigener 
Versuche besondere Form eln aufgestellt, nach 
welchen die zulässigen Beanspruchungen in einer 
der vorigen entsprechenden Stufenfolge bestimmt 
wurden.

Die Versuche waren hierzu seitens der be
troffenen Commission stets im engsten Einver
nehmen mit der Steel Comp, of Scotland aus
geführt worden, und da letztere später dasgesam m te 
Material für diese Riesenbrücke zu liefern hatte, 
so hatte ich bei meinem wiederholten dortigen 
Aufenthalte häufiger Gelegenheit, dem Entwick
lungsgang dieser Versuche und Entschliefsungen 
zu folgen.

Das Interessanteste für mich war dabei weniger, 
dafs man eben durch jene Versuche dahin ge
führt wurde, nicht nur der Art und dem Wechsel 
der Belastungen in scharf begrenzter Weise 
Rechnung zu tragen, denn diese Erkenntnifs war 
ja  schon damals, 1886, infolge der W öhlerschen 
und anderer Versuche, m ehr oder weniger All
gemeingut der Technik gew orden, sondern das 
Besondere lag für mich vielmehr darin, dafs die 
Häufigkeit des W echsels, mit anderen W orten 
die Geschwindigkeit in der Aufeinanderfolge der 
Kraftimpulse, als von grofsem Einflufs auf die 
Festigkeitseigenschaften des Materials anerkannt 
wurde.

Nach den vorhin festgestellten Zahlen dürfte 
man kaum fehlgehen in der Annahm e, dafs bei 
sehr schnellem und fortdauerndem Kraftwechsel, 
wie ich ihn vorhin mit etwa 130 000 bis 1 /2  000
i. d. Stunde für eine schnell rotirende Boolswelle
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nannte, die Bruchfestigkeit des Materials, welches 
mit ruhender Last bis 47 kg/qmm getragen^ hat, 
nur noch mit etwa 12 kg/qmm, also dem 4. Theil 
der Zerreifsfestigkeil, wird in Rechnung gestellt 
werden m üssen, so dafs m an, um sich die für 
Maschinen übliche 6 fache Sicherheit zu verschaffen, 
mit der Beanspruchung bis auf 2 kg/qmm herunter 
gehen müfste.

ln dieser Beleuchtung erscheinen die häufigen 
Brüche schnellumlaufender W ellen, selbst wenn 
sie bei uns bis dahin mit rund 3 kg/qmm normaler 
Beanspruchung nur mäfsig belastet Vorkommen, 
doch nicht mehr gar zu räthselhaft. Ob und 
wieweit sich diese Erscheinungen physikalisch 
erklären lassen, darüber habe ich mir bisher 
Gewifsheit nicht verschaffen können , doch hat 
sich mir mit der Zeit die Vorstellung aufgedrängt, 
dafs Kraftwechsel, die sich dauernd und mit 
einer Geschwindigkeit vollziehen, welche gleich
bedeutend mit für unsere Sinnesoigane nicht 
mehr wahrnehm baren Vibrationen s in d , mit der 
Zeit eine Aenderung des Materialgefüges herbei
führen können oder müssen.

Dieser Erscheinung der langsam en Gefüge
veränderung— ich weifs nicht, ob diese Bezeichnung 
richtig ist, ich wähle sie nur der Kürze halber — 
also dieser Gefügeveränderung durch eigenartige 
Beanspruchung des Flufseisens im kalten Zustande 
steht noch eine andere zur Seite, welche eine 
langsame Bearbeitung des Flufseisens im roth- 
warmen Zustande hervorbringt. Beim langsamen 
Biegen in scharfen Kanten oder beim langsamen 
Einstauchen mit vielen einzelnen Hammerschlägen 
treten zuweilen Querrisse auf, welche, wenn man 
sie öffnet, ein grob krystallisches oder krystal- 
linisches Gefüge zeigen. Hier also werden an
scheinend die Krystallisationsbestrcbungen des 
Flufseisens durch die Rothgluth , vielleicht nur 
durch einen ganz bestimmten Hitzegrad und 
durch die zahlreichen Erschütterungen der Hamm er
schläge begünstigt, wobei unter ihrem Einflüsse 
gröfsere Flächen sich voneinander trennen. Beim 
Biegen und Stauchen unter dem gleichmäfsigen 
Druck einer hydraulischen Presse habe ich Aehn- 
liches nie beobachtet. Flufseisennieten, warm 
mittels Handhäm m er geschlagen, sollen häufiger 
Stauchrisse und abgesprungene Köpfe gezeigt 
haben als Schweifseisennieten. Ich habe Aehn- 
liches selbst nicht beobachtet, weifs aber, dafs
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bei hydraulischer Nietung Flufseisennieten selbst 
von hoher Festigkeit (über 42 kg/qmm) stets 
ohne jeden Mifserfolg verwendet wurden.

Die Frage, welchen Veränderungen das Eisen 
in allen seinen Gattungen im Gebrauch unter
liegt, hat aber auch auf anderen Gebieten eine 
sehr hohe Bedeutung erlangt und zwar unter An
derem ganz besonders im Bau und Betriebe der 
Dampfkessel.

Vor Jahren hatte ich einige Dampfkessel zu 
untersuchen, welche zu Anfang der 60 er Jahre 
von einer berühmten ausländischen Firma, selbst
verständlich in Schweifseisen, gebaut waren.

Die gründliche Untersuchung zeigte das Ma
terial, Mantel- wie Feuerbleche, von so bodenlos 
jämmerlicher Beschaffenheit, dafs Niemand hätte 
glauben können, es sei von Anfang her so beschaffen 
gewesen. Alles drängte zu der Annahm e, dafs 
das Material sich im Laufe der Jahre verschlechtert 
haben müsse. Leider waren aber Prüfungs
resultate oder sonstige Anhaltspunkte für einen 
Vergleich zwischen sonst und jetzt nicht vor
handen, doch gab mir diese Sache Veranlassung, 
von da ab ausgeweehselte Kesselplatten näher 
auf ihre Festigkeitseigenschaften zu versuchen und 
die Resultate, soweit als das vorhandene Acten- 
material zuliefs, mit den ursprünglichen Prüfungs
ergebnissen zu vergleichen.

Das Ergebnifs dieser Prüfungen, welche -ich 
bis zum Ende der 8 0 e r  Jahre fortsetzte, läfst 
sich im allgemeinen dahin zusammenfassen, dafs 
die Festigkeit der alten Feuerbleche, welche 
meist eine 4- bis 8jährige, zuweilen auch längere 
Betriebszeit hinter sich batten und in dieser Zeit 
theil weise durch künstliche Zugsteigerung recht 
stark, d. h. bis zu einer stündlichen Verbrennung von 
450 kg Kohlen von 1 qm Rostiläche, angestrengt 
worden waren, im Mittel etwa 1 bis 3 kg/qrnin 
geringer ausfiel, als die ursprüngliche Festigkeit 
betragen halte.

Aber selbst dieser geringe Unterschied war 
nicht überall deutlich w ahrnehm bar, blieb viel
mehr meist innerhalb derjenigen Grenzen, in 
denen sich Zerreifsproben einer und derselben 
Platte oft zu bewegen pflegen. Jedenfalls hielt 
ich mich berechtigt, die verhältnifsmäfsig geringe 
Verminderung der Festigkeit zum Theil schon 
allein durch die Bearbeitung der Materialien beim 
Kesselbau sowie durch das Geradebiegen und 
Richten der Probestäbe zu erklären.

Dahingegen zeigten aber die Dehnungsziffern 
mit wenigen Ausnahmen eine deutlich erkennbare, 
beträchtliche Verminderung gegen den ursprüng
lichen Zustand und zwar zumeist um 1/* bis '/* 
des ursprünglichen Betrages, ausnahmsweise kamen 
auch Dehnungen von nur 1/$ des ursprünglichen 
Betrages vor. Mit Interesse habe ich aus einer 
der neueren Nummern der Zeitschrift des inter
nationalen Verbandes der Kesselrevisionsvereine 
ersehen, dafs einige von diesem Verein aus

geführte Versuche zu ganz ähnlichen Ergebnissen 
geführt haben.

Um nun auf die soeben erwähnte Dehnungs
abnahme zurückzukommen, so war nach meinen 
Ergebnissen irgendwelche Gesetzmäfsigkeit, etwa 
eine Proportionalität mit dem Alter oder der 
Betriebsdauer der Kessel nicht erkennbar. Da 
aber der Gedanke nahe la g , dafs eine solche 
Proportionalität dennoch sehr wohl vorhanden 
sein und bei meinen Versuchsresultaten nur viel
leicht zufällig durch andere Einflüsse, wie z. B. 
Kesselstein - Ablagerung während des Betriebes, 
verschleiert sein könnten, so versuchte ich, durch 
Zerreifsproben alter Feuerplatten, welche 25- bis 
27jährigen Betrieb hinter sich hatten, einen An
halt dafür zu gewinnen, ob etwa die Dehnbarkeit 
des Materials sich mit zunehmender Betriebsdauer 
der Kessel ganz verlieren könne. Dies scheint 
mir aber nach den erhaltenen Ergebnissen doch 
nicht der Fall zu .se in , denn selbst die ältesten 
der untersuchten Bleche ergaben mit ganz wenigen 
Ausnahmen imm er noch solche Dehnungsbeträge, 
dafs man sie sehr wohl als ein Drittel der u r
sprünglichen Dehnung schätzen durfte. Für 
normale Betriebsverhältnisse scheint mir dies 
daher die untere Grenze der Qualitätsverminderung 
der Kesselfeuerbleche durch den Betrieb dar
zustellen. Ausnahmen mögen hier allerdings 
häufig Vorkommen, entzieht es sich doch jeglicher 
Controle, wie häufig und wie lange manches 
Kesselfeuerblech unter zu dicker Kesselsteinschicht 
überhitzt werden mag.

Im Vordergründe des Interesses stand für 
mich natürlich auch bei den beregten Versuchen 
der Vergleich zwischen Schweifseisen und Flufs
eisen. Von letzterem befanden sich Proben mit 
einer Betriebszeit bis zu 7 Jahren unter meinem 
Versuchsmaterial und zwar meist steirischen und 
zum Theil schottischen Ursprungs.

Eine Abweichung im Verhalten beider Ma
terialien vom Schweifseisen nach der eben be
sprochenen Richtung hin habe ich aber absolut 
nicht herauszulesen vermocht.

Schliefslich möchte ich, um Mifsverständnissen 
vorzubeugen, nochmals betonen, dafs alle von 
mir im Laufe des Vortrags gezogenen Vergleiche 
zwischen Flufseisen und Schweifseisen sich nur 
auf Martinflufseisen beziehen. Von Thomaseisen 
habe ich bisher zu wenig verarbeitet, als dafs 
ich mir aus den dabei gewonnenen Beobachtungen 
ein Urtheil erlauben könnte.

Das Gesammtergebnifs meiner Betrachtungen, 
soweit sich dieselben auf den Vergleich zwischen 
Flufseisen und Schweifseisen beziehen, möchte 
ich kurz dahin zusammenfassen, dafs dem Schw-eifs- 
eisen durch seinen Gehalt an Puddel- und Schweifs
schlacke und zwar namentlich durch die ungleich- 
mäfsigeVerlheilung desselben gewisse Eigenschaften 
anhaften, welche sich bei intensiver Beanspruchung 
der Verarbeitung häufig unangenehm fühlbar



machen, w ähreodandererseitseben diese Schlacken- 
umhüllung der Eisenfasern diesen letzteren an
scheinend einen gewissen Schutz gegen Gefüge
veränderungen verleiht.

Dem gegenüber gewährt die Homogenität des 
guten Flufseisens diesem Vorzüge, welche haupt
sächlich in seiner gröfseren Geschmeidigkeit, in 
seiner Dehnbarkeit zum Ausdruck kommen und 
von hohem W erthe sind, wo es sich um inten
sive Bearbeitung auf warmem wie auf kaltem 
W ege handelt. Ob diesem Vorzug der Nachtheil 
gegenübersteht, dafs durch gewisseArbeitsmethoden 
oder gewisse dauernde Beanspruchungen im Flufs
eisen eine Neigung zur Gefügeveränderung erzeugt 
oder befördert wird, ist nach meinen Beobachtungen 
zwar wahrscheinlich, aber doch nicht sicher er
wiesen , andererseits habe ich aber die feste 
Ueberzeugung gewonnen, dafs bei Anwendung 
entsprechender Arbeitsmethoden und bei rich
tiger W ahl der zulässigen Beanspruchungen prak
tisch fühlbare Nachtheile beim Flufseisen nicht 
eintreten.

Erfahrene Constructeure erblicken einen hohen 
Vorzug des Flufseisens darin, dafs es allein schon 
infolge seiner gröfseren Dehnbarkeit eine wesent
lich höhere Beanspruchung vertragen soll als 
Schweifseisen. Sie bezeichnen das Product aus 
der Bruchfestigkeit und dem Debnungsprocentsatz 
als Arbeitsziffer und meinen, dafs man getrost 
die Beanspruchung des Flufseisens gegen das 
Schweifseisen im Verhältnifs der Arbeitsziffern 
wählen dürfe.

W enn also das Schweifseisen von 36 kg 
Festigkeit und 15 % Dehnung mit der Arbeits- 
ziffer 36 X  15 —  5^0 als Constructionstheil mit 
6 kg/qmm beansprucht w ürden , so dürfe man 
beim Flufseisen von 36 kg Festigkeit und 25 jo 
Dehnung, Arbeilsziffer 900, getrost auf 10 kgjqrnm 
beanspruchen und behielte demnach dieselbe 
Sicherheit. Diese Ansicht ist ja  vielleicht etwas 
optimistisch, aber etwas W ahres ist doch daran.

Zum Schlüsse möchte ich noch bemerken, 
dafs ich die Vergleiche hier nicht gezogen habe, 
um das gute alte Schweifseisen, das uns Jahr
hunderte lang treue Dienste geleistet hat und 
noch leistet, schlecht zu machen, oder etwa um 
Propaganda für das Flufseisen zu m achen; ich 
habe kein geschäftliches Interesse daran , ob 
das Flufseisen in dem unaufhaltsamen Vor
dringen, welches Ihnen vor etwa lU Jahr durch 
Hrn. S c h r ö d te r  hier ziflernmäfsig* vorgeführt 
wurde, immer mehr das Schweifseisen verdrängt 
oder nicht.

Ich für meine Person bin, anfänglich bestochen 
durch die Vortbeile, welche Flufseisen mit hoher 
Festigkeit für gewisse Verwendungszwecke bietet, 
dazu gekommen, jahrelang dieses M aterial, erst 
ausländisches, bald darauf deutsches zu verar
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beiten und habe es dabei sehr schnell schätzen 
gelernt.

In England hat sich der Uebergang vom 
Schweifseisen zum Flufseisen erheblich schneller 
vollzogen, als bei uns geschieht.

Dafs heutzutage in Deutschland noch immer 
hier und dort an dem theureren Schweifseisen 
mit einer gewissen Zähigkeit festgehalten wird, 
mag zum Theil darin begründet sein, dafs die 
Herstellung guten Flufseisens auch erst gelernt 
sein wollte, zum noch gröfseren Theil liegt’s 
aber wohl daran, dafs das Schweifseisen gewisser- 
mafsen unser Jugendfreund is t, mit dem wir 
aufgewachsen sind, dessen kleine Schwächen und 
Fehler wir so genau kennen, dafs wir uns daran, 
wie an etwas Selbstverständliches, Unvermeidliches 
gewöhnt haben, während man dem jüngeren Ma
terial sehr viel kritischer und skeptischer gegenüber
steht, als heutzutage noch berechtigt sein dürfte.

L a u r a h ü t t e  O.-Schh, am 14. Dec. 1894.

Aus der Besprechung, welche sich an den 
Vortrag anknüpfte, theilen wir Folgendes m it:

Hr. O beringenieur S u  g g - K önigshütte w ünscht 
vom V ortragenden A ufklärung über das Verhalten 
von Flufseisenplatten beim  Lochen, über die A rt und 
W else, wie dieses geschieht, und  die E rfahrungen, 
welche V ortragender selbst in dieser Beziehung ge
m acht habe, zu erhalten .

Hr. D i r e c t o r  L e c h  n e r  erw idert, er habe sich 
auf diese E inzelheiten n icht eingelassen, weil schon sehr 
viel da rü b er geschrieben  w orden sei. Er persönlich habe 
in früheren  Jah ren  niem als Flufseisen lochen lassen. 
Im Schiffbau w erden die N ietlöcher u. s. w. heutzu
tage ausschliefsiich durch Lochung hergestellt, a lle r
dings m it der V orschrift, dafs der D urchm esser des 
Lochstem pels um  etw a 2 bis 3 mm kleiner genom m en 
wird, als der D urchm esser des fertigen Lochs sein so l l ; 
der R est wird durch A usreiben oder A ufbohren entfernt. 
Es sind auch von R edner Versuche angestellt w orden 
über den Einflufs au f die Festigkeitsverm inderung 
durch das Lochen. E r habe gefunden, dafs derselbe 
je  nach dem H ärtegrade verschieden se i; in keinem 
Falle aber sei in  dieser H insicht ein erheb licher 
U nterschied zwischen Fiufs- und Schweifseisen vor
handen. Es sei e igenthüm lich , wie m an auf diesem  
Gebiete wohl das Flufseisen nach  den verschiedensten 
Seiten hin un tersu ch t hat, ohne  d arau f zu verfallen, 
auch das Schweifseisen zu un tersuchen . R edner fafst 
seine A usführungen dah in  zusam m en, dafs das Lochen 
einen nennensw erthen  Einflufs bei gutem  Flufseisen 
n ich t habe, dafs es ab er im m erhin  — bei Flufseisen, 
wie bei Schweifseisen — gut sein werde, dort, wo es 
d a rau f ankom m e, volle Festigkeit zu haben, das Loch 
n ich t in der ganzen Gröfse zu lo ch e n , sondern  den 
letzten Theil durch  A usreiben zu entfernen. R edner 
m acht dann noch au f die Versuche des O beringenieurs 

i K r o h n  von G utehoffnungshütte aufm erksam , die im 
I Jah re  1891 in der Zeitschrift des Vereins deutscher 
: Ingenieure veröffentlicht w orden sind.

Hr. S c h  r  ö d  t e r  - D üsseldorf dankt dem Vor- 
! tragenden für die L iebensw ürdigkeit, dafs dieser der 
1 M ittheilungen gedach t h a b e , welche er (Schrödter) 

vor einem halben  Jah re  h ier über Schweifs- und 
1 Flufseisen vorgebrach t hatte . Im  A nschlufs daran
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fü h rt er a u s , dafs es ihm  geschienen h ab e , als ob 
m ittlerw eile der dam als schon angedeutete Stimm ungs- 
rückschlag zu Gunsten des Schweifseisens, insbesondere 
zu Gunsten von Sclnveifseisenblechen, gegenüber 
Flufseisenhlechen sich inzwischen noch verschärft 
hätte , und zwar sei dies n ich t allein in u nserer vater
ländischen Industrie  der Fall, sondern  auch im Aus
lande. Professor G i l l o n ,  derv Vorsitzende der Asso
ciation des Ingénieurs sortis de l’Ecole de Liège, 
bem erkte im August auf dem Meeting des Iron and 
Steel Institu te , dafs in Belgien sich neuerdings w ieder 
eine ganz entschiedene Vorliebe für Schweifseiseu- 
bleche gellend m ache, ohne allerdings h ierfür Gründe 
anzugeben. F ern er sei die T hatsache  zu verzeichnen, 
dafs ein grofses, an der W estgrenze gelegenes S tahl
werk vor kurzem eine grofse Anzahl von Kesseln m it 
der ausdrücklichen Vorschrift bestellt habe, dafs alle 
Bleche aus Schweifseisen sein sollten.

R edner e rw ähnt dann noch, dafs in gewissen, 
insbesondere Siegerländer Kreisen, neuerdings darauf 
aufm erksam  gem acht w ird, dafs das Schweifseisen in 
sehr vielen Fällen viel h a ltbarer sei, als das Flufseiscn.
Es w urde da  beispielsweise als E rfahrung von einem Fa- 
bricanlen von O fenrohren erzählt, dafs Ofen-Knierohre 
aus Flufseisenblech schon nach 2 Jah ren  verrostet 
gewesen seien, sowie dafs die B lechwände von Transport- 
gefäfsen u. s. w., welche auch aus Flufseisen hergestellt 
rvaren, schnell verrosteten, w ährend dies bei Schweifs
eisen bei weitem  n ich t in dem Mafse der Fall war.

Hr. L e c h n e r :  W enn bei einer so wichtigen
Frage, wie dieser — Schweifseisen oder Flufseisen? — 
hin und w ieder ein Auf- und N iederschw anken eiti- 
tritt, so dürfte dies eine ähn liche E rscheinung sein, 
als oh m an einen Stein ins W asser wirft, w orauf bald 
ein W ellen thal, bald ein W ellenberg fo lg t, und es 
einer gewissen Zeit bedarf, bis sich die glatte Fläche 
w ieder herstellt. Es mag ja  se in , dafs überall n icht 
die Bedingungen für eine gute Flufseisenerzeugung 
gleichmäfsig vorhanden se ien ; R edner will dies 
n icht beu rlhe ilen , g laub t aber hierdurch  m anche 
Mifserfolge erklären zu können und w undert sich 
nicht, w'enn h ier und da mal ein Rückschlag e in trilt. 
R edner verw eist auf einen solchen Rückschlag in 
den 60er Jah ren , als der Versuch gem acht wurde, 
bei Locom otivfeuerbüchsen Flufseisenblech zu ver

w enden ; die Freude habe  n ich t lange gedauert, und 
wenn m an heu te  noch einem H errn  von der Eisen- 
bahnverw altung  m it flufseisernen Feuerbüchsen kom 
men w ollte , da käme man schön an ! Demgegen
über läfst sich aber auch sag en , dafs jahrelang  
ganz berühm te F irm en bei L ocoinotivkesseln, auf 
T orpedobooten u. s. w. ausschliefslich flufseiserne 
Feuerbüchsen einbauen, und zwar m it sehr gutem 
Erfolge. A lso , wenn man dam als zurückgeschreckt 
sei wegen eines Mifserfolges, so habe das wohl seinen 
Grund in der m angelhaften Beschaffenheit des da
m aligen M aterials gehabt, und wenn zeitweilig auch 
heu te  wieder ein so lcher R ückschlag zu bem erken ist, 
so m ag das ebenfalls darin  oder in falscher V erw en
dungsart begründet sein. Es m ag n ich t leicht gewesen 
sein, überall gutes Flufseisen zu erzeugen. Es wird 
noch m ancher kostspieliger Versuche b ed ü rfen , bis 
Alle, die sich dam it befassen, in der Lage s in d , ein 
so gleichmäfsig gutes und vorzügliches M aterial zu 
beschaffen, dafs schliefslich gar nichts m ehr vorkom mt, 
und das genau so behandelt werden kann, wie Schweifs
eisen. So viel über das Auf- und N iederschwanken 
der Meinung für und gegen Schweifseisen.

Hr. M e ie r  m ein t, es handele sich n icht blofs 
um den Kam pf zwischen Flufseisen und Schweifseisen, 
sondern auch um den zwischen Eisen und Holz, 
nam entlich zwischen Eisen- und H olz-Q uerschw ellen 
und dafs es seh r schön w äre, daran  zu denken, dafs 
man n ich t blofs eiserne Schiffe baut und dergl., son
dern dafs m an auch eiserne Schwellen braucht, und 
wenn da der R o st, was ich n icht bezweifle, irgend 
eine bedenkliche Rolle spielt, nun, da kann m an viel
leicht die Schwellen gewisserm afsen im prägniren, d .h .  
gegen den Einflufs der A tm osphärilien schützen, dam it 
etw as von den alten Holzschwellen übrig bleibt. Das 
w äre vielleicht ein Gompromifs, um Flufseisen etw'as 
leichter abzusetzen.

Den anw esenden H erren  von der Königl. Eisen
bahnverw altung sprich t R edner die B itte  a u s , sich 
um V erm ehrung der Verwendung von eisernen 
Schwellen Mühe zu geben, wozu sie um so m ehr Ur
sache hätten , als nu r noch ein verschw indend kleiner 
B ruchtheil hölzerner Schwellen im Inland wächst, die 
überw ältigende Mehrzahl dagegen aus dem Ausland 
eingeführt wird.

Zur Wasserzersetzung in einem Gasgenerator.
Von W ilhelm  Schm idham m er, Ingenieur in Resicza.

In dem sehr lesenswerthen Bericht des Hrn. 
Ingenieur P a u l  B a y a rd  über den Taylorschen 
Generator und den Tem peraturwechsler von 
Fichet - Heurley * hat der Verfasser mir den 
gerechtfertigten Vorwurf gemacht, den Vortheil 
der Verwendung erhitzten Gebläsewindes im 
Generator nicht ziffermäfsig nachgewiesen zu 
haben. Der Tem peraturw echsler von Fichet 
giebt der Sache praktische Bedeutung, und die 
theoretische Behandlung scheint nachzuhinken. 
Trotzdem wird vielleicht eine gedrängte Betrachtung

* »Stahl und E isen“ 1894, Seile 952.

der Verhältnisse nicht unwillkommen sein, da, 
wie ich glaube, die Frage der VVassergaserzeugung 
noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden 
kann. W ir vermissen in dem vorerwähnten 
Bericht gewisse bestimmte Angaben, worauf ich 
später zurückkommen, vorerst jedoch dem ge
machten Vorwurf gerecht werden will.

Um auf dem Boden thatsächlicher Verhältnisse 
zu bleiben und umständliche Rechnungen zu ver
meiden, greife ich auf Versuchsergebnisse zurück, 
die ich schon im Jahrgang 1889 von „Stahl 
und Eisen* Seite 541 zu einer Studie verwerthet 
habe. Darnach wurden aus einer Kohle mit:
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67.65 % Kohlenstoff,
2,79 » disponiblem  W asserstoff,
0,41 „ Stickstoff,

11,46 „ chem isch gebundenem  W asser,
12.65 „ hygroskopischem  W asser,

5,04 , A schenbestandtheilen ,
430,58 kg Gase

mit einer Tem peratur von 6 0 0 0 Cels. erhalten, 
welche folgende Zusammensetzung hatten :
K ohlensäure . . 2,01 Volumen % 3,40 Gewichts %
Kohlenoxyd . . 27,99 „ 30,00 „
Schw erer Kohlen

wasserstoff . . 0,46 „ 0,49 ,
L eich ter Kohlen

wasserstoff . . 2,70 „ 1,67 „
W asserstoff . . . 7,82 , 0,60 „
Stickstoff . . . .  56,85 , 61,18
aufserdem auf 100 kg der Gase 2,93 kg W asser
dampf, welcher aus der Kohle ausgelrieben wurde.

Die W ärm ecapacilät dieser 430 ,58  kg Gase 
beträgt 121,74, wenn man von der Erhöhung 
der specilisehen W ärm e der nicht permanenten 
Gase bei steigender Tem peratur absieht.

Der ohne Kesseldampf zugeführte Gebläsewind 
enthielt für je 100 kg vergichteter Kohle 343,78 kg 
Luft und 5,58 kg Wasserdampf, welch letzterer 
einer Luftfeuchtigkeit von 1,G $  entspricht.

Die von den Gasen aus dem Generator ent
führte W ärmemenge betrug nach Obigem 121,74 
X  600 =  73 044 Calorien. Nun ist wohl nicht 
anzunehmen, dafs es gelingt, diese ganze W ärm e
menge den Gasen zu entziehen, man kann sich 
dieselben höchstens auf 100° abgekühlt denken, 
so dafs die zur Verfügung stehende W ärmemenge 
121,74 X  500 =  60 870 Calorien betragen würde.

Andererseits kann der Gebläsewind nicht auf 
die volle Höhe der Gastemperatur erhitzt werden, 
da zur W ärmeübertragung doch ein gewisses 
Tem peraturgefälle nöthig ist. W ir wollen daher 
annehmen, dafs wir den W ind ähnlich wie in 
mäfsig betriebenen eisernen Röhrenapparaten auf 
eine Tem peratur von 350 0 Cels. bringen. Hierzu 
sind für die Luft 343,78 X  0,2375 X  350 =  28576 
Calorien für den W assergehalt derselben 5,58 X  
0 ,427 X  350 =  834 Calorien, zusammen 29 410 
Caforien erforderlich. Es bleiben daher noch 
60 870 — 29 410 =  3 1 4 6 0  Calorien verfügbar. 
Wenn wir diese W ärmemenge zur Erzeugung 
und Ueberhitzung jener W asserdampfmenge ver
wendet denken, zu deren Zerlegung die rück
gewonnene W ärmemenge gerade ausreicht, so 
müssen wir im Auge behalten, dafs die Ueber
hitzung auch nicht weiter als bis 3 5 0 °  Cels. 
getrieben werden kann. Um 1 kg W asser zu 
verdampfen und den W asserdampf von 100 auf 
350 Grad zu überhitzen, benöthigen wir 630 -j- 
( 3 5 0 -  1 0 0 ) 0 ,4 2 7 =  736 Calorien.

Ist x die zerlegbare W assermenge, so beträgt 

die zur Zerlegung nöthige W ärmemenge * 3 4 1 8 0  

Caloiien. Zur Verfügung stehen 29 410*  - |-  7 3 6 x

* D urch die Erhitzung des W indes zugeführt.

Calorien. W ir haben daher 34 180 =  29 410

-f- 736 x, daraus x =  9,6 kg die zur Verdampfung 
und Ueberhitzung von 9,6 kg W asser ver
brauchte W ärmemenge beträgt 736 X  9,6 =  
7066 Calorien. Rechnen wir noch für die im 
Tem peraturwechsler durch Ausstrahlung verloren 
gehende W ärmemenge 15 % der in den aus dem 
Generator austretenden Gasen enthaltenen W ärme

15
von 73 044 Calorien mit 73 044 =  10 957

* 1 DU

Calorien, so bleiben den den Tem peraturwechsler 
verlassenden Gasen noch 73 0 4 4 — (10 957 -j- 
7066 —f- 29 410) =  25 611 Calorien und ihre End

tem peratur beträgt n o c h — ^ = 2 1 0 °  Cels.

Es ist nun allerdings möglich, durch Zufuhr 
einer etwas gröfseren W asserdampfmenge die 
ursprüngliche Gastemperatur unter 600° zu halten, 
dann wird es aber auch schwieriger sein die 
Erwärm ung des Gebläsewindes und Ueberhitzung 
des W asserdampfes bis 350° zu treiben.

Eine leichte aber recht umständliche Rechnung, 
mit deren W iederholung ich die geehrten Leser 
nicht ermüden will, ergiebt für die gegebene 
Kohle ein Maximum von 12,27 kg für die Menge 
überhitzten W asserdampfes, welchen man im 
Generator zerlegen kann, vorausgesetzt, dafs die 
Ueberhitzung derselben, sowie die Erhitzung des 
Windes durch die Abhitze der erzeugten Gase 
erfolgt; die Tem peratur im Generator sinkt dabei 
so weit, dafs die Gase mit 3 2 0 °  denselben ver
lassen.

Es wurde angenommen, dafs in diesem Fall 
die Erhitzung des Windes auf eine um nur 100 0 
niedrigere Tem peratur, also 320 — 100 =  2 2 0 °  
gelingt; die Gase werden dadurch um 1 2 0 °  
abgekühlt und verlassen den Tem peraturwechsler 
m it 200°.

Man sieht, dafs ohne Zufuhr von W ärme 
von aufserhaib des Generators gelegenen Quellen 
die zersetzbare W asserm enge noch immer eine 
recht beschränkte ist. Damit soll der W erth 
der Dampf- und W inderhitzung gerade durch die 
Abhitze der Gase, oder besser gesagt, die Zurück
führung der in den Gasen enthaltenen W ärm e
menge in den Generator nicht bestritten werden, 
nur will ich darauf Hinweisen, dafs die zur Zer
legung gelangende W asserdampfmenge von 12,27 kg 
noch im m er nicht jene erreicht, welche im Ge
nerator aus der Kohle als hygroskopisches W asser 
in den obersten Lagen der Kohlenschüttung aus
getrieben wird und als W asserdam pf mit den 
Gasen entweicht. Diese Wasserdampfmenge be
trägt nach Voranstehendem 12,65 kg. Ich halte 
daher noch imm er daran fest, dafs es vortheil- 
hafter ist, die in den Gasen selbst enthaltene 
W asserdampfmenge zur Zerlegung zu bringen, als 
eigens erzeugten W asserdampf einzublasen und 
den Gasen ihren Feuchtigkeitsgehalt zu belassen,



15. Jan u a r 1895. Z u r  W asserzersetzung in  einem Gasgenerator. Stahl und Eised. 67

um so mehr, als dieser letztere viel stärker über
hitzt ist, als Injectordampf je  überhitzt werden 
kann. Es ist darum noch im m er nicht aus
geschlossen, in dem F alle , als der Gehalt der 
Kohle an hygroskopischem W asser niedriger sein 
sollte, als obige Elementaranalyse angiebt, also 
auch weniger beträgt als die vorhin gefundene 
gröfste zerlegbare W asserdampfmenge von 12,27 kg, 
diese fehlende Menge durch einzublasenden W asser
dampf zu ersetzen. Dagegen ist die Erhitzung 
des Gebläsewindes unter allen Umständen anzu
empfehlen, wie ich sie ja  auch schon früher, 
wenn auch durch andere Mittel, empfohlen habe. 
Ich habe schon wiederholt daran gedacht, die 
verlorene Gaswärme zur Erhitzung des Gebläse
windes zu verwerthen, schreckte aber vor den 
Schwierigkeiten des Betriebes zurück, die infolge 
Verlegung des Erhitzungsapparates durch den

Bezüglich des Taylorschen Generators, der 
sieh von anderen Schachtgeneratoren mit Rost 
und Unterwind nur durch die eigenartige Rost- 
construction unterscheidet, lautet der Bericht sehr 
günstig. Es mag se in , dafs wir zu schwarz 
sehen, wenn wir der Befürchtung Ausdruck ver
leihen, dafs der nichts weniger als einfach ge
baute Rost im Betriebe bald Schaden leiden und 
seine Beweglichkeit verlieren wird. Auf jeden 
Fall ist die Zufuhr von reichlichen Mengen von 
W asserdampf zur Kühlung des Rostes erforderlich.

Ich habe seit der Veröffentlichung meines 
Gedankens, die Gase wechselweise durch einen 
zweiten mit glühender Kohle gefüllten Schacht 
zu leiten („Stahl und Eisen“ 1889 , S. 541), 
denselben weiter verfolgt, obgleich mir noch 
immer die Gelegenheit fehlte, eine praktische 
Erprobung einzuleiten, und bin dabei auf eine

Theer und Staub der Gase oder auch Rufs zu 
befürchten sind. Der Erhitzungsapparat oder 
Temperaturwechsler, wie Hr. Bayard ihn nennt, 
kann nur als eine Art Röhrenapparat ansgeführt 
werden. Da die Gase stets Staub und Rufs und 
bei starker Abkühlung auch Theer absetzen, so 
mufs die Frage aufgeworfen w erden, wie die 
Reinhaltung des Tem peraturwechslers ermöglicht 
wird, ohne den Betrieb zu häufigen Störungen 
auszusetzen. Es kommt dabei auch sehr auf
die Art der gegichteten Kohle an. Es giebt
Kohlen, die wenig Flugstaub liefern, und wieder 
solche, die durch denselben dem Praktiker das 
Leben sauer machen.

Es wäre daher sehr dankenswert!!, wenn 
Hr. Bayard uns darüber Mittheilung machen 
könnte, wie hoch die Gastemperatur bei Eintritt 
und Austritt aus dem Tem peraturwechsler ist, 
wie hoch die Luft erhitzt w ird , wie die Rein
haltung erfolgt, oder wie sich der Apparat in 
dieser Beziehung bewährt.

andere Einrichtung gekommen, welche es gestattet, 
einen Rost anzuwenden. Der Schacht ist durch 
eine Scheidewand S  (siehe obenstehende Figur), 
die etwa bis 1,75 m über den Rost herabreicht, 
in zwei gleiche Ablheilungen a u n d ß i geschieden. 
Unter den gemeinsamen Rost wird der Gebläse
wind durch Rohr b und Kanal c zugeleitet. Der 
Raum unter dem Rost ist durch eine in W asser
rinnen abdichtende Blechhaube von aufsen ab 
geschlossen; zum Reinigen des Rostes wird diese 
Blechhaube emporgeschoben, was dadurch leicht 
ausführbar ist, dafs das Gewicht durch Gegen
gewichte entsprechend ausgeglichen wird. An 
Stelle des gezeichneten Stangenrostes kann jede 
Art mechanischen Rostes angewendet werden, 
wenn er nur gut und sicher arbeitet.

Jede Schachtabtheilung hat je eine Gasabström- 
öffnung, welche durch einen Muschelschieber mit 
der Gasleitung E  abwechselnd in Verbindung 
gebracht werden kann. Ueberdies kann in jede 
Abtheilung oberhalb der Kohlenschicht heifser
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Wind oder überhitzter W asserdam pf eingeleitet 
werden, und zwar stets in jene Abtheilung, welche 
von der Gasleitung abgesperrt ist. Dies kann 
entweder durch kleine Düsen d  oder durch die 
Deckplatten des Muschelschiebers geschehen. 
Jeder Schacht trägt eine Gichtvorrichtung, ln 
die Gasleitung ist ein „Tetnperaturw echsler“, wie 
ihn Hr. Bayard beschreibt, eingeschaltet.

Die Betriebsweise ist in folgender Art ein
zurichten : Beide Schachtabtheilungen seien mit
Kohle gefüllt und heifs geblasen. Nun wird ein 
Schacht, z. B. a, mit frischer Kohle beschickt, 
und der Muschelschieber so gestellt, dafs der 
andere Schacht a i  mit der Gasleitung in Verbin
dung s teh t; zu gleicher Zeit wird in den Schacht 
a von oben eine geringe Menge heifsen Windes 
oder überhitzten W asserdampfes eingeleitet, unter 
den Rost tritt ununterbrochen der im Tem peratur
wechsler erhitzte W ind. Die dadurch über dem 
ganzen Rost erzeugten Gase finden nur durch 
die Schachtabtheilung a i  einen Ausweg in die 
Gasleitung, während die Destillationsproducte und 
die abdampfende Feuchtigkeit der frisch gegich- 
tcten Kohle infolge der durch das Einblasen von 
W ind oder W asserdam pf oberhalb der Kohlen
schüttung erzeugten Spannung gezwungen werden,

ihren Weg durch die heifse Kohle der beiden 
Schächte um die Scheidewand S  herum zu suchen, 
wo sie sich dann mit den vom Rost aufsteigenden 
Gasen vermengen und mit diesen in die Gas
leitung gelangen. Auf dem W eg durch die 
glühende Kohle wird der W asserdampf zerlegt 
und die ölbildenden Gase in uncondensirbare 
umgewandelt. Zur Destillation der frisch ge- 
gichteten Kohle reicht die in den g lü h e n d e n  
W ä n d e n  des Generators und in der unter der 
neuen Gicht liegenden glühenden Kohle ange
sammelte W ärme aus. Sobald im Schacht a 
die Kohle weit genug herabgebrannt ist, ist auch 
die in Schacht a frisch gegichtete Kohle abdestil- 
lirt; es wird nun der Muschelschieber umgestellt 
und Schacht a j  mit frischer Kohle beschickt. 
Es wiederholen sich die geschilderten Vorgänge. 
Die im Schacht a x angesammelte W ärm e bewirkt 
die Destillation der frischen Kohlenschüttung, 
während der durch den vorherigen Procefs ab
gekühlte Schacht o von neuem W ärm e aus den 
abströmenden Gasen aufnimmt.

Die calorischen Vorgänge sind auch hier 
dieselben, wie ich sie in dem angeführten Aufsatz 
in „Stahl und Eisen“ S. 541, vom Jahre 1889, 
geschildert habe.

Eine neue selbsttliätige Entlade-Yorriclitung.

W enn bisher die B eladung  von Transport- f a b r ik  J. Jä g
gefäfsen mit losen Rohstoffen, als: Kohlen, Erze, weise den Bau
Salze, Schlacken, Sand u. s. w., zweckentsprechend als Sonderheit
in grofsen Massen, meist auf mechanischem Wege, suchen einen
z.B. Kohlen durch 
Kippvorrichtun

gen , bewerkstel
ligt wurde, so ist 
es fast wunderbar 
zu nennen, dafs 
in Europa bei den 
heutigen Massen
transporten von 
Kohlen und Erzen 
die E n tla d u n g  

dieser Stoffe bis 
jetzt meistens auf 

die primitivste 
A rt: nämlich 

durch „Einschau
feln“ in Kübel 

oder Kasten, 
welche durch 

Dampfkrähne ge
hoben werden, 
ausgeführt wird.

Die D u is b u r 
g e r  M a sc h in e n -  Ahbua. l.

e r  in D u is b u rg ,  welche vorzugs- 
von Krahnanlagen und Hebezeugen 
betreibt, hat nach längeren Ver- 
Apparat hergestellt, welcher in 

Verbindung mit 
einem Dampf- 

krahn alle losen 
Materialien selbst- 

thätig aufgreift 
und beliebig wie
der fallen läfst.

Dieses durch D. 
R.-P. Nr. 7 1 371  
geschützte selbst- 
thätige Förderge- 
läfs istinAbbild. 1 
bis 3 in drei S ta
dien des Aufgrei
fens von Förder
kohle dargestellt.

Wie aus der 
Abbild. 4 zu er
sehen ist, besteht 
der Apparat aus 

2 Schaufeln, 
welche mittels 2 
Trom meln und 

Zahnrädern', die
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in einem staubdicht verschlossenen Kasten an
geordnet sind, in öffnende bezw. schlielsende Be
wegung gesetzt werden. Die Drehung der Ge- 
fäfstroinmeln wird 
durch 2 Ketten, 
welche in einer 
bestimmtenLänge 
an der Haupt- 
krahnkette .v er
einigt und befe- 
sligtsind, bewirkt.
Durch Anziehen 
dieser Ketten und 
W irkung dersel
ben auf die Trom 
meln , Zahnrad
getriebe und Qua
dranten schliefst 
sich der Apparat 
und zwar, da das 
[ Uebersetzungs- 
verhältnifs ein re
lativ grofses ist, 
mit bedeutender 
Kraft. Die 4 Ket
ten , welche an 
den oberen Enden 

der Schaufeln 
selbst befestigt 

und mit einer 
zweiten Krahn- 
ketle, welche sich 
ebenfalls auf eine 

Trom mel des 
Krahns auf- bezw. 
abwickelt,verbun
den sind, dienen 
zum Oeffnen des 
Gefäfses. Diese 

Ketten folgen, 
durch Aufwick

lung auf ihre 
Trommel, welche 
durch diejenige 
der Hauptkralm- 
kette zwangsweise 
bewegt wird, der 
Schliefsbewegung 
des Greifers.

Nach Schlie- 
fsung und Fül
lung des Gefäfses 

wird dasselbe 
durch die Schliefs- 
ketten zugleich 
gehoben. Die E nt
leerung wird durch Bremsen der Schaufelketten 
und Nachlassen der Schliefskelten, durch die 
hiernach eintretende W irkung des Eigengewichts 
des Inhalts herbeigeführt. Zum Niederlassen in

ü .u

Abbild. 2.

Abbild. 3.

geöffnetem Zustande wird die Bremse der Haupt
trommel des Krahns gelöst, die zweite Krahn- 
trommel für die beiden Kettenpaare der Schaufeln

läuft wieder 
zwangsläufig mit, 
der „Selbstgrei
fer“ senkt sich 
rasch und legt 
sich sanft auf das 
zu fördernde Ma
terial.

Das Förderge- 
fäfs ist an den 
meisten neueren 

Dampfkrähnen 
(nacli enlspre- 

chender Umände
rung der m aschi

nellen Anord
nung) anzubrin
gen und bedarf 
zu seiner Bewe
gung nur des 
Krahnmaschini- 

sten. Der hier 
abgebiidetc Appa
ra t ist in Verbin
dung mit einem 
Dampfkrahn in 

einem oberrheini
schen Magazin in 
Betrieb, und för
dert dort Natural-, 
Nufs- und Fein
kohlen.

Derselbe hat 
ein Fassungsver
mögen von 1250 
kg Förderkohlen, 
und füllt sich in 
jeder „Greifläge“ 
durchschnittlich 

in 6 Secunden. 
Das „Aufgreifen“, 
„Heben“ auf eine 
6 m hohe Hoch
bahn , „Entlee
ren “ und wieder 

„Niedersenken“ 
in den Schiffs
raum , gleichbe
deutend mit einem 
Krahnhub, bean
sprucht durch

schnittlich 2 Mi
nuten, so dafs bei 

regelmäfsigem Betrieb eine selbstthäiige Ent
ladung von 375 l =  37,5 Doppeiwagen Kohlen 
in 10 Stunden durch 1 bis 2 Personen (1 Krahn- 
maschinist und zum Zusammenschaufeln der

3



70 S tah l und  Eisen. H ydraulische Nietmaschine. 15. Jan u a r 1895.

letzten Resten Kohlen im Schiff 1 Mann) gewähr
leistet wird.

Selbstverständlich lassen sich auch Apparate 
für einen gröfseren Inhalt herste ilen , wenn 
der dieselben bewegende Dampfkrahn die hier
m it im Zusammenhang stehende Tragfähigkeit 
besitzt.

Durch die b is  j e t z t  allgemein übliche Weise 
der Füllung der Kübel oder Kasten werden

mittels Einschaufelns durch 8 Mann in derselben 
Zeit höchstens 250 t Kohlen =  25 Doppelwagen 
ausgeladen. Aufser der sehr bedeutenden Er- 
sparnifs an Geld und Zeit, welche durch die An
wendung eines solchen selbstthätigen Förder- 
gcfäfses erzielt wird, besteht ein besonderer Vor
zug dieses Apparats darin, dafs derselbe das zu 
entladende Material weit weniger beschädigt, als 
dies bisher durch die Handarbeit des Einschaufelns 
geschah (bei Verladung von Stück-, Anthracit-

Hydraulisclie

Die in nebenstehender Figur abgebildete fest
stehende hydraulische Nietmaschine ist von der 
K a lk e r  W e r k z e u g m a s c h in e n - F a b r ik  L. W. 
B re u e r ,  S c h u m a c h e r  & C om p, in Kalk bei 
Köln ausgeführt und bezüglich ihrer Einrichtung 
gesetzlich geschützt.

Die Maschine besitzt einen kräftigen Niet
ständer aus Gufseisen und einen soliden Gegen
halter aus Stahlfaçongufs, welche durch starke 
Stahlbolzen und Kuppelschrauben auf das exacteste 
miteinander verbunden sind. Der eigentliche 
Nieter ist auf dem gufseisernen Ständer mittels 
Schraubenbolzen unverrückbar befestigt und zur

und Nufskohlen ein ganz bedeutender Vortheil). 
Denn es ist klar, dafs durch ein einmaliges Auf
greifen einer gröfseren Masse (1000 bis 1500 kg 
und mehr) dieselbe bei weitem weniger leidet, als 
durch das Füllen der Kübel mit einer gleich grofsen 
Quantität, durch 120 bis 170 Schaufelwürfe, ab
gesehen von dem, durch das Zertreten der schau
felnden Mannschaften entstehenden bedeutenden 

\ Zerkleinern des Materials.

Zum Greifen von groben stückreichen Erzen 
wird der A pparat-—  entsprechend dem speci- 
fisehen Gewicht letzterer construirt — m it kräf
tigen Zähnen versehen, während dies bei der Be
handlung aller anderen Materialien nicht nöthig ist. 
E rw ähnt sei noch, dafs das Fördergefäfs auf 
jeder beliebigen Hubhöhe ohne weiteres, schnell 
oder langsam, geöffnet oder geschlossen werden 
kann, und dafs die Oeffnungsweite des Schaufel
paares verstellbar ist.

Nietmascliine.

Vermeidung einer seitlichen Verschiebung mit 
tiefer Einhobelung, sowie entsprechend gehobeltem 
Vorsprung versehen. Diese Anordnung hat sich 
gut bewährt und gestattet einerseits eine prak
tischere Herstellung des Nieters selbst, während 
andererseits eine Auswechselung desselben sehr 
bequem ist.

Der Nieter hat excentrische Anordnung, so
wohl des Plattendrückers (Blechsclilufs), als auch 
des Nietstempels, welche sich dadurch ganz oben 
auf der Maschine bewegen, so dafs auch das 
Nieten von Winkelringen oder dergleichen ganz 
nahe an der Blechkante ermöglicht wird.
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Die beiden Prefscylinder der Nietmaschine 
Hegen oben im Gufsrahmen genau eingepafst und 
sind auf demselben solide montirt, und zwar so in
einander, dafs der äufsere als Führung des innern 
dient, während ersterer sich in der sauber aus
gehobelten und mit nachstellbaren Leisten ver
sehenen Führung bewegt.

Der innere Prefscylinder bewirkt das Zu- 
sammeupressen der beiden zu nietenden Platten 
mit der Hälfte des Druckes auf die Nieten, kann

binirten Steuerung eine gewisse Druckwasser- 
Ersparnils zu erzielen, indem man zunächst nur 
den Kolben des Plattenpressers m it Druckwasser 
Vorgehen läfst, welcher den Nietkblben mitnimmt 
und so im gröfseren Cylinderraum ein Vacuum 
bewirkt, wodurch sich dieser Raum mit W asser 
aus der Ausflufsleitung füllt. Es kann auf diese 
Weise je nach Umständen eine Druckwasser- 
Ersparnifs bis zu 50 % erzielt werden. Auch 
gestattet diese neue Einrichtung in Fällen, wo

aber auch für die schwächeren Nietungen direct 
als Nieter benutzt werden. Der äufsere, be- j  
deutend gröfsere Prefscylinder trägt den Niet
stempel für die stärkeren' Nietungen. Der Rück
gang der beiden Kolben erfolgt durch Umschaltung ; 
der Ventilvorrichtung mittels eines Gegenkolbens, j 

Die neue, patentirte Anordnung der beiden 
ineinander gleitenden Kolben hat den Zweck, ; 
verschieden grofse Drucke zu erzielen, und 
dabei jeden Kolben unabhängig von dem anderen : 
benutzen zu können. Gleichzeitig dient die j  
Anordnung dazu, durch Anwendung der com- I

der Plattenpresser (Blechschlufs) nicht angewandt 
zu werden braucht, m it der Summe der beiden 
Drucke auf Plattenpresser und Nietkopf, auf 
letzteren allein zu arbeiten.

Aufser der-beschriebenen Maschine baut die 
genannte Firma auch Nietmaschinen m it concen- 
trischer Anordnung des Nietstempels und Platten
drückers (D. R .-P . G2 900), bei denen die Con- 
struction insofern einfacher ist, als die beiden Kolben 
concentrisch ineinander liegen, so dafs derjenige 
für den Nietstempel sich in dem ändern für den 
Plattendrücker (Blechschlufs) bewegt. Das Zu
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führungsrohr wird alsdann durch den Druckraum 
des Nietkolbens, welcher zuletzt zur W irkung 
kommen soll, hindurch, in einen Hohlraum des
selben geführt. Der Druckraum ist durch ein, 
auf dem Rohre dicht gleitendes Ventil abgesperrt 
und tritt mit demselben erst in Verbindung, 
nachdem sich der Kolben des Plattendrückers 
soweit vorwärts bewegt hat, dafs die Oeffnungen

des Rohres nicht mehr von dem Ventil ver
schlossen sind.

Auf die übrigen, insbesondere die transpor
tablen Nietmaschin'en, können wir wegen Raum
mangels nicht eingehen, wir verweisen indessen 
auf den von der Kalker Werkzeugmaschinenfabrik 
herausgegebenen, mit vielen Abbildungen ver
sehenen Specialkatalog.

M a g n e t i s c h e  H y s teres i s .
Von Dr. C. Heinke. München.

Abgesehen von den doppelten Beziehungen, 
welche zwischen der Elektrotechnik und fast 
jedem Industriezweige heute bestehen hinsichtlich 
Lieferung von Licht und Energie für Antriebs
oder sonstige zur Umwandlung in andere Energie
formen bestimmte Zwecke, ist zwischen den 
Hüttenwerken und der Elektrotechnik noch ein 
weiteres Band vorhanden. Plier kehrt sich aber 
das Verhältnifs um. Bezüglich der Materialliefe
rung für die elektrotechnischen Apparate und 
besonders bezüglich des benöthigten Eisenmate
rials ist die Elektrotechnik die Empfängerin und 
auf das Product der Eisenwerke angewiesen. Ist 
schon immer, solange Dynamos auf richtig ver
standener theoretischer Grundlage gebaut werden, 
die eine Eigenschaft des Eisens bezw. Stahls 
von grofser Bedeutung gewesen, nämlich eine 
möglichst hohe Perm eabilität des verwendeten 
Materials, d. i. Durchlässigkeit für magnetische 
Kraftlinien oder, gemeinverständlicher gesprochen, 
die Fähigkeit, einen möglichst hohen Grad von 
Magnetisirung anzunehmen für die beziehungs
weise gleiche, in Form von Magneterregungs
strom  aufgewendete, Energiemenge, so ist in den 
letzten Jahren eine andere Eigenschaft von noch 
gröfserer Bedeutung für die Elektrotechnik ge
worden, nämlich die mit der Ausbreitung des 
W echselstroms Hand in Hand an W ichtigkeit 
gewinnende Hysteresis des Eisens in allen seinen 
Varietäten. In Folgendem soll daher versucht 
werden, dem Hüttenmanne diesen Begriff und 
die W ichtigkeit des letzteren in gemeinverständ
licher Darstellung näher zu bringen.

Dem Namen nach zu urtheilen, müfste die 
Erscheinung der H y s t e r e s i s  etwas Neues und 
völlig Fremdartiges einschliefsem Auf dem Ge
biete des Magnetismus ist dieselbe auch verhält- 
nifsmäfsig neu, jedoch wird jeder Leser bald 
selbst erkennen, dafs sie auf elementare mecha
nische Grundvorstellungen zurückfiihrbar ist, 
welche nicht nur jedem Physiker, sondern auch 
jedem mit den Grundgesetzen der Mechanik ver
trauten Techniker völlig geläufig sind. Wie schon

der Name Hysteresis anzeigt, welcher seine E nt
stehung der auch in den Naturwissenschaften 
noch oftmals beliebten Grekomanie verdankt, 
handelt es sich um eine Erscheinung, welcher 
ein Zurückbleiben der W irkung hinter der Ur
sache zu Grunde liegt, daher die Ableitung von 
dem griechischen hystereo == ich bleibe zurück, 
und zwar ist es eine Reibungserscheinung auf 
magnetischem Gebiet. Zunächst soll jedoch auf 
das Auftreten und die Aeufserung der m agne
tischen Hysteresis näher eingegangen und erst 
hierauf auseinandergesetzt werden, wie man sich 
nach der heutigen Auffassung die Erscheinung 
erklärt, d h. auf mechanische Vorstellungen zu
rückführt.

Es ist allgemein bekannt, dafs ein Stück 
Eisen, z. B. ein Eisenstab, welcher m it D raht
windungen in Spulenform umgeben ist, zum 
Magnet wird, wenn man durch jene Windungen 
einen elektrischen Strom schickt, ferner, dafs die 
Stärke des erzeugten Magnetismus, die W irkung, 
in einer gewissen Abhängigkeit von der Ursache, 
welche man sich wie gewöhnlich als Kraft vor
stellt, und in diesem Falle als magneterregende, 
oder nach B o s a n q u e t  magnetomotorische, Kraft 
der Spule bezeichnet, steht. Diese Kraft ist ein
mal proportional mit der Anzahl der Drahtw in
dungen, und ein zweites Mal mit der Strom stärke, 
welche durch jene fliefst. Nehmen wir nun an, 
unsere Spule bleibt unverändert, so dafs also die 
Anzahl der Drahtwindungen constant ist, so wird 
die Aenderung der magnetomotorischen Kraft 
direct proportional nur mit der Aenderung der 
Strom stärke sein, welche ich durch die Draht
windungen schicke. Wenn ich diese Strom stärke 
allmählich von Null an wachsen lasse und mit 
einem Mefsinstrument eine Reihe von W erthen 
bestimme und gleichzeitig für jeden so gemessenen 
und in einem rechtwinkligen Coordinatensystem 
als Abscissen H  aufgetragenen Werth die dazu 
gehörige Stärke des erzeugten Magnetismus be
stimme und als Ordinate B  auftrage, so finde 
ich durch jene Punkte die sogenannte Magneti-
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sirungscurve des vorliegenden Eisenstabes. Auf 
die verschiedenen Methoden für die Bestimmung 
der Magnetismusstärke, seien sie magnetometrisch 
oder auf elektrischer Induction beruhend, kann an 
dieser Stelle nicht näher eingegangen werden.

W ar das Eisen vor Beginn der Untersuchung 
ohne Magnetismus, so wird der Verlauf der 
empirisch gefundenen Magnetisirungscurve etwa 
der in Fig. 1 mit M  bezeichneten Curve ent
sprechen; dieselbe ist jedoch keine allgemeine, 
sondern für jede Sorte Eisen oder überhaupt für 
ein anderes magnetisches Metall eine andere und 
für dasselbe specifisch. Geringe chemische oder 
Structur-Aenderungen können hierbei grofse Aen- 
derungen sowohl in der mit der Permeabilität 
unmittelbar zusammenhängenden Magnetisirungs
curve als auch in den hysteretischen Eigenschaften 
im Gefolge haben. Die Curve M  folgt, wie er
sichtlich, keinem bestimmten Proportionalitäts
gesetz, wenigstens ist ein solches noch nicht auf
gefunden worden. W enn ich nun nach E r
reichung irgend eines Punktes der Curve die 
Strom stärke wieder allmählich abnehmen lasse 
und von neuem die vorhandene Magnetisirung 
des untersuchten Eisenstabes bestimme, so geben 
die gefundenen W erthe Punkte, welche nicht in 
der Curve, sondern alle darüber liegen. Lasse 
ich die Strom stärke bis auf Null abnehmen, so 
habe ich jetzt nicht den Magnetismus Null, son
dern einen je nach Art des vorliegenden Mate
rials, ob Sclimiedeisen, Gufseisen, Stahl, weniger 
oder m ehr beträchtlichen Restmagnetismus, auch 
remanenten Magnetismus genannt. Die jetzt er
haltene Curve wird etwa die über M  belegene I  
sein. Die W irkung, d. i. die Magnetisirung, hinkt 
also der Ursache, d. i. der magnetomotorischen 
Kraft bezw. der elektrischen Strom stärke, nach. 
Es ist jedoch zu beachten, dafs das Nachbinken 
nicht nur ein zeitliches ist, wie ein solches etwa 
bei den gewöhnlichen Trägheitserscheinungen vor- 
liegt, d. h. der im Eisen zurückgebliebene Rest
magnetismus verschwindet nicht, wenn man das 
Eisen nach Unterbrechung des magnetisirenden 
Stromes sich selbst überläfst, wenn er auch 
durch gewaltsame Mittel, wie Ausglühen oder 
anhaltende starke Erschütterung aus dem Eisen 
entfernt werden kann. Wird jetzt der Strom in 
umgekehrter Richtung als vorher durch die W ick
lung geschickt und von Null an wachsen ge
lassen, so ergeben die Magnetisirungswerthe eine 
Fortsetzung der letzten Curve I , welche erkennen 
läfst, dafs die Umkehrung des Magnetismus erst 
hei einem mehr oder weniger grofsen W erth der 
Strom stärke eintritt. Eine zum Coordinaten- 
anfangspunkt ganz symmetrisch liegende Curve I I  
wird bei der Slrom änderung in umgekehrter 
Reihenfolge erhalten und auf diese W eise eine 
geschlossene Figur gebildet, welche bei jedem 
vollständigen Cyklus der Strom änderung, wie 
dieselbe z. B. innerhalb jeder Periode bei W echsel

strom  vorliegt, immer wieder von neuem durch
laufen wird. Der Flächeninhalt der geschlossenen, 
durch I  und I I  gebildeten Figur giebt nun ein 
directes Mais für die hysteretischen Eigenschaften 
des untersuchten magnetischen Materials.

W as die Bedeutung der eingesclilossenen 
Fläche anlangt, so läfst sie sich in mancher Be
ziehung mit dem Indicatordiagramm einer Dampf
maschine vergleichen, denn auch sie stellt eine 
Arbeit dar, welche aus einer Energieform in eine 
andere übergeführt worden ist. Beim Indicator
diagramm einer Dampfmaschine stellen bekannt
lich die Ordinaten die Dampfdrücke, d. i. die auf 
den Kolben ausgeübte Kraft, und die Abscissen 
die W irkung der Kraft, d. h. die Wege des 
Kolbens, dar; der Flächeninhalt des Diagramms 
also das Product aus Kraft und Weg, d. i. eine 
Arbeit. Hier bei dem Hysteresisdiagramm stellen 
die Abscissen Kräfte dar, nämlich die magneto- 
motorischen, die Ordinaten die magnetische In- 
duclion oder die Stärke der Magnetisirung des

Fig. I.

untersuchten Eisenslabes, d. h. die mit einem 
Weg äquivalenten W irkungen dieser Kräfte. 
Das Product aus beiden stellt also auch eine 
Arbeit dar. Bezeichnet man jene magneterregende 
Kraft mit Hj die dadurch erzielte W irkung in 
Gestalt der magnetischen Induction mit B, so ist 
die auf die Magnetisirung verwandte Energie für jede 
Differential-Aenderung von B = H d B ,  und die 
integrale Energie I H d B  ist ausgedrückt durch 
die von Curve und Ördinatenachse eingeschlossene 
Fläche zwischen bestimmten Grenzen. W ird über 
einen ganzen Magnetisirungscyklus inlegrirt, so 
liefert f H d B  den Inhalt der eingeschlossenen 
Hysteresisfläche.

Aehnlich wie beim Carnotschen Kreisprocefs 
die Differenz zwischen der in das System in 
Form von W ärm e hineingelegten und heraus
genommenen Energie in mechanische Arbeit um
gewandelt wird, wird hier bei jedem Magneti
sirungscyklus die Differenz zwischen der in das 
vorliegende System in Form von magnetischer 
bezw. elektromagnetischer hineingelegten Energie 
und der in gleicher Form wieder herausge
nommenen in eine andere Energieform umgc-
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wandelt und zwar hier in Reibungswärme inner
halb des Eisens. Das letztere ist eine Thatsache, 
welche man jederzeit an den, solchen unimagne- 
lisirenden Vorgängen ausgesetzten, elektrotech
nischen Apparaten constatiren kann: der Eisenkern 
eines Transform ators wird infolge des Ummagne- 
tisirens warm , der Anker einer erregten, aber 
stromlosen Dynamo wird beim Laufen so 
w arm , dafs das längere Anfassen manchmal 
kaum zu ertragen ist. Diese durch Messungen 
nachweisbare Thatsachen liefern aber nur das 
Gesammtresultat. Da es sich um moleculare Vor
gänge handelt, so ist man im einzelnen natürlich 
auf hypothetische Vorstellungen angewiesen. All
gemein nimmt man jetzt a n ,  dafs der Grund 
dieser Erscheinung in molecularer Reibung zu 
suchen ist.

Die Anschauung über den Magnelisirungs- 
vorgang beruht im wesentlichen darin, dafs unter 
dem Einflufs des in der Drahtbewicklung fliefsenden 
elektrischen Stromes die Molecüle jenes oben be
trachteten Eisenstabes sich richten, etwa so, dafs 
bei der M ax w e ll sehen Vorstellung der Molecüle 
als W irbel* die vorher beliebig gegen die Stabachse 
liegenden W irbelachsen m ehr oder weniger parallel 
zu dieser gerichtetwerden. EinM afsfür den mittleren 
Gesammtgrad der eingetretenen Richtung in seiner 
Abhängigkeit von der richtenden Kraft würde 
eben jene Magnetisirungscurve darstellen. Nun 
ist aber zu berücksichtigen, dafs die Achsen der 
Molecüle nach Aufhören des richtenden elek
trischen Stromes wieder in ihre alte Anfangslage 
zurückzukehren streben, d, h. dafs der Magnetismus 
verloren geht, wenigstens zum grofsen Theil. Um 
die Vorstellung des mechanischen Modells zu 
vervollständigen, mufs man sich die Molecüle 
durch elastische Kräfte, etwa wie es bei vor
handener Aufhängung der Molecüle an Kautschuk
bändern der Fall wäre, in ihrer ursprünglichen 
Lage festgeh allen denken. Das Richten durch den 
elektrischen Strom erfolgt also unter Spannung 
der Kautschukbänder, welche nach Aufhören des
selben wieder ihrerseits in W irkung treten und 
die Achsen zurückzudrehen streben. Zu diesen 
beiden einander entgegen wirkenden Kräften tritt 
als dritte aber passive die moleculare Reibung, 
welche stets die jeweilig wirkende Kraft zu 
hemmen sucht und von ihr überwunden werden 
mufs bezw., wenn dies nicht m ehr möglich ist, 
die weitere W irkung jener Kraft verhindert. Aus 
diesem Grunde werden z. B. die Kautschukbänder 
kein völliges Zurückdrehen in die ursprüngliche I 
Lage durchsetzen, sondern die Achsen werden 
vor der ursprünglichen Lage stehen bleiben, und 
die Gröfse des remanenten Magnetismus wird 
von der Gröfse der Reibung abhängig sein. Durch | 
diese \  Umstellung wird sowohl jenes Nachhinken

,

j

* Vergl. „S tahl und E isen“ 1892, H eft 16 u. 17. i 
E lektro technische Briefe.

! der W irkung hinter der Ursache oder die Er- 
scheinung der Hysteresis erklärt, als auch gleich
zeitig die Umsetzung eines Theiles der aufge
wendeten elektrischen Energie in Reibungswärme.

Der Erste, welcher diese Erscheinung näher 
untersuchte und den Zusam menhang jener 
Hysteresisfläche mit der aufzuwendenden Magne- 
tisirungsarbeit erkannte sowie auch aus den 
molecularen Vorstellungen erklärte, ist W a rb u rg  
gewesen. Seine im Jahre 1881 in Pogg. Ann. 
erschienene Abhandlung fand aber nicht die 
nöthige Beachtung, einestheils wohl wegen der 
rein physikalischen Behandlungsweise, andererseits 
wegen der damals noch geringen praktischen 
Bedeutung dieser Erscheinung. Erst m it der 
Ausdehnung des W echselstrom s in der Praxis 
trat das letztere ein, und als nun der Engländer 
E w in g  nochmals m ehrere Jahre später, unab
hängig von W arburg, dieselbe Entdeckung machte 
und die Erscheinung mit dem schönen griechi
schen Namen belegte, erregte sie grofses Auf
sehen.

Dafs diese infolge von Hysteresis auftretende 
Energievergeudung — denn die für den Elektro
techniker kostbare elektrische Energie wird in 

| nutzlose, ja  zuweilen, bei zu grofser W ärme- 
i entwieklung, schädliche W ärm e umgesetzt — 

keine untergeordnete Rolle spielt, geht aus folgen
den Betrachtungen und Zahlenangaben hervor. 
Die für die Cubikeinheit magnetisches Material 
in W ärme umgesetzte Energie ist, wie schon 
gesagt, für jeden Magnetisirungscyklus proportional 
mit dem Flächeninhalt des Hysteresisdiagramms. 
Dals die Gröfse der Fläche ihrerseits von dem 
Maximum des angewendeten Magnetisirungsstromes 
oder richtiger der erreichten magnetischen ln- 
duction B  abhängt, ist ohne weiteres erkennbar. 
Der Zusammenhang ist vor wenigen Jahren* von 
dem Deutschamerikaner Steinmetz aufgefunden 
worden und durch die Gleichung 

o —  t j .  B 1’e
dargestellt, wo a die der Fläche proportionale 

; Magnetisirungsarbeil für jeden Cyklus und rj eine 
| vom Material abhängige Constanle ist. Die durch 

Einführung der Einheiten des absoluten Mafs- 
| Systems erhaltenen Gröfsen sind aber wenig an- 
| schaulich, weil sie zu sehr von den technischen 

abweichen. Ist diese Magnetisirungsarbeit in 
Grammcalorien fü r  1 ccm und 1 Cyklus auch 
bei höheren W erthen von B  nur sehr klein, so 
ist doch zu bedenken, dafs von der modernen 
W echselstromtechnik sowohl gröfse Material
mengen als auch hohe W echselzahlen, nämlich 
50 bis 100 Magnetisirungscyklen in der Secuude, 
zur Anwendung gelangen. So beträgt bei der 
letzteren W echselzahl, d. i. 100 Magnetisirungs- 
cyklen in der Secunde, die Energievergeudung in 
der gleichen Zeit, d. i. der Effectverlust infolge

* Vergl. „E lek tro technischeZ eitschrift“ 1891, S. 63.
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von Hysteresis, z. B. bereits bei weichem Schmied
eisen auf die Tonne berechnet 
1,41 HP bei der geringen Maximalinduclion von B 

=  3000 (Kraftlinien auf das Quadratcentimeler), 
17,07 HP bei der hohen Maximalinduction von B 

=  16 000 (Kraftlinien auf dasQuadratcenlimeter).
Jn der That ist auch gegenwärtig der in 

W ecbselslromtransformatoren auftretende Um- 
selzungsverlust fast immer mindestens zur Hälfte 
„Eisenverlust“ , d. h. Verlust infolge von Hysteresis. 
Würde man nun zum Aufbau derselben weniger 
geeignetes, d. h. mit gröfserer Hysteresis behaftetes 
Material verwenden, so würde der Verlust dem
entsprechend wachsen, so dafs die Hysteresis- 
verluste bei Stahl bereits das Mehrfache des 
Obigen betragen ’ könnten. Im allgemeinen kann 
man als Regel annehmen, dafs, je härter das 
Material, desto gröfser die Hysteresis. DerHysteresis- 
einflufs auf den Energieverlust im Ankereisen der 
Gleichstromdynamos ist dem bei Transform atoren 
ähnlich, wenn auch wegen geringerer W echsel
zahl weniger grofs.

Fig . 2.

Infolge dieser Wichtigkeit für die Praxis 
hat man eine Reihe von Methoden zur Unter
suchung der Hysteresis bei den verschiedenen 
Eisensorten ausgedacht, jedoch würde die Be
sprechung der einzelnen hier zu weit führen. 
Nur ein von E w in g  construirter Apparat (Flg. 2), 
welcher nicht nur Messungen bezw. Vergleichungen 
gestattet, sondern in geistreicher Weise die 
Hysteresisfläche direct zur Anschauung bringt, 
möge hier näher erwähnt und kurz beschrieben 
werden, um ein Versländnifs seiner etwas com- 
plicirten Wirkungsweise zu ermöglichen.

Um die Hysteresisfläche durch einen Licht
punkt aufzeichnen zu lassen, wird ein Strahlen
bündel, am besten von einer Glüh- oder Bogen
lampe stammend und durch Abblendung des 
Uebrigen passend ausgewählt, auf einen kleinen 
Hohlspiegel geworfen, welcher in entsprechender 
Entfernung einen Lichtpunkt bezw. Fleck erzeugt, 
der sich durch eine weifse Fläche oder, bei Be
obachtung von der Rückseite, auf einer matten 
Glasscheibe auffangen läfst. Um die geeignete 
Beweglichkeit zu ermöglichen, ist der kleine Hohl
spiegel an einem Aluminiumbügel befestigt und 
rückwärts auf einer Stahlspitze gelagert (Fig. 2a). 
Die Stellung des Spiegels wird dadurch bedingt,

j dafs an dem anderen Ende des fest mit dem 
Spiegel verbundenen Bügels in den vier Coordinaten- 
richtungen vier gespannte Fäden befestigt sind, 
welche gleichzeitig den Spiegel sanft gegen die 
Spitze drücken (Fig. 2b). Die benachbarten 
Fäden 1 und 2 führen zu Federn, durch welche 
die Spannung bedingt und regulirt wird, die beiden 
anderen 3 und 4 führen nach zwei, durch passende 
Gewichte gespannten, Kupferdrählen A  und O; 
durch die beiden letzteren wird die Coordinaten- 
bewegung bedingt. Die Bewegung der Kupfer
drähte erfolgt nämlich auf Grund des Gesetzes, 
dafs ein stromdurchflossener Leiter in einem 
Magnetfeld einen Antrieb nach der einen oder 
ändern Seite erfährt, dessen Stärke einmal pro-

2

portional mit der Strom stärke im Leiter und ein 
zweites Mal mit der Stärke des Magnetfeldes ist 

| und dessen Richtung sich aus der Ampereschen 
Schwimmerregel ableiten läfst. Um nun durch 
diese Antriebe, welche die Drähte A und O er- 

i fahren und die Bewegung des Spiegels bezw. 
Lichtpunktes bedingen sollen, gleichzeitig die 
Abscissen- und Ordinatengröfsen der Hysteresis- 
fläche in richtiger Weise zum Ausdruck zu bringen, 
ist in der in Fig. 2 b im Aufrifs und 2 c im 
Grundrifs skizzirten W eise verfahren: Draht A  
geht durch den Längsschlitz eines mit der W icklung 
D  versehenen Eisencylinders, Draht O zwischen 
Eisenbacken hindurch, welche die aus Blech
streifen aufgebaute, zu untersuchende Eisenprobe 
einklemmen, nachdem dieselbe durch die unver
änderliche W icklung C hindurchgeschoben ist.
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Ein, am besten einem Accum m ulator Ek ent- | 
nommener, constanter Gleichstrom wird durch 
Draht 0  und die Wicklung D  geleitet; hierdurch 
wird je einer der Antriebsfactoren von A  und 0  con
stant erhalten. Der Antrieb von 0  wird also 
direct proportional sein m it der Aenderung des 
anderen Factors, d. i. des Magnetfeldes, in dem 
er sich befindet. Bei A  hingegen ist der con
stante Antriebsfactor das constante Magnetfeld, 
in dem sich A  befindet; somit wird der Antrieb 
von A  nur von der Aenderung des Strom es im 
Drahte A  selbst abhängen. Führe ich nun den 
zur Untersuchung benutzten, mit Hülfe des eigens 
hierzu construirlen Com mutators K  zwischen 
bestimmten Grenzen continuirlicli veränderlichen 
und um kehrbaren, Strom durcli A , so ist die 
Abscissenbewegung mit diesem Strom proportional; 
ist dieser Strom  gleichzeitig der Magnetisirungs- 
strom  und iliefst durcli die unveränderliche 
Wicklung C, so mufs nicht nur die Abscissen
bewegung die gewünschte sein, sondern auch die 
Ordinatenbewegung, denn die durch den Abscissen- 
strom in der untersnehten Eisenprobe erzeugte 
Induction B  ist proportional mit der Stärke des

magnetischen Feldes, in welchem sich Draht 0  
bewegt. Da aber der Antrieb des letzteren, wie 
zuvor nachgewiesen, mit der veränderlichen Feld
stärke proportional ist, so ist auch die Ordinaten- : 
bewegung mit der Induction B  proportional. 
Fig. 3 zeigt zwei mit einem solchen Apparat vom 
Verfasser punktweise aufgenommene Hysteresis- 
diagramme in verkleinertem Mafsstabe (1 :2 ) ,  
wovon das schmälere weichem schwedischen 
Schmiedeisen angehört, und das breitere hartem 
Stahlblech, wie es für Bandsägen Verwendung 
findet. Das Verhältnifs der beiden Flächen er- 
giebt sich zu 4 ,50, wobei noch zu beachten ist, 
dafs der maximale Inductionswerth B  beim Stahl 
etwas geringer ist als beim Schmiedeisen, so dafs 
das Verhältnifs der Hysteresisverluste noch gröfser 
ist als das obige.

Es ist noch zu erwähnen, dafs die Hysteresis- 
eigenschaften bei demselben Material nicht völlig 
constanl bleiben, sondern einmal von der Tem 
peratur abhängig sind, ferner auch von äufseren 
mechanischen Einflüssen, wie z. B. Erschütterungen, 
und zwar tritt im letzteren Falle ebenso wie bei 
Tem peratursteigerung eine Verminderung der 
Hysteresis ein, was auch mit der Reibungs
vorstellung gut übereinstimmt. Auch das Vor

leben des Materials hat Einflufs auf das Ver
halten bei den ersten Magnetisirungscyklen, welches 
m itunter ziemlich abweichend von demjenigen 
nach Eintritt eines gleichförmigen Verlaufs der 
Hysteresiscurve sein kann. Die Molecüle müssen 
also gleichsam erst „gedrillt“ werden. So hat 
z. B. Ewing kürzlich * nachgewiesen, dafs so
genanntes jungfräuliches E isen, d. i. solches, 
welches noch nicht magnetisirt wurde oder durch 
Erschütterung oder Ausglülien wieder in jenen 
Zustand versetzt worden war, sich bei den ersten 
Cyklen anders verhält als das gleiche Eisen, 
wenn es durch abnehmende W echselmagnetisirung 
in den norm alen, unmagnetischen Zustand ver
setzt wurde. Es sind das Alles Erscheinungen, 
welche auf Grund der Vorstellung von molecularer 
Reibung und von Nachwirkungen ähnlich den 
elastischen erklärlich werden.

Fafst man den Begriff der Hysteresis in seiner 
allgemeinen Bedeutung, so läfst sich keine m ag
netische Operation vornehm en, ohne dafs die 
Hysteresis ins Spiel kommt, ähnlich wie dies bei 
allen mechanischen Operationen die gewöhnliche 
Reibung thut. Alle sogenannten permanenten 
Magnete, welche früher eine so grofse Rolle 
spielten, bis sie durch die Elektromagnete imm er 
m ehr verdrängt wurden, verdanken, so aufgefafst, 
ihr Dasein einzig und allein der Hysteresis, indem 
nach Aufhören der Ursache noch die W irkung 
infolge molecularer Reibung theilweise bestehen 
bleibt, und zwar im vorliegenden Falle bei per
manenten Magneten aus gehärtetem Stahl in 
verhältnifsmäfsig starkem Mafse. Bisher be- 
zeichnete man diese Eigenschaft imm er mit 
Coercitivkraft. Der Einflufs der Hysteresis er
streckt sich also bei näherem Zusehen viel weiter, 
als es anfänglich den Anschein hat.

In gedankenökonomischer Beziehung mufs 
aus diesem Grunde auch die Einführung des 
Hysteresisbegriffes als ein Fortschritt bezeichnet 
werden, da durch ihn eine Reihe bisher getrennter 
Einzelerscheinungen einheitlich zusammengefafst 
werden. Andererseits stellt sich die Hysteresis 
selbst nur wieder als ein Specialfall der Reibung 
heraus, nämlich derjenigen auf magnetischem 
Gebiet, und somit bietet die Erscheinung der 

I Hysteresis und die Geschichte der Entwicklung 
i dieses Begriffs wiederum einen Beweis dafür, 

dafs es sich bei allen Thatsachen nur darum 
handelt, dieselben Elemente zu erkennen, oder, 
wenn man will, in einer neu hinzutretenden 
Thatsaclie die Elemente einer anderen, schon 
bekannten, wiederzufinden.**

* „E lectric ian“, 11. Mai 1894.
** A n m e r k u n g :  Diese m eh r theore tisch  ge

h altene A bhandlung soll spä ter noch eine Ergänzung 
e r fa h re n , in w elcher m eh r  die p raktische Seite der 
„m agnetischen Hysteresis* Berücksichtigung findet.
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Aus Ludwig Becks Geschichte des Eisens.
(Fortsetzung von „Stahl und E isen“ 1894, S. 290.)

Das Ausschmieden der Luppen, welche in 
Rennfeuern oder Stücköfen erzeugt wurden, ge
schah noch im frühen Mittelalter lediglich mit 
Handhämmern. W ann zuerst W asserhämmer 
eingeführt wurden, ist nicht erwiesen; in den 
Frischhütten des IC. Jahrhunderts waren sie 
indefs schon in allgemeiner Anwendung. Man be
nutzte für die erste Bearbeitung r grofsentheils 
Aufwerfhämmer; Schwanzhäm m er dienten, wie 
noch heute, vornehmlich zum ferneren Ausstrecken 
der gezängten Luppen (Zain- oder Reckhämmer). 
Im Sauerland gab es bereits 1525 eine so be
deutende Zahl von W asserhäm m ern, dafs durch 
eine landesherrliche Verordnung des Herzogs 
Johann von Cleve die Anlage neuer „Schlachten“ 
in den sauerländischen Flüssen verboten und die 
Beseitigung der seit Menschengedenken errichte
ten verfügt wurde.

Auch andere, für den Betrieb erforderliche 
Vorrichtungen erfuhren durchgreifende Verände
rungen, nachdem man angefangen halte, W asser
kraft zu benutzen. B e c k  schildert diese W an
delungen folgendermafsen:

„Die ganze Grundlage der Eisenindustrie wurde 
verändert, der Hochofenbetrieb entstand und mit 
diesem der Grofsbetrieb im Eisenhüttenwesen . . . 
Die Fortschritte der Mechanik sind in alter Zeit 
sehr langsam gewesen. Nur das zwingende Be- 
dürfnifs konnte die Menschen veranlassen, da,

■ wo die Kraft ihrer Hände durchaus nicht mehr 
ausreichte, Maschinen zu erdenken. Diese Be
dürfnisse vermehrten sich aber mit der Zunahme 
der Bevölkerung, mit dem W achsen der Erkennt- 
nifs, mit der Cultur. Eines der ältesten und 
mächtigsten Culturbedürfnisse war das nach dem 
Besitz der Metalle, deren Erze aus dem Schofse 
der Erde gegraben und mit Feuer geschmolzen 
werden mufsten. Dem Graben der Erze mit den 
Händen allein waren aber enge Grenzen gesetzt. 
Sobald diese erreicht waren, inufste der Berg
bau Maschinen erfinden, um das zuströmende 
W asser zu entfernen, die Luft zu reinigen, die 
Erze zu fördern. Wie der Bergbau die älteste 
G roßindustrie w ar, so wurde er auch die älteste 
Industrie mit Maschinenbetrieb. Schon die Phö
nizier und Karthager hatten in ihren ausgedehn
ten Bergwerken in Spanien kunstreiche Maschinen 
zum Heben des W assers. Im Mittelalter blühte 
der Bergbau in keinem Lande so, wie in Deutsch
land; hier wurden dann auch die mechanischen 
Hülfsmittel für denselben immer m ehr vervoll
kommnet . . . Auf welcher hohen Stufe der 
Maschinenbetrieb in den Bergwerken aber zu 
Anfang des 16. Jahrhunderts bereits stand, das 
ersehen wir deutlich aus Agricolas d e  r e  m e 

11.15

t a l l i c a  . . . Aber nicht nur die Praxis, auch 
die Theorie arbeitete bereits in jener Zeit an der 
Vervollkommnung der Maschinen. Leonardo da 
Vinci behandelte die Construclion von Maschinen 
ebensowohl praktisch wie theoretisch, und seiner 
Anregung ist es zu verdanken, dafs die Mathe
matik im 16. Jahrhundert sich mit Vorliebe prak
tischen Problemen der Mechanik zuwandte, und 
dafs hochstehende und gelehrte Leute sich mit 
dem Maschinenwesen beschäftigten . ,

ln den Schmelzhütten der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts waren bereits Drehkrahne —  
Kraniche genannt — in Anwendung, und in 
Agricolas Buche sind m ehrere solcher Vorrich
tungen abgebildet.

Den Gedanken der Einrichtung eines W alz
werks hatte schon Leonardo da Vinci entwickelt, 
aber zur Ausführung gelangte er erst im Anfänge 
des 16. Jahrhunderts, und zwar erst als Eisen
walz- und Schneidwerk in N ürnberg, später, 
um die Mitte des Jahrhunderts, beim Münzwesen 
zum Ausrecken der gegossenen Metallzaine, ln 
Frankreich wurde unter Oliviers Leitung 1552 
das erste W alzwerk zum Strecken von Münz
zainen in Betrieb genommen, später jedoch wegen 
unvollkommener Einrichtung wieder aufser An
wendung gesetzt. Ein Deutscher, Namens Schütz, 
führte 1565 die erste Eisenschneidmühle in Groß- 
britannien ein.

Auch die ersten erfolgreichen Versuche der 
Benutzung der Dampfkraft fallen in das 16. Jahr
hundert. Nachdem schon Leonardo da Vinci vor
geschlagen hatte, ein Schiff durch Dampf zu be
wegen, wurde der Gedanke durch einen spani
schen SchilTskapitain Blasco de Garay in die 
Wirklichkeit übertragen. Er baute ein Schiff von 
200 t Last und machte damit am 17. Juni 1543 
eine Probefahrt vor dem kaiserlichen Hofe zu 
Barcelona, welche insofern erfolgreich ausfiel, als 
das Schiff ohne Segel einen W eg von etwa einer 
deutschen Meile zurücklegte, während allerdings 
die Lenkbarkeit zu wünschen übrig liefs. In der 
Beschreibung des Versuchs, welche in den Ur
kunden des königlichen Archivs enthalten ist, 
wird gesagt, dafs das Schiff einen Kessel mit 
siedendem W asser und Triebräder besafs, welche 
an den Enden des Schiffes befestigt waren. Der 
Schatzmeister Ravago, ein Feind des Projects, 
sprach die Befürchtung aus, dafs der Kessel zer
platzen werde; trotzdem wurde die Wichtigkeit 
der Erfindung anerkannt, der Erfinder erhielt 
aufser der Erstattung aller Auslagen ein Geschenk 
von 200 000 Maravedis, und nur der Krieg, in 
welchen Karl V. damals verwickelt w ar, ver
eitelte die Fortsetzung der Versuche.

4
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Im Gegensätze zu diesen erfreulichen F ort
schritten des Maschinenbaues im 16. Jahrhundert 
stehen die geringen wirklichen Fortschritte der 
Chemie. Zwar stand die metallurgische Probir- 
kunst bereits in Blütlie; aber die Alchimisten, 
die Vorgänger der jetzigen Chemiker, sahen ver
ächtlich auf diese Anwendung chemischer Erfah
rungen herab. Gröfsere Bedeutung besafs in 
ihren Augen die Bereitung der Arzneimittel; dem 
Ziele, durch Verwandlung des Stoffes Gold zu 
erzeugen, wurde das andere Ziel, die Lebenskraft 
zu erhalten, beigesellt, und aus diesen Bestre
bungen ging das Suchen nach dem Stein der 
Weisen hervor. Von den Eisenerzen sagt P ara
celsus, einer der bekanntesten Forscher jener 
Zeit: „H ier sind zwei Metalle in einem vereinigt, 
Eisen und Stahl; Eisen ist der weibliche, Stahl 
der männliche Theil, beide können voneinander 
getrennt und jeder für sich benutzt werden.“

Beck giebt sodann eine Schilderung des Berg
baues, der Bergordnungen und Bergmannsge
bräuche im 16. Jahrhundert, der W aldw irtschaft 
und W aldordnungen, des Zunftwesens der Eisen
arbeiter, des Eisenhandels und der Bedeutung 
der deutschen Hansa dabei. Einige Mittheilungen 
über die Zünfte und Zunftgebräuche mögen hier 
mit des Verfassers eigenen W orten Platz finden.

Die ganze Zunft wurde als eine Einheit auf- 
gefafst, und jeder Meister durfte nur eine be
stimmte Anzahl Gesellen halten. Arbeit und 
Gewinn sollten unter den Zunftgenossen mög
lichst gleich vertheilt werden. Hatte einer einen 
grofsen Auftrag, so wurde ihm ausnahmsweise 
und nur auf beschränkte Zeit vom Rath ge
stattet, m ehr Gesellen einzustellen, aufserdem aber 
konnte er unbeschäftigte Meister für sich arbeiten 
lassen . . . Durch das ganze Zunftwesen ging 
ein socialistischer Zug insofern, als man eine 
gleichförmige Vertheilung des Gewinnes erstrebte. 
Je weniger Nachfrage nach Arbeit, je geringer 
der Verdienst, desto mehr wurde von den Zunft
genossen auf Einschränkung des Betriebsumfanges 
und der Gesellenzahl gesehen, um so eifriger 
wurde die Hetze gegen die Pfuscher betrieben. 
Gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts hatte der 
Import fremder W aaren und Gewerbserzeugnisse 
durch Krämer und Hausirer zugenommen. Ebenso 
arbeiteten manche Gesellen, die, meistens aus 
Mangel an Mitteln, das Meisterrecht gar nicht 
erworben hatten. Gegen diese „G äste“ , welche 
gewöhnlich als „Amtsstörer, Pfuscher, Bönhasen“ 
bezeichnet wurden, führten die privilegirten Zunft
genossen erbitterten Kampf und hielten förmlich 
Jagd auf dieselben.

Dasjenige, was den Zünften am meisten ihre 
Existenzberechtigung gab, war die Hochhaltung 
der Berufsehre und die Sorge für die Erziehung 
der heranwachsenden Jugend für ihren Beruf. 
Die Heranbildung durch Lehrlings- und Gesellen
wesen zum Meister war etwas Grofses, cultur-

geschichtlieh Bedeutendes. Erscheint uns die 
Form, unter der dies geschah, auch sonderbar, 
manchmal barock, so leuchtet doch der sittliche 
Kern durch . . •

Ergötzlich sind die gegebenen Schilderungen 
der Gebräuche bei Aufnahme eines Lehrjungen 
der Schmiedezunft als Gehülfe und auf der W an
derschaft. Der Lehrjunge, welcher ausgelernt 
hatte und nun Gehülfe werden wollte, mufste 
sich an dem Tage, an dem die Gesellen „Aut- 
lage“ hatten und vor der Lade versammelt waren, 
zur Stelle melden. Es wurde sodann ein Stuhl 
mitten in (jje Stube gestellt, und der Altgesell 
hing ein Handtuch über beide Schultern. Die 
Enden des Tuchs mufsten in ' ein Handbecken 
fallen, das auf dem Tische stand. Nun stand 
der, so „ d a s . Feuer auf blasen will“  (meist der 
jüngste Geselle) auf, und sprach: „Mit Gunst,
dafs ich mag aufstehen, mit Gunst, dafs ich mag- 
zuschicken Alles, was man zum Feueraufblasen 
bedarf —  ich frage zum ersten, ändern und 
dritten Male, was gebt ihr mir für Schuld?“ 
Darauf antworteten die Gesellen: „Die Gesellen 
geben dir einen ganzen Haufen voll Schuld: dafs 
du hinkst, dafs du stinkst. Kannst du nun Einen 
finden, der ärger hinkt und stinkt als du, so 
stehe auf und hänge ihm den Schandfleck an, 
den du anhast.“ Hierauf wird der Lehrjunge 
herbeigeholt, auf den Stuhl gesetzt, und der Ge
selle versichert: „Dieser hinkt und stinkt besser 
als ich.“ Der Lehrjunge sucht sich dann unter 
den anwesenden Gesellen drei Palhen aus, diese 
halten die „Vorsage“ , in welcher dem Jungen 
eine ganze Reihe von Verhaltungsmafsregeln für 
seine W anderschaft und sein Gesellenleben ge
geben wird.

Bei dem Schmiedegesellengrufs auf der W an
derschaft, wenn die Bruderschaft Auflage hielt, 
wurde der Fremde, nachdem er seinen Namen 
genannt hatte, vom Altgesellen gefragt, ob ei
sernen „feinen Namen sich wohl ersungen und 
ersprungen habe“ . Darauf antwortete er:

„Mein Schm ied, ich konnte wohl singen,
Ich konnte  wohl springen,
Ich konnte w ohl m it schönen Jungfern  um gehen, 
Das Alles w ollte n ich ts helfen,
Ich m ufste rennen  und laufen,
Ich m ufste m einen eh rlichen  Nam en um einen 

W ochen-lohn kaufen,
Das W ochenlohn w ollte n ich t recken,
Ich m ufste die M utterpfennige und das Trinkgeld 

auch dran  stecken .“

In dieser Weise ging die Zwiesprache weiter.
W enn ein Geselle Meister werden wollte, 

mufste er zuvor sein „M utjahr“ in der Stadt 
abarbeiten, in der er sich niederlassen wollte, und 
alsdann eine „ehrbare Jungfer“ als künftige 
Lebensgefährtin bezeichnen. „M eisterwerden und 
Heirathen gehörte zusammen, wie der Löffel zur 
Suppe.“ Hierauf mufste er das Meisterstück fer- 

! tigen; war dieses vollendet, so mufste er in den
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Städten gewöhnlich erst ein Haus erwerben, auf 
dem die Schrniedegerechtsamkeit ruhte, und dann 
erst konnte er in die Zunft aufgenommen werden, 
was in der Regel mit ziemlich hohen Kosten 
verknüpft war.

Eine wichtige Einrichtung bei den Innungen 
war die Verpflichtung der Zunftmeister, die ab
zuliefernden, für den Handel bestimmten Hand
werkserzeugnisse zu „beschauen“, d. h. auf Güte 
und Zunftmäfsigkeit zu prüfen. Es geschah 
öfters durch besondere Schaumeister und Sehau- 
äm ter. Die Schauämter waren wichtig für die 
Erhaltung der Tüchtigkeit des Gewerbes, vor 
Allem förderten sie den Handel, denn das Be
schauen bot dem Abnehmer Gewähr für die Güte 
der W aare.

In einem besonderen Abschnitte folgt nun in 
Becks Geschichte des Eisens eine Schilderung 
des Eisenhüttenbetriebes während des 16. Jahr
hunderts in den wichtigsten Ländern: in Steier
m ark, Kärnten, T irol, Oesterreich, Böhmen, 
Mähren, Bayern, W ürttemberg, Baden, der Schweiz,

der Rheinpfalz, Nassau, Hessen, Thüringen, Stol- 
berg und dem Unterharz, dem Oberharz,' im 
Sauerland, der Mark, Berg und der Eifel, in 
Sachsen, Schlesien, Belgien und Lothringen, Ita
lien, Spanien, Frankreich, England, Schweden 
und Norwegen, Rufsland. Auch dieser Theil 
liefert, wie alle früheren, Zeugnifs von der sel
tenen Belesenheit des Verfassers und enthält Mit
theilungen von hohem cullurgeschiehtlichem 
W erthe. Der Besonderheit seines Inhalts gemäfs 
eignet er sich jedoch vorzugsweise zum Nach
schlagen, sofern man Belehrung über die Verhält
nisse einer bestimmten Gegend erhalten w ill; eine 
auch nur ganz gedrängte Wiedergabe an dieser 
Stelle würde nicht möglich sein, ohne dafs der 
Rahmen des Berichts eine ganz erhebliche E r
weiterung erführe, während die gröfste Zahl der 
Mittheilungen mehr örtliches als allgemeines In
teresse besitzt. Es möge deshalb hinsichtlich 
ihrer auf das vortreffliche Buch selbst verwiesen

Z u s c h r i f t e n  an die Redact ion .  

Die W ettverkokung Bulm ke-Germ ania.

Hr. H ü s s e n e r  hat in  dieser Zeitschrift 
vom 15. December v. J . in einer um ständlichen 
W eise auf Grund eines W ettverkokeis zwischen 
seinen Koksöfen und den Koksöfen der Firm a 
Dr. C. O tto  & Co. Resultate veröffentlicht, welche 
m ehrere „Controloure“ und „Ccntroleur-Assisten
ten “ gegengozeichnet haben.

W ie bei den m eisten W cttveranstaltungen 
Unregelmiifsigkeiton, kleine und grofso Ungerech
tigkeiten unterlaufen, so scheint es auch hier der 
Fall zu sein, was ja  um so leichter möglich war, 
als das ganze Preisrichter-C ollegium  nicht einen 
einzigen V ertreter der F irm a Dr. C. O tto  & Co. 
aufweist. Dafs der eine zugezogene Betriebsführer 
letzterer F irm a seinen Namen n icht un ter die 
Resultate gesetzt hat, wird in A nbetracht der be
scheidenen Rolle, welche demselben zugedacht 
wurde, Jederm ann begreiflich finden.

Die in 18 Punkten norm irten Bedingungen, 
un te r welchen die W ettkokerei vorgenommen 
werden sollte, versprachen theoretisch und prak
tisch werthvolle Daten zu liefern, obzwar auch 
schon da ein Punkt den ganzen W erth  der 
Kokungsversuche illusorisch macht. Punkt 6 be
stim m t, dafs jeder Ofen 48 Stunden Garungszeit 
haben m üsse; nach 48 Stunden mufs jeder Ofen

gestolsen worden, ob derselbe nun seit mehreren 
Stunden gar war, oder noch einige Stunden zum 
Garwerden bedarf. Das entspricht doch keines
falls dem Zweck, denn m an wollte doch Koks und 
nicht halbgares Product erzeugen; es entspricht 
auch nicht der Praxis, da man gewöhnlich dann 
den Koks abstöfst, sobald er gar ist. W enn schon 
so viele Controleure angestellt waren, so hätte die 
Bestim mung wohl richtiger lauten sollen: „Jeder 
Ofen ist sofort nach dem Garworden zu stofsen.^ 
Es ist doch absolut unnöthig und auch unmöglich, 
die Garungszeit eines Ofens fahrplanmäfsig fest
zustellen.

W enn nun aber trotzdem diese theoretische 
Genauigkeit bei den Versuchen gelten sollte, dann 
wäre es unbedingt erforderlich gewesen, Sorge zu 
tragen, dais kleinliche Veranlassungen zu einem 
Abgehen von dieser Genauigkeit in keinem Falle 
eintreten. Aus dem  Bericht kann jedoch ersehen 
w erden, dafs eine Menge leicht zu verhütender 
Störungen eingetreten sind, welche den W erth 
der grofsen Anzahl Ziffern bis zur W erthlosigkcit 
herabsetzen.

Z. B. 1. Auf Germania I I  hatten  die meisten 
Oefen direct vor dem Pi-obekoken eine Garungszeit 
von 72 Stunden h in te r s ic h : ob nun diese Oefen
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dadurch hoifser oder kälter waren als üblich, ist 
sehr fraglich, jedenfalls war es kein norm aler 
Zustand.

2. Die Kohlenzufuhr nach Bulmke war oino 
n icht hinreichende und m uß ten  die Oofen dort- 
selbst. durch 3 Tage schwächer besetzt werden.

3. Der W assergehalt des G erm ania-K oks ist 
durch Regenwetter von 4,5 % auf 9,5 %, der 
H üssoncr - Koks von 2,515 auf 5,139 (bitte bis in 
die 3. Decimalstolle genau) gostiegon, woraus man 
wohl zu Gunsten dos Hüssener-Koks den Schlufs 
ziehen soll, dafs bei gleich starkem  Regen der 
Hüssener-Koks weniger W asser aufnim m t — eine 
Erscheinung, welche auch beim Koksablöschen 
sich gezeigt h a t, denn der H üssener-K oks hatte 
beim Verladen 0,63 % W asser, der Germania- 
Koks 6,35 % W asser. W enn es die Rolandsbütte 
fü r nöthig gefunden h a t , die beiden Koks un ter 
einer Bedachung aufzubewahren, dann wäre es 
wohl bei der Verladung bezw. in  den Waggons 
gleichfalls erforderlich gewesen und es wären 
dann nicht so abnormale N aturerscheinungen ein
getreten.

4. Die Bedienungsm annschaft der Koksöfen 
auf Germania konnte n icht garen von ungarem 
Koks unterscheiden , was jedenfalls auf Bulmke 
aus dem Grunde nicht Vorkommen kann, weil die 
H üssener-O efen nu r garen Koks erzeugen. Auf 
Germania I I  ha t Contrôleur T ö n ig e s  von dem 
durch die A rbeiter ausgeschiedenen ungaren Koks 
26420 kg brauchbaren Koks ausgeschieden, von 
dieser Menge wurden aberdurch den H rn . Contrôleur 
L. I lo lb e c k  20%  wieder als halbgar zurück
gewiesen und schließlich blieben 21136 kg brauch
barer Koks, woraus m an ersehen kann, wie klar 
der Begriff „garer Koks“ von Controleuren und 
A rbeitern aufgefafst wurde.

W eiters ist auffallend, dafs bei gleicher Kohle 
eine Differenz im Aschengehalt dos Koks von 9,25 % 
Germania und 8,9 % Bulmke ausgowiosen wird. 
Da das Gesanuntitusbringen bei H üssener (80,10 %) 
und O tto-0 efen (80,65 % ) als gleich hoch angenommen 
werden kann, ist eine Aschengehalt-Differenz von 
0,35 % bei gleicher Kohle und reinem Abspritz- 
wassor theoretisch n icht denkbar. In teressan t 
wäre es zu wissen, ob Germania im m er m it einem 
Abfall an halbgarem  Koks und Platzabfall von 
9,044 % (trocken gerechnet) arbeitet oder ob dies 
blofs bei dem veranstalteten W ettkoksen der Fall 
gewesen ist, da ein Abfall von 9 % fü r die Dauer 
dem Besitzer recht unangenehm  sein m üßte .

W as nun die Verwendbarkeit der beiden 
Koks beim Hüttenprocefs auf dor R o la n d s h ü tte  
betrifft, so dürfte es wohl jedem  m it dem Hoch-

ofenprocesse halbwegs vertrau ten  H üttenm ann 
klar se in , dafs man nach einem fünftägigen 
Versuch m it einem Koks kein abschließendes 
Urtheil fällen kann. Der Ilochofonprocefs wech
selt bekanntlich bei ganz gleicher Beschickung, 
W indtem peratur und W inddruck und bei gleich
bleibendem Koks derart, dafs selbst aufeinander 
folgende Abstiche verschiedene Qualität auf
weisen. Ich will hierdurch in keiner W eise 
das Gutachten der Rolandshütto in Zweifel 
ziehen, aber so viel wissen die m eisten Koksvor- 
käufer, daß  beim K oksverkauf die Abnehm er 
im m er erst nach einer bedeutend größeren Ab
nahm e einU rtheil abzugebon pflegen, jedenfalls weil 
es viel schwerer ist, sich selbst als Andere zu über
zeugen. Dafs der Koks auf Germania ein m atteres 
Aussehen hatte  und „im ganzen das Aussehen 
n ich t so gleichbleibend w ar“ wie beim Bulmke- 
Koks, w ird wohl seinen Grund m it in dem hohen 
W assergehalt dos G erm ania-K oks gehabt haben. 
Der von der Rolandshütto angefülirto Koksverbrauch 
f. d. Tonne bezieht sich, da keine andere Erklä
rung beigefügt ist, auf Koks einschl. W assergehalt 
und ist der Germania-Koks, welcher 5 % W asser 
m ehr hatte , sonst gleiche Qualität vorausgesetzt, 
bei einem so genauen Vergleich von vornherein 
ungünstiger zur Verwendung gelangt.

Die verschiedenen Tom peraturm essungen bei 
den beiden wettstreitenden Koksofensystemen sind 
für die ganze Abhandlung von geringem W erth ; 
der Kohle m u ß  eine bestim m te W ärmemenge 
zugeführt werden, dam it sie in Koks umgewandelt 
wird, und ist es selbstverständlich, dafs die Tem 
peraturen bei verschiedenen Koksofensystemen 
und bei verschiedener Gaszuführung verschieden 
sein müssen.

W enn ich mich zu dieser Auseinandersetzung 
bewogen gefühlt habe, th a t ich es aus dem Grunde, 
weil ich (verschiedene Koksofensysteme kennend), 
seit 5 Jah ren  den Betrieb von 120 Koksöfen nach 
System Dr. C. Otto & Comp, leite und die besten 
Erfahrungen m it diesen Oefen gem acht habe. 
W ährend dieser fünfjährigen Betriebsdauer war 
eine wesentliche R eparatur an den Oefen nicht 
nöthig, und erzeugen w ir je tz t noch im Durch
schnitt im  Ofen und 24 S tunden 2900 kg Stück
koks bc*i einem Stückkoksausbringen von 70 % 
und bei einer Kohle von 14 % Wassorgohalt. W ir 
haben w eiter ein Ausbringen von 1,3 % Sulpliat 
und 3,8 % Theer und heizen m it dem überschüs
sigen Gas 900 qm  Kessolhcizllächo bei durch
schnittlich 18 kg W asserverdam pfung a. d. qm.

Mähr.-Ostrau, den 7. Januar 1S95.
. /, 1 Izak.
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Yerein deutscher Eisen- mul Stahlindustrieller.
(Schlufs.)

II.

Der dritte internationale Bergarbeitercongrefs 
fand in London vom 7. bis 10. Juli 1892 statt. 
Auf demselben waren durch die Delegirten 149 000 
deutsche Bergleute vertreten. Es wurde die Bil
dung eines internationalen Bergarbeiterbundes be
schlossen, welcher die Bergarbeiter der ganzen 
W elt umfassen sollte. W iederum wurde die Ein
führung des Achtstundentages einschliefslich der 
Ein- und Ausfahrt beschlossen. Ein Antrag der 
Deutschen, Franzosen und Belgier, auch die 
Arbeitszeit ü b e r  Tage auf 8 Stunden zu be
schränken, scheiterte an dem W iderstande der 
Engländer. Zur Durchführung wurde wieder der 
Generalstreik ins Auge gefafst; damals aber wider
setzten sich noch die Arbeiter von Durham, 
Northumberland der gesetzlichen Regelung der 
Arbeitszeit.

Der vierte Congrefs fand in den Tagen vom 
22. bis 26. Mai 1893 in Brüssel statt. 38 Dele- 
girte gaben an, 1 094 000 Bergarbeiter zu ver
treten. Es wiederholten sich die Debatten und 
Beschlüsse über den Achtstundentag. Mit Rück
sicht auf die Zustände in Belgien wurde eine 
Resolution gegen die Beschäftigung von Frauen 
und Kindern in Bergwerken angenommen. Es 
wurde die Vermehrung von Berginspectoren ver
langt, deren Anstellung auf E m p fe h lu n g  der 
Arbeiter zu vollziehen sei.

Der fünfte internationale Bergarbeitercongrefs 
tagte in der Zeit vom 14. bis 19. Mai 1894 in 
Berlin. Durch 86 Delegirte waren 1 1 0 7  300 
Arbeiter vertreten. Es wiederholte sich auch 
hier die Erörterung der Fragen, betreffend Ar
beitszeit, Arbeitsvertrag, einschliefslich Arbeiter
schutz und Arbeitsaufsicht. Auch über Arbeits
lohn und Arbeitsverminderung wurde discutirt.

Ueberblickt man die Verhandlungen dieser 
5 Congresse, so bieten sie viele W iederholungen. 
Die Bedeutung liegt aber weniger in den Be
schlüssen, als in der Bewegung, die in den Con- 
gressen zum Ausdruck gelangt. Der Vorsitzende 
des Congresses, Mr. Burt, sagte in seiner E r
öffnungsrede in dieser Beziehung ganz richtig: 
„Der Hauptwerth der internationalen Congresse 
liegt nicht in der Lösung praktischer Aufgaben, 
sondern in der erzieherischen Einwirkung auf die 
Arbeiterklassen, in der Stärkung internationaler 
Solidarität, durch das gemeinsame Zusam m en
arbeiten.“

Es ist demgemäfs der F ortsch ritt der inter
nationalen Congresse nicht in der Bewegung des

Arbeiterprogrammes zu erblicken, sondern in der 
Einmüthigkeit, mit der die Arbeiter der verschie
denen Nationen ihre grofsen Forderungen for- 
muliren, und in der Entschiedenheit der Kampfes
weise, mit der sie ihre Forderungen zu realisiren 
suchen, — Etwas Neues brachte der letzte Con
grefs aber doch, nämlich zum erstenmal die F or
derung, dafs der Lohn ohne Rücksicht auf alle 
anderen Verhältnisse so bemessen sein müsse, 
dafs • eine gewisse Höhe in der Lebenshaltung 
garanlirt wird. Für diesen Lohn ist die Be
zeichnung „ liv in g  w a g e “ erfunden. Der Con
grefs war einstimmig der Ansicht, d a fs  d e r  
A c h ts tu n d e n ta g  w e r th lo s  s e i ,  w en n  n ic h t  
g le ic h z e i t ig  e in e  G a r a n t ie  fü r  den  „ liv in g  
w a g e “ gegeben sei.

Diese Forderung ist schon bei dem letzten 
Streik der National Miners Föderation hervor- 
getreten: Der, wie bereits dargelegt, während 
einer aufsteigenden Periode im Kohlengeschäft 
um 40 % erhöhte Lohn wurde von den Führern 
der Arbeiter und den Anstiftern des Streiks als 
„living w age“ bezeichnet, also als das niemals 
wieder zu ertnäfsigende Minimum des Lohnsatzes. 
Es wurde dabei der ganz neue vo lksw irtschaft
liche Grundsatz aufgestellt, dafs der Preis des 
Productes sich nach dem Arbeitslohn zu richten 
habe, während bisher der Satz galt, dafs der 
Preis den Arbeitslohn regulire. Die Streikenden 
haben damals diesen Grundsatz nicht durchführen 
können, dennoch beantragten die Engländer auf 
dem Berliner Congrefs folgende Resolution:

„Der Congrefs ist der Meinung, dafs der 
einzige Weg, einen »living wage« zu erreichen 
und zu erhallen, die Organisation ist und dafs 
keine Frage, welche den Lohn betrifft, ent
schieden werden kann, ohne dafs die Arbeiter 
und Angestellten Kenntnifs nehmen können 
von den Gewinnen, Verlusten, Verkaufspreisen
u. s. w. der Bergwerksbesitzer.“

Diese sollen also völlig unter die Contrôle 
der Arbeiter gestellt werden. — Von den Deutschen 
wurde noch folgender 'Zusatzantrag gestellt,

„dafs in jedem Lande das Lohnminimum 
(nicht der »living wage«) gesetzlich festgestellt 
werden m üsse“ ..

Dieser Antrag ging den immerhin doch prak
tischen Engländern zu weit; er wurde von ihnen 
mit 525 000 gegen 462 000 Stimmen, welche 
alle anderen Nationalitäten vereinigten, abgelehnt. —- 
W enn damals von einigen Seiten in dieser ab
lehnenden Haltung der Engländer und in den
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darauffolgenden ziemlich erregten Erörterungen 
eine Spaltung erblickt wurde, so beruht diese 
Auffassung jedenfalls auf einem Irrthum, denn in 
der Thal hat sich die Solidarität der Bergarbeiter 
der verschiedenen Länder auf diesem Congrefs 
außerordentlich befestigt. Wie die Forderungen 
aber immer weitergeben, ist auch aus der That- 
sache zu erkennen, dafs, während auf dem Con- 
grefs zu Brüssel nur verlangt wurde, dafs die 
Inspeetionsbeamten auf V o rs c h la g  der Arbeiter 
ernannt werden sollten, in Berlin rundweg die 
Forderung gestellt w urde, dafs die Berginspec- 
loren von den Arbeitern zu w ä h le n  seien. Die 
Beschlufsfassung über diese Frage wurde aber 
bis zum nächsten Congrefs vertagt, der in Paris 
abgehalten werden soll.

Es wird Ihnen vielleicht bekannt sein, dafs 
Mr. Burl jetzt Beamter, sogenannter „Labour 
Correspondenl“ in dem englischen Ministerium 
für Handel und Arbeitsangelegenbeiten, dem Board 
of Trade ist. Es fiel m ir aufserordenllich auf, 
dafs dieser Mann nach Berlin gekommen war, 
um dem von den Berliner socialdemokratischen 
Führern warm begrüfsten internationalen Berg- 
arbeitercongrefs zu präsidiren. Auf meine Frage 
gab mir Mr. Burt, mit dem ich bereits mehrfach 
in England verhandelt hatte, folgende Erklärungen. 
Ich schicke voran, dafs Mr. Burt selbst in seinem 
10. Lebensjahr die Arbeit in der Grube begonnen 
hat. Er konnte zu jener Zeit nur sehr unvoll
kommen lesen und schreiben. Von seinem Vater, 
der „fond of books“ war, hatte er die Vorliebe 
für Bücher geerbt, welche in seinem 15. Lebens
jahre bei ihm zum Durchbruch gelangte. Mit 
einem damals in England sehr beliebten encyklo- 
pädistischen W erke als Grundlage, hatte er dann 
fortgearbeitet, und nach 12stündiger Arbeitszeit 
in der Grube selbst lateinische und griechische 
Studien getrieben, um seine eigene M uttersprache 
besser erfassen zu können. In seiner Jugend 
war seine körperliche Entwicklung seinen Jahren 
vorausgeeilt; infolgedessen w ar es ihm gelungen, 
bereits mit 18 Jahren Hauer zu werden, welches 
Ziel er besonders erstrebt halte, um bei der kürzeren 
Arbeitszeit dieser Klasse von Arbeitern mehr Zeit 
für seine Studien zu gewinnen, denen er später 
m ehr die national-ökonomischen Schriftsteller aller 
Länder zu Grunde legte. In seinem 27. Lebens
jahre wurde er zu der Stellung des Secretärs 
der N o r th u m b e r la n d  M in e rs  M u tu a l C on- 
f id e n t  A s s o c ia t io n  berufen. Er hatte sich zu 
derselben nicht gemeldet, da er sich in seiner 
Lage als Arbeiter glücklich fühlte; er fürchtete, ] 
in der Stellung als Secretär der Trade Unions 
nicht m ehr so viel Zeit zum Studium übrig zu 
haben. Er mufste jedoch dem Drängen seiner 
Arbeitsgenossen nachgeben und die Leitung der 
Trade Union übernehmen. Dieser M ann, den 
ich in wiederholten langen Unterredungen als 
einen sehr gemäfsigten und besonnenen Arbeiter

führer kennen gelernt habe, sagte mir jetzt, dafs 
er wohl annehmen könne, bei einem eventuellen 
Ministerwechsel von einem conservativen Cabinet 
entlassen zu werden, in welchem Falle er wieder 
die Stelle als Secretär der Trade Union über
nehmen werde. Er sei nach Berlin gekommen 
und habe den Vorsitz im Congrefs übernommen, 
um die Fühlung mit seinen Arbeitsgenossen zu 
erhalten.

Dieser ganze Vorgang scheint mir aufser- 
ordentlich bezeichnend für die englischen Ver
hältnisse zu sein. Wenn das Ministerium eines 
Landes, in dem die Socialdemokratie bereits eine 
ungemein feste Organisation erreicht hat, und in 
dem es an anarchistischen Verbrechen auch nicht 
fehlt, nichts dagegen hat, dafs einer seiner höhe
ren Beamten als Vorsitzender eines socialdemo
kratischen Arbeilercongresses fungirt, so hat man 
sich über die Fortschritte nicht zu wundern, 
welche die Umsturzparteien in jenem Lande zu 
verzeichnen haben.

Gestatten Sie mir nun, Ihre Aufmerksamkeit 
noch auf ein anderes Gebiet zu lenken und zwar 
auf die Thätigkeit des Reichstags, soweit dieselbe 
für die Regelung der Finanzlage des Reichs in 
Anspruch genommen war.

Es hegt nicht in meiner A bsicht, die dem 
Reichstag in dieser Beziehung vorgelegten Gesetze 
hier zu besprechen, ich möchte vielmehr nur 
die mit denselben verbundenen W irkungen auf 
die Lage der Einzelstaaten und den Zusam m en
hang darlegen, in welchem dieselbe mit der 
wirthschaftlicben Entwicklung in den Einzel
staaten, besonders in dem gröfsten Bundesstaate, 
Preufsen, stehen.

Infolge der Unglnichmäfsigkeit der Ausgaben 
des Reichs und der Schwankungen in den Ein
nahmen, die als indireete Abgaben von dem Auf- 
und Niedergange des wirthschaftlichen Lebens 
beeinflufst waren, traten sowohl in den Matrieular- 
um lagen , sowie in den Ueberweisungen des
Reichs an die Einzelstaaten Schwankungen ein. 
Diese bewegten sich in den letzten 10 Jahren 
bei den Malricularbeträgen zwischen 60 und 360 
Millionen, bei den Ueberweisungen zwischen 5 
und 140 Millionen. Es ist weiter seit dem
Jahre 1884/85 ein stetiges Anwachsen der Ma- 
tricularbeiträge eingetrelen, welche, einschliefshch 
des Vajährlichen Betrages von 23 Millionen für 
die Heeresverm ehrung, im Jahre 1894/95 auf 
360 Millionen veranschlagt sind. Gleichzeitig 
bat ein fortw ährenderRückgangder Ueberweisungen 
stattgefunden. Diese betrugen im Jahre 1889/90 
noch rund 140 Millionen M ark, 1892/93 nur
noch 42 Millionen Mark und waren 1894/95
nur noch auf 2 l/* Millionen Mark veranschlagt. 
W enn aber die 1/2 jährlichen Kosten für die Ver
m ehrung des Heeres hinzutreten, ergab sich 
schon ein Minus unter die geleisteten Matricular-
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beitrage von über 20 Millionen Mark. Daraus 
ergiebt sich, dafs das Reich nicht m ehr in der 
Lage ist, die Einzelstaaten vor dem Sinken der 
Ueberweisungen zu bewahren. Auf diese Ueber- 
vveisungen aber haben die Einzelstaaten dauernde 
Ausgaben begründet, bei dem Ausbleiben der
selben sehen sie sich daher vor Fehlbeträge 
gestellt. Die Deckung derselben ist aufserordent- 
lich schwierig, da die indirecten Abgaben dem 
Reiche gehören, und die directen Steuern in den 
meisten Staaten bereits äufserst stark angespannt 
sind. Diese Verhältnisse haben dahin geführt, 
dafs das Reich nicht allein verhindert ist, zur 
Stärkung und Erleichterung der Finanzwirthschaft 
der Einzelstaaten beizutragen, sondern vielmehr 
den letzteren durch die steigende Höhe und das 
stetige Schwanken der Anforderungen jede feste 
Ordnung und Gleichmäfsigkeit in ihren Finanzen 
unmöglich macht.

Der Zustand kann so charakterisirt werden, 
dafs das Reich vollständig frei in der Be
messung seiner Ausgaben ist, sonst aber für die 
Deckung derselben durch Einnahmen nicht zu 
sorgen hat, sondern diese Sorge einfach auf die 
Bundesstaaten abwälzt. Durch diese Zustände 
ist Preufsen besonders in Mitleidenschaft ge
zogen, denn es ist in -eine Deficilwirthschaft ge
trieben, trotzdem der Staat die gesammten Ueber- 
schüsse der Staatseisenbahnen zur Verzinsung 
und Amortisation, freilich einer sehr ungenügen
den Amortisation, der mit der Eisenbahnkapital
schuld zusammenfallenden Staatsschulden und 
zur Deckung sonstiger Ausgaben in Anspruch 
genommen hat.

Bei der Verstaatlichung der Eisenbahnen war 
von vornherein die Absicht ausgeschlossen, die 
Eisenbahnen in erster Linie als Finanzquelle zu 
benutzen; man war damals der Ueberzeugung, 
dafs die Mafsregel der Verstaatlichung vor allen 
Dingen zur Hebung des wirthschaftlichen Lebens 
des Landes dienen solle. Im Hinblick auf den 
Umstand, dafs in einigen der concurrirenden 
Nachbarstaaten die Eisenbahnen in gegebener 
Zeit den Staaten kostenfrei, bezw. nur unter 
Aufwendung verhältnifsmäfsig geringer Beträge, 
zufallen w erden , verlangte inan vor Allem eine 
schnelle Tilgung der Kapitalschuld im Interesse 
des wirthschaftlichen Lebens der Nation. Diese 
Absicht ist vereitelt worden durch die Gestaltung, 
welche auf Andringen der linksliberalen Parteien 
das sogenannte Eisenbahngarantiegesetz im Jahre 
1882 erhielt. Diese Verhältnisse sind bekannt, 
ich darf sie in diesem Kreise wohl füglich 
übergehen.

Ich erwähnte bereits, dafs die Schuldentilgung 
bisher eine durchaus unzulängliche gewesen ist, 
Die mit der Staatsschuld zusammenfallende Eisen
bahnkapitalschuld wird im laufenden Jahre sich 
voraussichtlich stellen auf 6 371 504 0 0 0 ^ ;  diese 
Summe ist zwar in den Jahren 1882/83 bis

1894/95 um 669 l/ i  Millionen Mark getilgt, auf 
der anderen Seite sind aber 337 Millionen Mark 
neue Anleihen aufgenommen, die wirkliche Tilgung 
beträgt daher nur 332 Millionen Mark, im Durch
schnitt nicht viel mehr als 1/2 %■

Von den Ueberschüssen der Eisenbahnen, 
wie sie sich in neuerer Zeit gestaltet haben, 
hatte man sich freilich, als die Verstaatlichung 
vollzogen w urde, kein Bild gemacht und wohl 
auch nicht machen können. Die Ueberschüsse 
sind von 1880/81 bis 1894/95 von 9 4 ‘/2 Mil
lionen Mark auf 346 2̂ Millionen Mark, also um 
266,9 ^  gestiegen. Ein Rückgang in den Ueber
schüssen ist nur im Jahre 1890/91 von 313 Mil
lionen Mark auf 298 Millionen Mark und 1893/94 
von 340 Millionen Mark auf -318 Millionen Mark 
zu verzeichnen. Nach dem Etat des laufenden 
Jahres stellt die Staatseisenbahnverwaltung einen 
Ueberschufs von 3 4 6 1/2 Millionen Mark in Aus
sicht. Werden die Zinsen der Staatseisenbahn- 
kapilalschuld mit 209 998 000 -M in Abzug 
gebracht, so verbleibt ein Ueberschufs von 
136 592 000 J t ,  werden ferner davon zur Tilgung 
verwendet 25 736 000 J t , so verbleiben der 
allgemeinen Staatskasse zur Bestreitung laufender 
Ausgaben 110 850 000 J i .  Diese Rechnung 
würde sich nach dem Etat ergeben, in W irk
lichkeit aber wird der Ueberschufs gröfser sein, 
denn in den ersten 7 Monaten des Etatsjahres 
haben die Einnahmen der Staatseisenbahnen gegen 
das Vorjahr (587 Millionen Mark) ein Plus von 
10 615 431 i ä  ergeben.

In diesen Verhältnissen liegt eine der 
schwersten Krankheitsursachen unseres an 
scheinend einem schleichenden Siechthum ver
fallenen W irthschaftslebens; denn sie versperrt 
der deutschen Production den einzigen Weg, bei 
dessen Beschreitung eine wirksame Ermäfsigung 
der Productionskosten zu ermöglichen ist. In 
der Technik befinden sich die deutschen P ro 
ducenten wohl auf der gegenwärtig erreichbaren 
H öhe, mehr auf diesem Gebiet leistet keine 
andere Nation. Eine Reduetion der Arbeitslöhne 
würde, als letztes Hülfsmittel, wohl vorgenommen 
werden können; sie würde aber als ein höchst 
bedauerlicher Rückschritt in unserem wirthschaft
lichen und socialen Leben zu betrachten sein. 
Es bleibt als einziges, aber auch wirkungsvollstes, 
Mittel nur eine Ermäfsigung der Eisenbahn
frachten für den Transport der Robproducte und 
Halbfabricate im allgemeinen und der fertigen 
Fabricate für den Export.

W elche Fortschritte könnten auf diesem Ge
biete erreicht werden, welche Befruchtung des 
wirthschaftlichen L ebens, wenn der Staat nicht 
seine Hand auf die Ueberschüsse der Eisenbahnen 
legte und nach Mafsgabe der gegenwärtigen 
Finanzlage, wie sie sich im Reiche herausgebildet 
h a t, legen raüfste. Denn trotz dieser Ueber
schüsse der Eisenbahnen ist Preufsen, wie bereits
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bemerkt, in eine Deiicitwirthschaft gerathen. Das 
Deficit betrug

1891/92 ...................  42834  000 M
1892/93 ...................  25 291 000 ,
1893/94 ................... 57 800 000 „ und ist im Etat
1894/95 auf . . . 56 510 000 „ feslgestellt.

Ich halte unsere leitenden Staatsm änner nicht 
für so einsichtslos, dafs sie die Bedürfnisse 
unserer Industrie nach billigeren Frachten nicht 
erkennen sollten. Der von mir dargelegten 
Finanzlage gegenüber erscheint aber eine Kürzung 
der Ueberschüsse der Eisenbahnen unzulässig, 
d en n , wenn das Deficit aus den directen Ein
nahmen des Staates gedeckt werden sollte, so 
würde dazu, nach der Aussage des Herrn Finanz
m inisters, ein Zuschlag von etwa 40 f t  zur 
Staatseinkommensteuer erforderlich sein.

Aus dieser schweren Calamität kann nur 
eine vom Reiche vorgenommene durchgreifende 
Finanzreform retten. Die Regierung ist auf
richtig bemüht, hierzu die Wege zu weisen und 
W andel zu schaffen, die Bestrebungen scheitern 
aber am Reichstage, dessen Mehrheit, ohne Be
rücksichtigung der wirklichen Interessen und 
Bedürfnisse des Volks, und anscheinend ohne 
Verständnifs für dieselben, in der Hauptsache 
sich von Rücksichten auf die Partei- und W ahl
politik leiten läfst.

Ein Beweis für diese letzten Bemerkungen 
kann in den Initiativanträgen erblickt werden, 
welche bei der Eröffnung des Reichstags ein
gebracht sind. Die freisinnigen Vereinigungen 
kamen wieder mit einem alten Bekannten, dem 
Gesetzentwurf, betr. die eingetragenen Berufs
genossenschaften. Die Folge eines solchen Ge
setzes würde se in , dafs sämmtliche socialdemo
kratischen Fachvereine durch die Herstellung eines 
Verhältnisses, welches gleichbedeutend wäre der 
Verleihung der Rechte einer juristischen Person, 
in ihrer Existenz und W irksamkeit aufserordent- 
lich gekräftigt werden. Die hartnäckigsten und 
frivolsten Streiks in neuerer Zeit sind gerade 
von solchen Fachvereinen ausgegangen. Ihr 
hemmender Einflufs auf die wirlhschaftliche 
Thätigkeit der Nation ist nur dadurch einge
schränkt w orden, dafs den Vereinen nicht die 
grofsen Mittel, wie beispielsweise den englischen 
Gewerkvereinen, zu Gebote stehen. Durch das 
beantragte Gesetz würden aber die Vereine in 
der Lage se in , die erforderlichen Mittel ver- 
hältnifsmäfsig leicht auf dem W ege der Anleihe 
zu beschaffen. Schon dieser eine Punkt dürfte 
genügen, um das Gesetz als aufserordentlich ge

fährlich zu kennzeichnen, um so mehr, da der 
Antrag insofern nicht als ganz aussichtslos an
gesehen werden k an n , da es in mafsgebenden 
Kreisen nicht an Sympathieen für denselben 
fehlt. Das Centrum hat sich diesem Antrage 
angeschlossen. Ferner hat dasselbe einen Gesetz
entw urf eingebracht:

„Um den Arbeitern, entsprechend den 
Kaiserl. Erlassen vom 4. Februar 1890, eine 
geordnete Vertretung zum freien und fried
lichen Austausch ihrer W ünsche und Be
schwerden zu erm öglichen, und auch den 
Staatsbehörden Gelegenheit zu geben , sich 
über die Verhältnisse der Arbeiter fortlaufend 
zu unterrichten und mit den letzteren Fühlung 
zu erhalten.“

W elcher Art diese „geordnete V ertretung“ 
sein so ll , ist noch nicht zu ersehen gew esen; 
dafs es sich hier in der Hauptsache um agita
torische Zwecke handelt, zeigt wohl die ganze 
von mir soeben verlesene Fassung. Der Gedanke, 
zur Ausführung gelangt, würde nichts m ehr und 
nichts weniger bedeuten, als eine der Social
demokratie auf gesetzlicher Grundlage gegebene 
feste Organisation. Ich erlaube mir, Sie daran 
zu erinnern, dafs eine solche ja  auch schon in 
den Arbeiteräusschüssen bei dem E ntw urf für 
die Unfallversicherungs-Gesetzgebung regierungs- 
seitig geplant w ar, aber durch die energischen 
Vorstellungen der Industrie glücklich beseitigt 
wurde.

Das Centrum will ferner die Regierung auf
fordern, Erhebungen über die W irkung der die 
Arbeitszeit der Arbeiterinnen beschränkenden Be
stimmungen der Gewerbeordnung anzustellen mit 
dem Zwecke, diese Bestimmungen weiter au s
zudehnen. Ich will hier nicht weitere Beispiele 
anführen, ich glaube, das hier Gesagte genügt, 
um zu beweisen, dafs sich gewisse Kreise der 
Volksvertreter im Reichstage m ehr mit der 
Agitation, als mit der Befriedigung der wirk
lichen Bedürfnisse des Volks beschäftigen.

Die vorstehenden Ausführungen veranlafsten 
den Vorstand des Vereins deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller, eine Resolution zu fassen, in 
welcher, mit Hinweis auf den Umstand, dafs die 
Verstaatlichung der preufsischen Bahnen seiner 
Zeit in Angriff genommen und durchgeführt 
wurde, um befruchtend auf das wirlhschaftliche 
Leben zu wirken, dringend und entschieden eine 
Ermäfsigung der Frachten für Rohmaterialien, 
Halbfabricatc und für den Export von Fabricaten 
gefordert wurde.
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Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung- des unlauteren 
Wettbewerbs.

§ 1. W er es un tern im m t, im  geschäftlichen 
Verkehr durcli unrichtige Angaben thatsächlioher 
Art über die Beschaffenheit oder die Preis- 
bomessung von W aaren und gewerblichen Lei
stungen, über die Bezugsquelle von W aaren, über 
den Besitz von Auszeichnungen, über die Menge 
der Von-äthe oder den Anlafs zum Verkauf den 
Anschein eines besonders günstigen Angebots 
hervorzurufen, kann auf Unterlassung der un
richtigen Angaben in Anspruch genommen werden. 
Dieser Anspruch kann von jedem Gewerbetreiben
den, der W aaren oder Leistungen gleicher A rt her
stellt oder in  den geschäftlichen Verkehr bringt, und 
von Verbänden Gewerbetreibender geltend gemacht 
werden. Zur Sicherung des Anspruchs können 
einstweilige Verfügungen erlassen werden, auch 
wenn die in den §§ 814, 819 der Civilproeefsordnung 
bezoichneten besonderen Voraussetzungen nicht 
zutreffen. Neben dem Anspruch auf Unterlassung 
der unrichtigen Angaben haben die vorerwähnten 
Gewerbetreibenden auch Anspruch auf Ersatz des 
durch die unrichtigen Angaben verursachten 
Schadens gegen den Urheber der Angaben, falls 
dieser ihre U nrichtigkeit kannte oder kennen 
mufste. Im  Sinne der vorstehenden Bestim mungen 
sind den Angaben thatsächliclier A rt solche Ver
anstaltungen gleich zu achten, die darauf berechnet 
und geeignet sind, derartige Angaben zu ersetzen.

§ 2. W er es unternim m t, in  öffentlichen Be
kanntmachungen oder in Mittheilungen, welche an 
einen gröfseren K reis von Personen sich richten, 
durch wissentlich unw ahre Angaben thatsiichlicher 
A rt über die Beschaffenheit oder die P reis
bemessung von W aaren oder gewerblichen Lei
stungen, über die Bezugsquelle von W aaren, über 
den Besitz von Auszeichnungen oder den Anlafs 
zum Verkauf den Anschein eines besonders gün
stigen Angebots hervorzurufen, wird m it Geld
strafe bis zu 1500 Jl oder m it H aft oder m it 
Gefängnifs bis zu 6 Monaten bestraft.

§ 8. Durch Beschlufs des Bundesraths kann 
bestim m t worden, dafs gewisse W aaren im Einzel
verkehr nu r in bestim m ten Mengon-Einheitcn oder 
m it einer auf der W aare oder ihrer Aufmachung 
anzubringenden Angabe der Menge gewerbsmäfsig 
verkauft oder feilgehalten werden dürfen. Die 
durch Beschlufs des Bundesraths getroffenen Be
stimmungen sind durch das Rsichsgesetzblatt zu 
veröffentlichen. Zuwiderhandlungen gegen die Be
stimmungen des Bundesraths worden m it Geld
strafe bis 150 Jl oder H aft bestraft.

§ 4. W er über ein Erwerbsgeschäft, über die 
Person seines Inhabers, über die W aaren oder ge
werblichen Leistungen eines Geschäfts oder seines

II.u

Inhabers Behauptungen thatsächlichor A rt aufstellt 
oder verbreitet, welche geeignet sind, den Absatz 
des Geschäfts oder den Credit des Inhabers zu 
schädigen, is t, sofern die Behauptungen nicht 
erweislich wahr sind, dem Verletzten zum Ersatz 
des entstandenen Schadens verpflichtet. Auch 
kann der Verletzte den Anspruch geltend machen, 
dafs die W iederholung oder Verbreitung der Be
hauptungen unterbleibe. Die Bestimmungen des 
ersten Absatzes finden keine Anwendung, sofern 
die Absicht, den Absatz des Geschäfts oder den 
Credit des Inhabers zu schädigen, bei dem Mit
theilenden ausgeschlossen erscheint. Dies ist ins
besondere anzunchm en, wenn er oder der Em
pfänger der M ittheilung an ih r ein berechtigtes 
Interesse hatte.

§ 5. W er über ein Erwerbsgeschäft, über die 
Person seines Inhabers, über die W aaren oder 
gewerblichen Leistungen eines Geschäfts oder 
seines Inhabers wider besseres W issen unwahre 
Behauptungen thatsächlichor A rt aufstellt oder 
verbreitet, welche geeignet sind, den Absatz des 
Geschäfts zu schädigen, w ird m it Geldstrafe bis 
zu 1500 Jl öder m it Gefängnifs bis zu einem Jahr 
bestraft.

§ 6. W er im geschäftlichen Verkehr einen 
Namen, eine Firm a oder die besondere Bezeichnung 
eines Erwerbsgoschäfts in  einer W eise benutzt, 
welche darauf berechnet oder geeignet is t, Ver
wechslungen m it dem Namon, der F irm a oder der 
Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts hervorzurufen, 
deren sich ein anderer bofugterweise bedient, is t 
diesem zum Ersätze des Schadens verpflichtet. 
Auch kann der Anspruch auf Ueberlassung der 
mifsbräuchlichen A rt der Benutzung geltend ge
macht werden.

g 7. W er Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, 
die ihm als Angestelltem, A rbeiter oder Lehrling 
eines Geschäftsbetriebes vermöge des D ienstverhält
nisses anvertrau t oder sonst zugänglich geworden 
sind, vor Ablauf von zwei Jahren seit Beendigung 
des D ienstverhältnisses zu Zwecken des W ett
bewerbs m it jenem  Geschäftsbetriebe unbefugt an 
Andere m ittheilt oder anderweit verwerthet, wird 
m it Geldstrafe bis zu 3000 M oder m it Gefängnifs 
bis zu einem Jah r bestraft und ist auch zum E r
sätze des entstandenen Schadens verpflichtet.

§ 8. W er es un ternim m t, einen Ändern zu 
einer Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift unter 
§ 7 zu verleiten, wird m it Geldstrafe bis 1500 Jl 
oder m it Gefängnifs bis zu 6 Monaten bestraft.

§ 9. In  den Fällen der §§ 5, 7 und 8 tr i t t  
die Strafverfolgung n u r auf A ntrag ein. Die 
Zurücknahm e des A ntrags is t zulässig. W ird in

5
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d e n  F ü llen  d es § 2 a u f  S tra fe  e r k a n n t ,  so  k a n n  
a n g e o rd n e t w e rd e n , dafs d ie  V e ru r th e i lu n g  a u f  
K o s te n  des S c h u ld ig e n  ö ffen tlich  b e k a n n t z u  m a c h e n  
se i. W ir d  in  d e n  F ä lle n  des § 5 a u f  S tra fe  e r 
k a n n t, so i s t  zu g le ich  d em  V e r le tz te n  d ie  B e fu g n ifs  
z u z u s p re c h e n , d ie  V e r u r th e i lu n g  in n e rh a lb  b e 
s t im m te r  F r i s t  a u f  K o s te n  des V e ru r th e i lto n  b e 
k a n n t  zu  m a c h e n . D ie  A r t  d e r  B e k a n n tm a c h u n g  
i s t  im  U r th e il  zu  b e s tim m e n . K oben e in e r  n ach  
M afsgabe d ieses  G ese tzes v e rh ä n g te n  S tra fe  k a n n  
a u f  V e rla n g e n  d es  V o rle tz te n  a u f  e in e  a n  ih n  zu 
o rleg en d o  B u fse  b is  zu m  B e tra g e  v o n  10000 -M 
e r k a n n t  w e rd en . F ü r  d iese  B ufse  h a f te n  d ie  zu 
d e rse lb e n  V e ru r th e i lto n  a ls  G e sa m m tsc h u ld n e r . 
E in e  e rk a n n te  B ufse  sc h lie fs t  d ie  G e lte n d m a c h u n g  
e in e s  w e ite rn  E n ts c h ä d ig u n g a n sp ru c h s  au s.

D e n k s

Das Gesetz zum Schutze der W aarenbezeichnungen 
vom 12. Mai 1894 (R eichs-G esetzb latt Seite 441) h a t 
sich die Aufgabe gestellt, neben einer w irksam eren 
Gestaltung des R echtsschutzes gegen die N achahm ung 
von e ingetragenen W aarenzeichen einen Schutz auch 
gegen andere  auf dem Gebiete der W aarenbezeichnung 
liegende M ifsbräuche einzufübren, welche, ohne unter 
den Begriff der Zeichenverletzung zu fa lle n , doch 
ebenso wie diese geeignet sind, berechtig te Interessen 
von Gewerbsgenossen zu verletzen und das Publikum  
ü b er die Herkunft, ü b er die B eschaffenheit und den 
W erth  von VVaaren irrezuführen. Zu diesem  Zweck 
ist in den §§ 15 und 16 des Gesetzes u n ter gewissen 
V oraussetzungen die unbefugte N achahm ung der als 
K ennzeichen eines anderen  G eschäftsbetriebs im Ver
kehr anerkannten  A rt der A ufm achung und V er
packung von W aaren und die V erw endung un rich 
tiger geographischer U rsprungsangaben m it Strafe 
bedroht.

In der öffentlichen E rörterung, die sich an die 
B ekanntgabe des Entw urfs dieses Gesetzes knüpfte, 
sowie bei der späteren  B erathung  im R eichslag h a lten  
zw ar die e rw ähnten  V orschriften fast allseitige Zu
stim m ung gefunden, gleichzeitig jedoch  zu dem Ver
langen nach einer V erallgem einerung des ihnen zu 
Grunde liegenden Gedankens A nregung gegeben. Es 
w urde geltend gem acht, dafs m an das beabsichtigte 
Vorgehen n ich t au f das Gebiet des W aarenbezeich- 
nungsw esens beschränken dürfe, da auch auf anderen  
Gebieten zum N achtheil des redlichen Geschäftsver
kehrs M ifsbräuche beständen, welche es nahe  legten, 
den vorliegenden Anlafs zu einer grundsätzlichen 
Lösung de r F rage der Bekäm pfung des unlauteren  
W ettbew erbs zu benutzen. Im  R eichstag fand diese 
Auffassung in dem  Vorschläge Ausdruck, in theil- 
w eiser A nlehnung an  einen schon frü h er zur Gewerbe
ordnung  gestellten, jedoch n ich t zur E rledigung ge
langten A ntrag  folgenden Zusatz in das W aarenbe- 
zeichnungsgesetz e inzuschalten :

W er zum Zweck der T äuschung in H andel und 
V erkehr über den U rsprung und Erw erb, ü b er b e 
sondere Eigenschaften und Auszeichnungen von 
W aaren, über die Menge der V orrälhe, den Anlafs 
zum V erkauf oder die P reisbem essung falsche A n
gaben m acht, w elche geeignet sind, über Beschaffen
heit, AVerth oder H erkunft der W aare einen Irrthum  
zu erregen, w ird vorbehaltlich  des E ntschädigungs
anspruchs des Verletzten m it G e ld s tra fe  oder
m it Gefangnifs . . . .  bestraft.

§ 10. I n  b ü rg e rl ic h e n  R e c h ts s tro it ig k e ito n , in  
w e lch en  d u rc h  K lag e  o d e r  W id e rk la g e  e in  A n 
sp ru c h  a u f  G ru n d  d ieses  G ese tzes g e lte n d  g e m a ch t 
is t ,  w ird  d ie  V e rh a n d lu n g  u n d  E n tsc h e id u n g  le tz te r  
In s ta n z  im  S in n e  des § 8  d es E in fü h ru n g s g e s e tz e s  
zu m  G e ric h tsv e rfa s su n g sg e se tz e  d em  R e ic h sg e r ic h t 
zu g ew iesen .

§ 11. W e r  im  In la n d  e in e  H a u p tn ie d e r la s s u n g  
n ic h t  b e s itz t, h a t  a u f  d e n  S c h u tz  d ieses G ese tzes 
n u r  in so w e it  A n s p ru c h , a ls  in  d em  S ta a te ,  in  
w e lch em  s e in e  H a u p tn ie d e r la s s u n g  sich  b e fin d e t, 
nach  e in e r  im  R e ic h sg e se tz b la tt  e n th a l te n e n  B e 
k a n n tm a c h u n g  d e u ts c h e  G e w e rb e tre ib e n d e  e in e n  
e n ts p re c h e n d e n  S c h u tz  g en ie fsen .

§ 12. D ieses G ese tz  t r i t t  a m  . . . .  in  K ra f t.

c h r i f t .

Das G ericht kann au f A ntrag der Betheiligten 
im W ege der einstw eiligen Verfügung A nordnungen 
treffen, die geeignet sin d , die zum  Zwecke der 
T äuschung bew irkten V eranstaltungen und A nkün
digungen zu verhindern .

W enn dieser Antrag, dessen innere B erechtigung 
von keiner Seite in Zweifel gezogen w urde, gleichwohl 
n icht zur A nnahm e gelangt ist, so w ar h ierfü r neben 
anderen  sachlichen und form alen Bedenken vor Allem 
die Erw ägung m afsgebend, dafs eine V orschrift von 
so einschneidender B edeutung für den gew erblichen 
und geschäftlichen V erkehr eine eingehendere Vor
prüfung erheische, als ih r  gelegentlich der B eralhungen  
über das W aaienbezeichnungsgesetz nach der dam ali
gen parlam entarischen  Geschäftslage zu theil w erden 
konnte. Der R eichstag beschränkte  sich daher darauf, 
an  die verbündeten  Regierungen das E rsuchen zu 
r ic h te n :

baldigst einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch 
dessen Bestim m ungen dem unlau teren  W ettbew erb 
in H andel und V erkehr im w eiteren  Um fange ent- 
gegengelreten w ird.

Den V orarbeiten  für einen solchen Gesetzentwurf, 
welche da rau f unverw eilt in Angriff genom m en wurden, 
ist es in hohem  Mafse förderlich gewesen, dafs der 
Gegenstand, der bis dah in  in Broschüren und Zeit
schriften und in den V erhandlungen von F achvereinen  
m ehr gelegentlich gestreift, als erschöpfend b ehandelt 
war, durch die an das W aarenbezeichnungsgesetz sich 
ansehliefsenden Discussionen in den V ordergrund des 
öffentlichen In teresses gerückt w orden ist. Die Tages
und Fachpresse ha t in eingehenden D arlegungen die 
F rage beleuchtet, w issenschaftliche, gew erbliche und 
kaufm ännische V ereine der verschiedensten R ichtungen 
haben —  und zw ar der überw iegenden M ehrzahl nach, 
im Sinne eines durchgreifenden gesetzgeberischen Vor
gehens — Stellung genom m en, und die berufsm äfsi- 
gen V ertretungen des Handels- und Gew erbestandes 
haben  sich in gem einsam er T hätigkeit der Aufgabe 
unterzogen, aus der Praxis des V erkehrs eine gröfsere 
Zahl von typischen Fällen des un lau teren  Gescbäfts- 
gebahrens zusam m enzustellen.

Die E inm ülhigkeit de r Bewegung, w elche au f den 
Erlafs gesetzlicher V orschriften abzielt, liefert den 
Beweis, dafs die Uebelstände, um die es sich handelt, 
in weiten Kreisen drückend em pfunden w erden. W enn 
diese Em pfindung neuerdings m it g röfserer L ebhaf
tigkeit als frü h er an die Öffentlichkeit tritt, so e rk lä rt 
sich dies dadurch, dafs un ter der E inw irkung der
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schnellen V erkehrsentw icklung w ährend der letzten 
Decennien und angesichts der stetigen, die Nachfrage 
vielfach überflügelnden Steigerung des Angebots das 
Bestreben, in dein Absatz von W aaren einen Vor
sprung vor den E rw erbsgenossen zu gew innen, einen 
immer schärferen C harakter annim m t, dafs es in den 
Mitteln, deren es sich zu diesem Zwecke bedient, 
immer weniger wählerisch w ird ,'zu r Bekäm pfung des 
Concurrenten, den es als Gegner betrach te t, vor dem 
Gebrauch un lau terer Waffen im m er weniger zurück
schreckt und sich vom B etrug häufig nu r noch durch 
die Schw ierigkeit, das V orhandensein aller seiner 
rechtlichen M erkm ale nachzuw eisen, unterscheidet. 
Der Kam pf ums Dasein, der u n ter den heutigen Ver
hältnissen besonders für die m ittleren  Schichten der 
E rw erbsstände schon schw er genug ist, wird dadurch 
ein Kam pf m it ungleichen Waffen, wobei das redliche 
Gewerbe den Kürzeren zieht. Dafs hierin  eine Ge
fahr für die W ohlfahrt w eiter ach lungsw erther Kreise 
unseres Volks und dam it für die G esundheit des 
S taatsw esens selber liegt, ist n icht zu verkennen.

Tn einer grofsen Zahl der zur Sprache gebrachten 
Fälle bieten die bestehenden gesetzlichen Vorschriften, 
wie w eiter anerkann t w erden mufs, keine genügende 
H andhabe, um den angedeuleten  M ifsbräuchen en t
gegenzutreten; nam entlich  der trügerischen Réclam é 
gegenüber versagt die B etrugshestim m ung des S traf
gesetzbuchs m eistens um deswillen, weil das T hat- 
bestandsm erkm al der Verm ögensbeschädigung n ich t 
vorhanden oder doch n ich t nachw eisbar ist.

U nter diesen U m ständen können die auf Säube
rung  des Geschäftsverkehrs von schädlichen A us
wüchsen gerichte ten  Bestrebungen nur dann Erfolg 
haben, w enn sie durch einen Aushau des geltenden 
R echts wirksam  unterstü tz t werden. In dieser Be
ziehung h errsch t nahezu Einstim m igkeit. Dagegen 
gingen über den Weg, welchen die Gesetzgebung ein 
zuschlagen haben  w ird, über die Art, den Umfang 
und die Ziele der zu schaffenden R echtsbehelfe die 
Ansichten ursprünglich w eit auseinander.

Die W ahrnehm ung, dafs die französische R echt
sprechung die V orschrift im Art. 1382 des code civil: 

„Tout fait quelconque de l ’hom m e qui cause à 
autrui un dom m age, oblige celui par la faute duquel 
il est arrivé, à  le re p a re r“ 

zu einem um fassenden Schutzsystem  gegenüber dem 
unlauteren  W ettbew erb ausgebildet hat, schien den 
Gedanken nahezulegen, die Aufgabe auch hei uns 
durch Aufstellung eines allgem einen R echtsgrund
satzes, sei es in w örtlicher A nlehnung an  die Vor
schrift des französischen Gesetzes, sei es durch ein 
Verbot des unlauteren  W ettbew erbs schlechth in  zu 
lösen. Ob auf diesem W ege eine Besserung des 
gegenwärtigen Rechtszustandes zu erreichen sein 
würde, wird um so eh er dahingestellt bleiben können, 
als allgem eine B estim m ungen von ähnlichem  In h a lt 
wde die genannte V orschrift des französischen R echts 
ohnehin  schon in verschiedenen R echtsgebieten des 
R eichs in Kraft stehen (vergl. z. B. §§ 8 und 10 des 
Preufsischen Allgemeinen L andrechts Theil 1 Tit. 6), 
W enn aber zu Gunsten jenes Vorschlags bem erkt 
worden ist, dafs bei der überaus grofsen Mannig
faltigkeit der Schleichwege, welche die Unredlichkeit 
für ih re  Zwecke zu finden weifs, nur eine allgemein 
gehaltene Vorschrift jede denkbare Erscheinungsform  
des unlauteren  G eschäftsgebahrens zu treffen ver
möge, so ist dem enlgegenzuhalten, dafs e3 zur Zeit 
nur darau f ankom m en kann, bestim m te, nach den 
bisherigen E rfahrungen für den redlichen E rw erbs
genossen besonders nach theilige  M ifsbräuche zu ver
hindern. Auch liegt es im dringenden In teresse der 
R echtssicherheit, die Scheidelinie zwischen dem  Er
laubten und dem U nerlaubten im Gesetz selbst in | 
klar erkennbarer W eise feslzulegen. Gerade der Um- | 
stand, dafs in Erm angelung von Specialvorschrifien I

au f dem hier fraglichen Gebiet eine sichere Rechts- 
gew obnheit über die Grenzen des vom Standpunkte 
der geschäftlichen Moral aus Zulässigen, sich trotz 
der vielfach gellenden allgem einen Verpflichtung zum 
Schadensersatz herauszubilden n icht verm ocht hat, 
m acht es rathsam , die Merkmale dessen, was künftig als 
gesetzlich verboten geltpn soll, bestim m t zu bezeichnen.

Dafs es zum Zwecke der Bekäm pfung des u n 
lauteren W ettbew erbs in e rster Linie nothw endig ist, 
für den Geschädigten einen in den Form en des 
bürgerlichen R echtsstreits geltend zu m achenden A n
spruch auf Schadensersatz und auf U nterlassung künf
tiger Benachtheiligungen zu b eg ründen , wird von 
keiner Seite bestritten . Dagegen sind über die Frage, 
ob die W irksam keit des Rechtsschutzes durch S traf
androhungen sicherzustellen s e i , die Meinungen ge- 
theilt. F ü r den verneinenden S tandpunkt ist au f das 
Beispiel ausw ärtiger Gesetzgebungen hingewiesen, 
welche sich m ehr oder weniger auf civilrechtliche 
V orschriften b esch rän k en ; auch h a t m an die Besorgnifs 
geäufsert, durch S trafbestim m ungen einen Anreiz zu 
unbegründeten  und leichtfertigen Denunciationen zu 
schaffen. Dieses letztere Bedenken m ag bis zu einem 
gewissen Grade berechtigt sein. Auch kann zugegeben 
werden, dafs es grundsätzlich n icht nothw endig und 
n ich t w ünschensw erth i s t , jede  A usschreitung im 
C oncurrenzkam pfe, auch wenn sie nach ih rer Art 
oder nach  dem Umfange des Anderen zugefügten 
Schadens von geringer Erheblichkeit is t ,  zur stra f
rechtlichen V erantw ortung zu ziehen. F ü r solche 
Fälle m öchte es an sich wohl gen ü g en , wenn der 
Geschädigte in den S tand gesetzt wird, im W ege der 
Civilklage sich Genugthuung zu verschaffen, und es 
w ürde zur A nw endung öffentlicher S trafm ittel selbst 
dann kaum  ein Anlafs vorliegen, wenn jener auf die 
processuale G eltendm achung seines A nspruchs ver
zichtet. — Dieser Erwägung gegenüber m ufs jedoch 
zunächst die T batsache in B etracht gezogen werden/ 
dafs der durch un lau tere  Geschäftspraktiken ent
stehende Schaden m eistens über den ln teressenkreis 
e i n z e l n e r  Gew erbetreibenden w eit hinausgreift. Es 
sind Fälle zur Sprache g eb rach t, in denen die Ver
anstalter von Ausverkäufen durch schw indelhafte Vor
spiegelungen fü r m inderw erthige W aaren einen Absatz 
erzielt haben, der den B edarf eines Ortes oder eines 
ganzen Bezirks au f Jah re  h inaus deckte und für den 
entsprechenden Zeitraum  die Thätigkeit aller übrigen, 
in dem selben Geschäftszweige arbeitenden Gewerbe
treibenden nahezu lahm legte. M ifsbräuche dieser Art 
sind als gem einschädlich zu bezeichnen, Ih re  Be
käm pfung kann —  wenn anders der redliche Ge
schäftsbetrieb einen ausgiebigen Schulz erhallen  
soll — n ich t der durch m annigfache äufsere Um
stände bedingten Entschiiefsung eines Einzelnen und 
der von der Art des Procefsbetriebes abhängigen 
Entscheidung einer Civilklage überlassen bleiben.

A ber se lbst wenn der angerichtete Schaden sich 
in engeren Grenzen hält, so stellt sich doch der u n 
lau tere  W ettbewerb nach den M itteln , die er a n 
wendet, und nach den Zwecken, die er verfolgt, in 
zahlreichen Fällen als eine gröbliche Verletzung de r 
die Grundlage des geschäftlichen V erkehrs b ildenden 
Principien von T reu  und Glauben und som it als ein 
Bruch der allgemeinen R echtsordnung dar, der vom 
sittlichen S tandpunkt kaum  m ilder zu beurtheilen  ist 
als Betrug, stra fb are r Eigennutz oder U ntreue. Das 
öffentliche Interesse erfordert, wie für diese V ergehen , 
so auch für schw erere A usschreitungen im geschäft
lichen W ettbew erb eine strafrech tliche S ü h n e , und 
die Besorgnifs, in einzelnen Fällen unbegründete o der 
frivole Strafanzeigen hervorzurufen, wird den Gesetz
geber, der an die Bekäm pfung des Uebels h e ran trilt, 
n icht zum grundsätzlichen Verzicht auf das w irksam ste 
Bekäm pfungsrnittel bestim m en dürfen. U ebrigens h a t 
die Gesetzgebung an  diesem  Mittel auf einem  nahe
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verw andten Gebiet bereits Gebrauch gem acht, indem  
sie in den §§ 14 ff. des Gesetzes zum Schutze der 
W aarenbezeichnungen n ich t n u r die Aneignung eines 
frem den W aarenzeichens, sondern  auch die E rregung 
eines Irrth u m s ü ber die Beschaffenheit und den 
W erth von W aaren  durch fälschliche Benutzung von 
öffentlichen W appen und  von O rtsnam en u n ter 
Strafe stellt.

Die Grenzen des gesetzgeberischen Vorgehens e r
geben sich im allgem einen aus dem  Begriff des un 
lau teren  W ettbew erbs. Es kann  n icht in der Absicht 
lie g e n , den W ettbew erb als solchen einzuschränken 
oder ihn in der A nw endung von Mitteln zu behindern, 
w elche, ohne gegen die Gepflogenheiten eines eh r
baren  G eschäftsm annes zu v e rs to fsen , anderen  Ge
w erbetre ibenden  lästig  oder unbequem  sein mögen. 
Auf der ändern  Seite w ürde m an Unmögliches a n 
streben , wenn m an versuchen wollte, in Handel und 
W andel jedem  Verstofs gegen die gute Sitte  sch lech t
h in  durch gesetzliche B estim m ungen vorzubeugen. 
N ur in sow eit, als gewisse M ittel, welche m oralisch 
verwerflich, w enngleich vom Gesetz b isher n ich t ver
boten s in d , zu dem Zweck angew endet w erden, um 
unberech tig te  V ortheile gegenüber den C oncurrenten 
zu gewinnen, ist Abhülfe nötbig  und erreichbar. Der 
Schutz des consum irenden PuTdikums gegen Ueber- 
vortheilungen is t n ich t der u nm itte lbare  Zweck eines 
gegen den un lau teren  W ettbew erb  gerichteten Ge
setzes, wenngleich Mafsregeln, die in den gegenseitigen 
Beziehungen der G ew erbetreibenden T reu  und Glauben 
zu befestigen bestim m t s in d , m itte lb a r auch dem  
Interesse ih rer A bnehm er entgegenkom m en iverden. 
E ine w eitere Begrenzung der gesetzgeberischen Auf
gabe folgt aus der Erwägung, dafs es sich nu r darum  
handeln  kann, allgem ein verbindliche G rundsätze auf
zustellen. Besondere Mifsslände, welche sich bei ein
zelnen Gruppen von G ew erbetreibenden in bestim m ten 
Zweigen de r E rw erbsthäligkeit oder in örtlich abge
grenzten Gebieten fühlbar m achen, können dah er nur 
insow eit Berücksichtigung finden, als die zur Abbülfe 
d ienlichen Mafsregeln sich zur allgem einen A nw endung 
eignen. Endlich kann es n ich t die Aufgabe des be
absichtig ten  Sondergesetzes sein , in Gebiete überzu
greifen, die durch allgem eine Reichsgesetze, w ie das 
Handelsgesetzbuch, die G ew erbeordnung, die Goncurs- 
ordnung, die Gesetze über den V erkehr m it N ahrungs
m itteln  u . s .  w ., m it E rsatzm itteln  für B u tte r, m it 
W ein u. s. w. geregelt s in d , oder w elche , wie das 
landesrechtlich  nach verschiedenen G rundsätzen ge
sta lte te  H ypothekenrecht, einer reichsgesetzlichen Ab
änderung in Einzelheiten w iderstreben.

Den vorstehend entw ickelten Gesichtspunkten h a t 
eine von der R eichsverw altung zusam m enberufene 
Versam m lung von Sachverständigen, u n ter denen die 
hauptsäch lich  in B etracht kom m enden Erwerbszweige 
vertre ten  waren, im allgem einen zugestim m t. W ünsche 
und  B edenken , welche zu den der B esprechung zu 
G runde gelegten Vorschlägen geäufsert worden sind, 
haben  in dem vorliegenden E n tw urf sow eit als 
thun lich  B erücksichtigung gefunden. Derselbe en thä lt 
V orschriften

gegen A usschreitungen im R eclam ew esen ,(§§ 1 
und 2),

gegen Q uantitäts-V erschleierungen (§ 8), 
gegen u n w ah re , dem Absatz oder dem Credit von 

Erw erbsgenossen nachtheilige B ehauptungen (§§ 4 
und 5),

gegen die au f T äuschung b erechnete  B enutzung von 
Nam en oder F irm en (§ 6), 

gegen den V errath  von Geschäfts- oder B etriebs
geheim nissen (§§ 7 und 8).
Die §§ 9 und 10 geben einige allgem eine Be

stim m ungen rech tlicher N atur. Das V erhältnifs zum 
A uslande ist im § 11 geregelt.

Im  einzelnen ist Folgendes zu b em erken :

Zu §§ 1 und  2.
Das Verlangen nach gesetzgeberischem  E in

schreiten  gegen unredliche Geschäftsgepflogenheiten 
ist hauptsächlich  durch die zunehm enden A usschrei
tungen au f dem  Gebiete des Reclam ew esens veranlafst 
w orden. Die hiergegen gerich teten  B estim m ungen 
sind  daher an  die Spitze des vorliegenden Entwurfs 
gestellt.

Die Reclam e is t ein im Geschäftsleben allgem ein 
verbreite tes und als unen tbehrlich  geltendes Hülfs- 
m ittel zur H eranziehung von Kunden. Ih re  B edeutung 
beruh t in der Neigung des P u b likum s, bei der Ent- 
schliefsung über den Erw erb von W aaren und bei 
der Auswahl u n ter den verschiedenen Erw erbsgelegen
heiten dem in augenfälliger und anpreisender Form  
sich kundgebenden A ngebot Gehör zu schenken. Die 
V erm ehrung der V erk eh rsm itte l, m annigfache E r
leichterungen in der Benutzung derselben, d ie w ach
sende A usbreitung des Zeituugswesens, die Entw icklung 
der polygraphischen Gewerbe haben  m it anderen  
U m ständen zusam m engew irkt, um  die P ublicität ge
schäftlicher A nkündigungen zu e rle ich tern  und h ie r
m it deren Bedeutung für das V erkehrsleben zu erhöhen .

Solange die Reclam e sich innerhalb  der durch  
die A nforderungen von T reu  und Glauben gezogenen 
Grenzen b ew eg t, ist kein Grund v o rh a n d e n , ih r 
H indernisse in den W eg zu legen. Den G ew ohnheiten 
und B edürfnissen des heim ischen und des in te r
nationalen  V erkehrs en tsp rech en d , m ufs —  wie die 
W'ahl der Form  für geschäftliche Angebote — so 
auch die lobende B eurtheilung der eigenen W aaren 
oder Leistungen jedem  G ew erbetreibenden freistehen. 
Der Versuch, die V erwendung von B ezeichnungen wie 
.gu te  Qualität, first, p rim a , reiche Auswahl, billige 
P reise und dergleichen“ au f diejenigen Fälle einzu
schränken, in denen dieses U rtheii objectiv berech tig t 
is t ,  w ürde — von anderen  Bedenken abgesehen — 
m it der Schwierigkeit einer h ierauf bezüglichen Fest
stellung zu rechnen haben. Ohne den Nachw eis der 
objectiven U nrichtigkeit können aber solche Bezeich
nungen n ich t als Verstöfse gegen T reu  und Glauben 
zur V erantw ortung gezogen werden. Auch gilt nach 
den A nschauungen des Verkehrs die Reclam e erst 
dann  fü r unerlau b t, wenn sie zur Vorspiegelung u n 
w ahrer T batsachen  greift. Sind thatsäch lich  u n w ahre  
Angaben nach dem G egenstände, auf den sie sich 
beziehen , geeignet, das Angebot als ein besonders 
günstiges erscheinen zu lassen und Käufer anzulocken, 
so ist das berechtig te Interesse redlicher M itbew erber 
und vielfach auch  die öffentliche O rdnung verletzt 
und daher ein E inschreiten der Gesetzgebung gerech t
fertigt. Dagegen liegt kaum  ein praktisches Bedürfnifs 
vor, unw ahre  A ngaben ohne jede R ücksicht auf ih re  
W irkung sch lech th in  wegen ih rer U nw ahrhaftigkeit 
zu verfolgen.

Diejenigen G egenstände, welche nach den Er
fahrungen  des V erkehrs auf die B eurtheilung eines 
Angebots in besonderem  Mafse Einflufs zu üben 
pflegen, sind zu m öglichster P räcisirung  des die Ver
antw ortlichkeit begründenden T hatbestandes im E nt
w urf einzeln bezeichnet.

Falsche Angaben über die Beschaffenheit von 
W aaren oder gew erblichen Leistungen bilden eines 
de r häufigsten und w irksam sten Mittel ¡zur H eran 
ziehung von Kunden. W enn beispielsweise h a lb 
seidene Stoffe u n ter der Bezeichnung als reinseidene 
zu einem  Preise ausgeboten w e rd e n , der dem w irk
lichen W erthe der halbseidenen W aare entspricht, so 
ist diese A rt der A nkündigung geeignet, das be rech 
tigte Interesse von M itbew erbern, welche eine solche 
T äuschung verschm ähen , in  dem selben Mafse zu be
einträchtigen, wie sie in den K reisen der m inder er
fah renen  Consum enten die Kauflust anregt. In  Fällen
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dieser Art m ufs die Betrugsbestim m ung des S traf
gesetzbuchs versagen, wenn der durch die falsche 
Vorspiegelung in einen Irrthum  versetzte Käufer eine 
Vermögensheschädigung n icht erfahren  hat. Der Aus
druck „Beschaffenheit“ um fafst neben dem M aterial, 
aus dem die W aare b esteh t, auch das H erstellungs
verfahren und alle sonstigen M om ente, die für_die 
W ürdigung der W aare u. s. w. von Einflufs sind, 
z. B. die Eigenschaft als Natur- oder als Kunstproduct, 
als eigenes oder frem des E rzeugnifs, als Hand- oder 
Fabrikarbeit, als d irect ohne Z w ischenhändler bezogen 
und dergleichen.

In ähn licher W eise wirken Angaben über die 
Preisbem essung, wenn z. B. im  W iderspruch m it dem 
Sachverhalt W aaren als u n te r  dem  Einkaufspreis u. s w. 
erhältlich ausgeboten w e rd e n , oder wenn billigere 
Preise zur A nkündigung gelangen, als sie beim Kauf 
tliatsächlich in R echnung gestellt werden.

Der Begriff „Bezugsquelle“ erslreckt sich auf Ur
sprungsangaben n ich t geographischen Charakters. 
Die fälschliche V erwendung von Ortsnam en in ge
schäftlichen Ankündigungen ist bereits durch § 16 
des W aarenbezeichnungsgesetzes in einem  dem Be
dürfnifs des redlichen Verkehrs genügenden Umfang 
eingeschränkt w orden ; bei dem gegenw ärtigen Anlafs 
kann es sich nur noch darum  handeln, T äuschungen 
entgegenzuw irken, wie solche durch anderw eitige 
falsche Hinweise au f die H erkunft von W aaren (z. B. 
D om änenbulter, aus einem  Concurse, einem  Nachlasse 
herrüb rend) häufig versuch t werden.

Auch das fälschliche B erühm en m it dem  Besitz 
von Auszeichnungen ist in diesem  Zusam m enhänge 
zu nennen. Das Strafgesetzbuch b edroh t im § 360 
Ziffer 8 n u r denjenigen m it U ebertretungsstrafen , 
welcher unbefugt einen Orden u. s. w. träg t oder 
Titel und W ürden annim m t. Die hin und wieder 
vorkom m ende unberechtig te  V erwendung einer Ordens- 
A bbildung zu geschäftlichen Zwecken ist straffrei. 
Vor Allem aber bedarf es eines Schutzes gegen 
den m it gew erblichen Auszeichnungen betriebenen 
Schwindel. Mag a u ch , wie von einzelnen Sachver
ständigen b ehaup tet w ird , die W erthschätzung der 
von Ausstellungen und ähnlichen V eranstaltungen, 
von gew erblichen V ereinen oder Versam m lungen ver
liehenen Medaillen und Diplome im A bnehm en be
griffen s e in , so b le ib t doch noch im m er die Zahl 
derer erheblich , welche in  einer solchen Auszeichnung 
eine Gewähr für die Güte der W aaren eines Gewerbe
treibenden erblicken wollen.

In  geringerem  Mafse bedenklich sind falsche An
gaben über die Menge der vorhandenen  V orrä the ; 
im m erhin kann der h ierdurch erweckte Schein einer 
grofsen A usw ahl ebenfalls die W irkung haben, Käufer 
heranzuziehen, die ohne diesen Irrthu in  anderen 
Kaufgelegenheiten sich zugewandt haben  würden. 
F ü r solche Fälle w ird  den in ihrem  Absatz beein
trächtigten M itbewerbern der Rechtsw eg zur U nter
drückung jen er T äuschung n ich t abgeschnitten werden 
dürfen.

A ufserordentlich häufig findet m an dem Angebote 
von W aaren einen m eh r oder m inder ausführlichen 
Hinweis auf die das Angebot angeblich veranlassenden 
Um stände beigegeben. Der Inseraten theil vieler 
Zeitungen ist m it Anzeigen gefü llt, denen zufolge 
„wegen Aufgabe des Geschäfts, wegen A bbruchs des 
Hauses, fortzugshalber, antäfslich des Ankaufs einer 
C oncursm asse“ und aus ähnlichen G ründen einzelne 
Gegenstände oder der Bestand eines W aarenlagers 
zum V erkauf gestellt w erden ; Schaufenster zeigen 
häufig Plakate ähn lichen  Inhalts . Dem Angebot von 
Möbeln, K unstsachen, M usikinstrum enten und sonstigen 
Gegenständen des häuslichen G ebrauchs such t man 
eine e rhöhte  W irkung zu s ic h e rn , indem  m an den 
Schein erw eckt, als ob es sich um einen gelegent

lichen Verkauf han d le , zu dem eine Privatperson 
durch m ifsliche Familien- oder Verm ögensverhältuisse 
sich gedrängt sehe. Es wird fälschlicherweise die 
Beschädigung der W aare durch Feuer oder W asser 
vorgespiegelt; und selbst der m ehr oder weniger ver
hüllte  Hinweis auf stra fbare  H andlungen, die in der 
T h at n ich t begangen sind (z. B. Schm uggel), wird 
n ich t verschm äht, um der Leichtgläubigkeit des Publi
kum s die Nothw endigkeit einer schleunigen R äum ung 
des Bestandes und billigster Preisstellung anschaulich 
zu begründen. Zu dem gleichen Zweck pflegt der 
un lau tere  W ettbew erb den Verkauf von W aaren als 
Ausverkauf in augenfälliger Form  anzukündigen, 
w ährend in W irklichkeit ein A usverkauf, d. h. eine 
V eräufserung der vorhandenen  V orräthe zum Zweck 
der Beendigung, sei es des Geschäftsbetriebes, sei es 
e iner gewissen W aarengaltung, n icht beabsichtigt ist, 
vielm ehr eine regelm äßige oder gelegentliche Ver
vollständigung des Lagers durch Beschaffung neuer 
W aaren stattfindet. Diese sogenannten perm anenten 
A usverkäufe sind nam entlich in den m ittleren Schichten 
unserer G ew erbetreibenden Gegenstand vielfacher Be
schw erden , die vom Standpunkt des ehrenhaften 
W ettbew erbs aus völlig berechtig t erscheinen. Der
artige M achenschaften fallen unter den T hatbestand 
des E ntw urfs, sofern nur durch die Vorspiegelung 
eines Ausverkaufs der W ahrheit zuwider der Anschein 
erw eckt w erden soll, als ob es sich um die R äum ung 
von V orräthen h a n d le , die n icht wieder ergänzt 
w erden sollen. H insichtlich der nachträglich beschafften 
W aaren , deren Angebot ebenfalls u n ter dem Aus
hängeschild  eines fortgesetzten Ausverkaufs erfolgt, 
w ird die U nw ahrheit je nach der Sachlage in der 
Angabe des Anlasses zum Verkauf oder der Bezugs
quelle liegen.

Da die unlautere Reclam e sich n ich t blofs that- 
sächlicher Angaben im engeren Sinne, d. h. m ünd
licher oder schriftlicher M ittheilungen bedient, um 
den Schein eines günstigen Angebots hervorzurufen, 
sondern  zu diesem Zweck häufig auch bildliche oder 
sym bolische D arstellungen oder andere  V eranstaltungen 
benutzt, welche das kaufende Publikum  über die Güte 
des Angebots in gleichem  Mafse irrezuführen ge
eignet sind, wie unw ahre  Angaben, die sich in W orte 
kleiden, so sind im d ritten  Absatz des § 1 derartige 
V eranstaltungen den Angaben thatsäch licher A rt 
gleichgestellt.

Die Verfolgung unrich tiger Angaben soll _ n icht 
davon abhängig sein, ob die beabsichtigte W irkung 
thatsächlich  eingetreten ist. Die Fassung im Eingänge 
der §§ 1 und 2: „W er es u n tern im m t“, schliefst jede, 
wenn auch erfolglose T hätigkeit ein, die darauf ge
rich te t ist, durch unrichtige Angaben den A nschein 
eines besonders günstigen Angebots hervorzurufen. 
Dagegen müssen die unrichtigen Angaben m it dem 
geschäftlichen Veikehr in Beziehung stehen. M itthei
lungen, welche ohne R ücksicht au f die Förderung 
geschäftlicher Zwecke etw a gelegentlich einer geselligen 
U nterhaltung gem acht werden, bleiben, auch wenn 
sie alle sonstigen Erfordernisse des im  § 1 bezeich- 
neten T hatbestandes an sich tragen sollten, durch 
die W orte „im geschäftlichen V erkehr“ von der A n
wendung des Gesetzes ausgeschlossen.

In civ ilrechtlicher Beziehung soll nach § 1 des 
Entw urfs zunächst ein A nspruch auf U nterlassung der 
unrichtigen A ngaben stattfinden. Um die Verwirk
lichung dieses A nspruchs zu sichern, kann der Be
rechtigte neben oder vor der Erhebung der Klage auch 
eine einstweilige gerichtliche Verfügung nach Mafs- 
gabe der Civilprocefsordnung beantragen. L etzterer 
W eg h a t für die Bekämpfung der un lau teren  Reclam e 
ganz besondere B edeutung. Es wird häufig darau f 
ankom m en, eine gegen das Gesetz verstofsende Form 
der geschäftlichen 'A nkündigung  m öglichst schnell
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und, ehe sie anderen  G ew erbetreibenden Schaden zu
fügen kann, zu beseitigen. Um diesen W eg noch 
gangbarer zu m achen , soll der Erlafs einer, einst
weiligen Verfügung an  die besonderen Voraussetzungen 
der ¡;§ 814 und 819 der C iviiprocefsordnung n icht 
gebunden sein. Selbstverständlich  b leib t es aber zur 
B egründung des A ntrags auf eine einstweilige Ver
fügung u n ter allen U m ständen erforderlich, dafs die 
thalsäch lichen  Voraussetzungen, von denen der E n t
w urf (§ 1 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 3) den An
spruch auf U nterlassung der unrichtigen Angaben ab 
hängig m acht, dargelegt w erden. Auch m üssen diese 
Voraussetzungen gem äfs §§ 815, 800 der Civiiprocefs
o rdnung  glaubhaft gem acht werden, sofern n icht eine 
vom G ericht für h inreichend erach te te  Sicherheit be
ste llt w ird (§ 801). Im  übrigen hat das G ericht nach 
freiem  Erm essen darüber zu befinden, ob und in 
w elcher A rt nach Lage des Falls eine vorläufige An
ordnung  zu treffen ist.

Die B erechtigung zur A nstellung der Klage und 
demzufolge auch zu dem  A ntrage auf Erlafs einer 
einstw eiligen Verfügung ist nach dem E n tw urf an 
den Nachweis eines besonderen rechtlichen Interesses 
n ich t gebunden; vielm ehr soll jed e r M itbew erber 
activ legitim irt sein. Da aber die G eltendm achung 
des A nspruches im m erhin gewisse M ühewaltungen und 
pecuniäre Opfer voraussetzt, die den Einzelnen häufig 
zu em pfindlich belasten w ürden, so sieht der E ntw urf 
für^ G ew erbetreibende, die sich zu V erbänden ver
einigt haben  — die Procefsfähigkeit der V erbände 
vorausgesetzt (§ 50 C iviiprocefsordnung) — die Mög
lichkeit eines corporativen  V orgehens vor. Und zwar 
b rauchen  die V erbände nach  der W ortfassung des 
E ntw urfs n ich t ausschliefslich aus solchen Personen 
zu bestehen , w eiche in dem durch die un lau tere  
R eclam e bedroh ten  Erwerbszweige thätig  sind.

Der A nspruch au f U nterlassung un w ah rer An
gaben ist n icht an die Bedingung geknüpft, dafs der 
U rheber der A ngaben ihre Unrichtigkeit kannte  oder 
kennen  m ufste. Dagegen kann nach allgemeinen 
R echtsgrundsätzen  n u r u n te r  dieser Voraussetzung 
der im Absatz 2 vorgesehene A nspruch au f Schad
loshaltung  m it Erfolg geltend gem acht w erden. Ueber 
die Frage, ob ein Schaden entstanden  ist, und wie 
hoch sich derselbe beläuft, ist im Streitfall vom Ge
rich t nach Mafsgabe des § 260 der Civiiprocefsordnung 
zu entscheiden.

E ine Klage im Sinne des § 1 s teh t nu r dem Mit
bew erber, n ich t ab er dem durch  die trügerischen Vor
spiegelungen geschädigten Käufer zu. Die A nsprüche 
des letzteren zu regeln, liegt n ich t im R ahm en des 
vorliegenden Entw urfs. Mafsgebend h ierfü r bleiben 
bis zur V erabschiedung des B ürgerlichen Gesetzbuchs 
die civilrechtlichen Bestim m ungen der Landesgeselz- 
gebungen.

Der strafrechtliche T hatbestand  des § 2 en tsprich t 
dem Inhalt des § 1 , jedoch m it einzelnen A bände
rungen, w elche darau f berechnet sind, die leichteren  
Fälle der unw ahren  Reclam e straffrei zu la s se n , so 
dafs hier die Gegenw irkung von der Initiative der 
geschädigten M itbew erber abhängt. U nter diesem 
G esichtspunkt sollen unw ahre  Angaben thatsäeh licher 
N atur nu r d a n n , w enn sie in Gestalt von B ekannt
m achungen an die Oeffentlichkeit gelangen oder durch 
R undschreiben, C irculare und dergl. w eiteren Kreisen 
m itgetheilt w erden, zur V erantw ortung gezogen werden. 
Nur in diesen Fällen ist die Verletzung eines allge
m eineren In teresses anzunehm en.

Dafs unw ahre  A ngaben n u r in sow eit, als ih r 
U rheber sich der U nw ahrheit bew ufst war, eine s tra f
rech tliche Sühne nach sich ziehen können, ist in der 
N atur der Sache begründet. W enn auf civilrecht- 
lichem  W ege die V erhinderung un w ah rer Angaben 
völlig unabhäng ig  von dem Nachweis einer bösen

A bsicht erm öglicht wird, so liegt zur strafrech tlichen  
A hndung fahrlässigen V erhaltens auch kein p rak 
tisches Bedürfnifs vor. Angaben über die Menge der 
V orräthe sind h ier ausgeschieden, weil sie, wie oben 
bem erkt, m eist in geringerem  Grade bedenklich sind. 
Aus ähnlichem  Grunde und in A nbetrach t der gröfseren 
B eunruhigung, welche die S trafvorschrift auch für 
den reellen V erkehr zur Folge haben k ö n n te , ist 
w eiter davon abgesehen w orden , V eranstaltungen, 
welche unw ahre Angaben ersetzen so l le n , diesen 
letzteren auch h insichtlich  der stra frech tlichen  V er
folgung gleichzustellen.

Um im R ahm en des nach diesen G esichtspunkten 
e ingeschränkten T h atbestands dem S trafrich ter die 
B erücksichtigung von U m ständen zu erm öglichen, 
welche den Verstofs als einen geringen kennzeichnen, 
soll bei Abm essung der Strafe bis auf die im S tra f
gesetzbuch festgesetzten M indestbeträge von Geldstrafe, 
Haft oder Gefängnifs herabgegangen w erden dürfen . 
Die V oranstellung der Geldstrafe wird den R ichter in 
e rster Linie au f die W ahl dieses Strafm ittels hin- 
weisen; sie ha t w eiter zur Folge, dafs die Geldstrafe 
für den Fall ih re r  Uneinziehbavkeit in den durch  
§ 28 des Strafgesetzbuchs gezogenen Grenzen in Haft 
s ta tt in Gefängnifs um gew andelt w erden kann.

Auf der anderen  S e ite ’ ist bei der B em essung 
des zulässigen H öchstbetrags der Strafe darau f Bedacht 
genom m en, dafs schw erere Verstöfse gegen T reu  und 
Glauben, nam entlich  solche, die öffentliches A ergernifs 
erregen, auch eine nachdrückliche Sühne erheischen.

Zu § 3.

Auf einzelnen Verkehrsgebieten, insbesondere  im 
Handel m it Garn und m it Bier, ha t sich die Gepflogen
heit herausgebildet, durch eine für den Consum enten 
schw er bem erkbare V erkleinerung des im E inzelverkehr 
sonst üblichen M engenverhältnisses den irrefüh renden  
Anschein einer Preiserm äfsigung hervorzurufen und 
h ierdurch  zum Schaden derjenigen Gewerbsgenossen, 
welche zu solchen Mitteln n ich t greifen, Kunden 
heranzuziehen.

Der K leinhandel m it wollenen und baum w ollenen 
Strickgarnen und m it Zepiiyrgarnen vollzieht sich 
allgem ein nach  dem  G ew icht, jedoch in der W eise, 
dafs die abzugebende Menge n ich t in jedem  Falle 
zugewogen, sondern  zum Verkauf in kleinen Ab- 
theilungen (Bunden, S trähnen  u. s. w.), w elche eine 
gewisse Gewichtsmenge darzustelien pflegen , b e re it
gehalten  w ird. Die E inheit für die G ew ichtsbestim 
m ung bildet m eist das P fu n d , welches früher regel- 
mäfsig in 10 U nterabtheilungen zu 50 g eingelheilt 
wurde. Im H inblick au f diese den Kunden bekannte 
Geschäftsgew ohnheit sind zahlreiche Geschäftsleute 
dazu übergegangen, aus dem  Pfund an sta tt 10 Bunde 
deren  12, 13 oder selbst 14 h e rzusle llen , und diese 
B unde u n ter Verschleierung des M indergewichts zu 
Preisen abzugeben, die sche inbar günstiger sind als 
die Preise, welche de r an der a lten  E intheilung fest
haltende reelle Kaufm ann stellt.. In vielen Fällen 
verbindet sich m it dieser Form  des un lau teren  W ett
bew erbs auch eine Schädigung des Publikum s.

E ntsprechend den W ünschen, die in den am 
Kleinhandel m it Garn betheiligten Kreisen lau t g e 
worden sind, wird es sich zur V erhinderung des be- 
zeichneten M ifsbrauchs em pfehlen, den Handel nach 
Gewicht obligatorisch zu m achen, sowie gleichzeitig 
anzuordnen, dafs die einzelnen Bunde und deren  U nter
abtheilungen nur in  bestim m ten M engeneinheiten a b 
gegeben w erden dürfen.

Aehniiche M ifsbräuche haben  beim flaschen weisen 
Verkauf von Bier in der W eise überhand  genom m en, 
dafs die Zahl der für einen bestim m ten Preis e rh ä lt
lichen Flaschen u n ter en tsprechender V erringerung
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ihres Inhalts gesteigert w ird. Die h ierm it verbundene, 
oft unreelle B enachtheiligung der Concurrenz würde 
dureli Vorschriften über den R aum gehalt und die Be
zeichnung der im H andel V erwendung findenden 
Flaschen verh indert w erden können. Auch beim Ver
kauf von Bier in Fässern, sowie beim K leinhandel mit 
einzelnen anderen W aaren (z. B. Ghokolade, Zucker, 
Bindfaden, Seife) haben sich Q uantitätsverschleierungen 
eingenistet, denen durch  Vorschriften über die zu
lässigen M engeneinheiten u. s. w. entgegenzutreten im 
Interesse der Solidität des G eschäftsverkehrs geboten 
sein kann.

Vorschriften der h ier in F rage kom m enden Art 
würden indessen trolz ihres nahen  Zusam m enhangs 
mit den sonstigen, auf die Bekäm pfung des unlauteren 
W ettbewerbs abzielenden A nordnungen in einem Gesetz, 
welches allgemein verbindliche G rundsätze aufstellen 
will, n ich t ihre richtige Stelle finden. Sie w erden für 
den Verkehr m it bestimmter! W aaren, und zw ar für 
jede Gattung derselben u n ter B erücksichtigung ih rer 
besonderen Beschaffenheit und der einschlägigen 
Handelsgewohnheiten, technische Einzelheiten zu regeln 
haben, und den schnell wechselnden Bedürfnissen des 
Verkehrs entsprechend, voraussichtlich n icht selten 
Abänderungen und Ergänzungen erfordern. Diese 
Um stände weisen auf den W eg der V erordnung hin ; 
der Entw urf beschränk t sich dah er darauf, hierfür die 
b isher fehlende gesetzliche Grundlage zu schaffen.

Q uantitätsverschleierungen sind nu r auf A bnehm er
kreise berechnet, die n ich t gewöhnt oder n ich t in der 
Lage sind, die Menge der em pfangenen W aare nach- 
zuprüfen. Es liegt kein Bedürfnifs vor, die H erstellung 
der W aare, den V erkehr zwischen der Herstellungs
stelle und dem G rofshändler oder zwischen diesem 
und dem K leinhändler an  die Innehaltung  bestim m ter 
M engeneinheiten, oder an  die Bezeichnung der Menge 
zu binden. Der Anw-endungsb'ereich der zu erlassen
den^Vorschriften w ird daher auf den Einzelverkehr 
zu begrenzen sein, w orunter auch die Abgabe von 
Bier in einzelnen Fässern an die G astw irthe zu ver
stehen ist.

Durch die a lte rn a tiv e  Fassung der V orschrift des 
Entwurfs soll es selbstverständlich  n ich t ausgeschlossen 
werden, im Bedarfsfälle die beiden in Frage kom m en
den Anordnungen zu verbinden, dergestalt, dafs eine 
bestim m te W aare nu r in bestim m ten M engeneinheilen 
und mit einer Angabe der Menge versehen zum Einzel
verkehr zugelassen wird.

Zuw iderhandlungen sollen nur als U ebertretungen 
mit einer mäfsigen Geldstrafe oder mit Haft geahndet 
werden. Die Befolgung der V orschriften erscheint 
hierdurch genügend sichergestellt.

Zu §§ 4 und 5.

Im W esen der R eclam e, auch soweit sie sich in 
den Grenzen des E rlaubten hält, ist das Bestreben 
begründet, das A nsehen der eigenen Leistungen auf 
Kosten der W erthschätzung frem der Leistungen in den 
Augen des Publikum s zu heben. W ie die lobende 
B eurtheilung der eigenen, so kann auch die abfällige 
Kritik frem der W aare grundsätzlich n icht verboten  
werden.

Vom S tandpunkt der geschäftlichen Moral aus 
findet indessen das E ine wie das Andere seine Schranke 
in der Pflicht, unw ahre Angaben, die das Publikum  
irreführen und den M itbewerber w iderrechtlich 
schädigen w ürden, zu verm eiden.

Soweit unw ahre Angaben in Beziehung auf einen 
Anderen den T hatbestand  de r Beleidigung ausm achen, 
sind sie nach Mafsgabe des XIV. A bschnitts des 
R. Theils des Strafgesetzbuchs bereits strafbar. Ins
besondere m acht sich nach § 187 des Strafgesetz
buchs derjenige einer verleum derischen Beleidigung

schuldig, der wider besseres W issen in Beziehung auf 
einen A nderen eine unw ahre Thatsache behauptet 
oder verbreitet, welche dessen Credit zu gefährden 
geeignet ist. Indessen zeigt die E rfahrung, dafs un 
w ahre A usstreuungen, ohne den Credit eines Gewerbe
treibenden zu schädigen, doch dessen A bsatzverhält
nisse in em pfindlichster W eise beeinträchtigen können. 
B ehauptungen wie:

eine Fabrik sei durch Feuer zerstört, eine Kohlen
grube von eindringenden W asserm assen betroffen, 
die H erstellung oder der Vertrieb eines bestim m ten 
Erzeugnisses habe eine Anklage oder eine Verur- 
theilung wegen Patentverletzung hervorgerufen, 

w erden in m anchen Fällen den Credit des verleum 
deten Geschäfts u n berührt lassen, die bisherigen Ab
nehm er aber bestim m en , ihre Aufträge anderen  Ge
schäften zuzuwenden. Sind solche B ehauptungen 
w ider besseres Wissen aufgestellt oder verbreitet, so 
verdienen sie n icht m inder als Credit gefährdende 
V erleum dungen strafrechtlich  geahndet zu werden. 
Auf dieser Erwägung beruh t die Bestim m ung im § 5 
des Entwurfs. Mit Rücksicht au f den höheren  Grad 
von V erw erflichkeit des h ier bezeichneten im Ver
gleich zu dem im § 2 behandelten T hatbestand ist 
die Strafandrohung insofern verschärft, als die Haft
strafe ausgeschieden und die höchst zulässige Dauer 
der Gefangnifsstrafe auf ein Ja h r erstreckt worden 
ist. Im m erhin  gew ähren die Vorschläge des Entwurfs 
dem richterlichen Erm essen einen weiten Spiehaum  
zur m ilderen B eurtheilung von leichten Fällen; nam ent
lich ist auch h ier die Fassung so gewählt, dafs für 
diejenigen Fälle, in denen die V erhängung einer mäfsigen 
Geldstrafe angezeigt erscheint, deren Um wandlung in 
eine H aftstrafe n ich t grundsätzlich ausgeschlossen w ird. 
(§ 28 des Strafgesetzbuchs).

In der strafrechtlichen Verfolgung unw ahrer, den 
Absatz eines G ewerbetreibenden gefährdenden Aus
streuungen über die Fälle der bewufsten U nw ahrheit 
hinauszugreifeu, ist schon deswegen n icht thunlich, 
weil auch wegen Creditgefährdung nach § 187 des 
Strafgesetzbuchs eine Strafe nu r denjenigen trifft, 
welcher der U nw ahrheit seiner B ehauptungen sich 
bew ufst gewesen ist. Dagegen besteht kein innerer 
Grund, für die civilrechtlichen R echtsbehelfe an dieser 
Schranke festzuhallen. Der Anspruch au f Schadens
ersatz und auf Unterlassung künftiger S törungen, 
welchen der § 4 des Entw urfs dem Verletzten ein
räum en will, ist in seiner praktischen D urchführbarkeit 
nur dann gesichert, wenn die V erantw ortlichkeit ein- 
tritt, gleichviel ob bei der Aufstellung oder V erbreitung 
von Behauptungen das Bewufstsein von deren Un
w ahrheit vorlag oder nicht. Der gleiche Rechtsschutz, 
wie dem Absatz eines Geschäfts, w ird ab er dem Credit 
seines Inhabers n ich t versagt bleiben dürfen. Auch 
in letzterer Beziehung feh lt es bisher an einer sicheren 
Grundlage für civilrechtliche A nsprüche, und diese 
Lücke ha t sich der unlautere W ettbew erb n icht selten 
zu em pfindlicher B enachtheiligung des ehrlichen  Ge
schäftsbetriebs zu nutze zu m achen verstanden.

Nach der Fassung des Entw urfs soll im Civil- 
procefs die Beweislast hinsichtlich der W ah rh e it der 
den Absatz oder den Credit eines Anderen schädigenden 
B ehauptungen demjenigen zufallen, der die B ehaup
tungen aufgeslellt oder verbreitet hat. Es w ürde 
n icht der Billigkeit entsprechen, den Beweis der Un
w ahrheit dem Verletzten aufzuerlegen. Auf der anderen  
Seite mufs jedoch allgem einen R echtsgrundsätzen ge- 
mäfs der Erfolg des A nspruchs an die Voraussetzung 
geknüpft werden, dafs die Absicht Vorgelegen hat, 
Credit oder Absatz zu schädigen. Die Rücksicht auf 
die R echtssicherheit des geschäftlichen und persön
lichen Verkehrs gesta tte t es nicht, jede, zwar w ahr- 
heitsw idrige und nachtheilige, dabei aber harm los ge
m einte Aeufserung m it einer civilrechtlichen V erant
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w ortlichkeit zu belasten. Insbesondere  bedarf die für 
die kaufm ännischen Creditbeziehungen bei reellem  
Betrieb nützliche E inrichtung der A uskunftserlheilung, 
m ag diese E inrichtung von einzelnen Personen als 
besonderes Erwerbsgeschäft, oder von kaufm ännischen 
und gewerblichen Schutzvereinen zur Sicherung ih rer 
M itglieder gegen Verluste betrieben w e rd e n , der 
Schonung. W er eine A uskunft nachsucht, um  h ie r
nach seine G eschäftsbeziehungen zu einem  A nderen 
zu regeln, und wer eine solche A uskunft nach bestem  
W issen ertheilt, befindet sich in W ahrnehm ung be
rech tig ter In teressen und darf auch dann n ich t ha ftb a r 
gem acht w erden, wenn die A uskunft ungünstig  laute t. 
Diesen Gesichtspunkten träg t der V orbehalt im zweiten 
Absatz des § 4 Rechnung.

Zu § 6.

In kaufm ännischen Kreisen wird in neuerer Zeit 
vielfach die Frage erö rte rt, ob die Bestim m ungen im 
d ritten  T itel des ersten  Buchs des H andelsgesetzbuchs 
ü ber die Handelsfirm en den Bedürfnissen des Verkehrs 
noch völlig genügen. Die in dieser R ichtung ge
ä u ß e rten  Zweifel beruhen  im w esentlichen auf der 
A nnahm e, d a ß  die V orschriften, welche die W ah rh e it 
des Inhalts  einer F irm a und ih re  U nterscheidbarkeit 
von älteren  F irm en gew ährleisten sollen, unschw er 
um gangen w erden können. Die P rüfung dieser Be
schw erden und gegebenenfalls die zur Abhülfe ge
eigneten V orschläge w erden der bereits in Angriff ge
nom m enen Revision des Handelsgesetzbuchs anheim 
gestellt bleiben m üssen. Bei der gegenw ärtigen Ge
legenheit kann es sich n u r darum  handeln , in der 
Benutzung von Firm en, welche den geltenden Vor
schriften g em äß  zur E intragung gelangt sind, und 
ebenso in der Benutzung von — nich t im F irm en
register verzeichneten — Nam en gewissen auf dem 
Gebiete der unlau teren  Concurrenz liegenden Mils- 
b räuchen  eutgegenzutreten. Es liegt n ich t im R ahm en 
des vorliegenden Entw urfs, einen G ew erbetreibenden, 
dessen Namen m it der F irm a eines an einem  anderen 
O rte dom icilirenden C oncurrenten übereinstim m t, an 
der F ührung  seines Nam ens als Firm a sch lech th in  zu 
verh indern . W ohl ab er soll es ihm  im  In teresse der 
geschäftlichen Moral verboten w erden, die Synonym ität, 
mag diese eine zufällige oder eine absichtlich herbei
geführte sein, in einer W eise auszubeulen, welche 
darau f berechnet und geeignet ist, Verwechslungen 
hervorzurufen. Er wird also beispielsweise au f der 
W aare, in Em pfehlungskarten, in Correspondenzen 
seinen Nam en n ich t in einer W eise anhringen dürfen, 
w elche au f die Irreführung  des Publikum s zum N ach
theil eines in der Geschäftswelt bereits bekannten  
T rägers gleichen Nam ens abzielt. Die h ierin  liegende 
B eschränkung im  G ebrauch des eigenen Namens^ ist 
durch  bedauerliche Vorkom m nisse der neueren  Zeit 
gerech tfertig t; sie e n th ä lt übrigens insofern nichts 
Ungewöhnliches, als schon im A rtikel 20 des H andels
gesetzbuchs die Zulässigkeit einer solchen B eschränkung 
im Princip  an erk an n t ist.

Ein gleichartiger Schutz, wie für N am en und F irm en, 
ist für sonstige eigenthüm liche und zur U nterscheidung 
bestim m te G eschälßbezeichnungen  in A ussicht ge
nom m en.

Die zunehm ende B edeutung sogenannter P h an tasie 
nam en für den V erkehr h a t bereits im W aaren- 
bezeichnungsgesetz durch die bedingungsw eise Zu
lassung von Zeichen, welche aussch ließ lich  in W orten 
bestehen, A nerkennung gefunden. Auch auf dem 
Gebiet der Bezeichnung von E rw erbsgeschäiten bürgert 
sich nach dem Vorgang des Auslands bei uns m ehr 
und m eh r die G ew ohnheit ein, die Aufm erksam keit 
des Publikum s durch  frei erfundene Schlagw orte an 
zuregen. In allen g rö ß e ren  S tädten  finden sich

R eclam enam en, wie „Goldene N eun“, „Zum Kleider- 
Engel“ und  dergl. Es is t aber als ein V ersto ß  gegen 
die) geschäftliche E hrlichkeit anzusehen, wenn ein 
so lcher Name, nachdem  er sich ein gewisses A nsehen 
im Publikum  erw orben hat, sei es in unverän d erte r 
Gestalt, sei es m it geringen im V erkehr schw er er
kennbaren  Abw eichungen, von anderen  G ew erbetreiben
den zu dem  Zweck verw erthet w ird, um V erwechslungen 
hervorzurufen. H ierher gehören auch Fälle, wie sie 
in der öffentlichen Discussion des letzten Jah res w ieder
holt zur Sprache gebracht w orden sind, d a ß  die frei 
gew ählten  Bezeichnungen, welche von Hotels, Gast
w ir ts c h a f te n ,  V erkehrsanstallen u. s. w. neben Namen 
oder F irm a geführt w erden, von der un lau teren  Con
currenz zum Schaden der In h ab er ausgebeutel w erden. 
Der dagegen von dem  Entw urf beabsichtigte Schutz 
is t selbstverständlich in allen Fällen, die der A usdruck 
„die besondere Bezeichnung eines E rw erbsgeschäfß“ 
u m faß t, dadurch  bedingt, d a ß  die Bezeichnung einen 
e ig e n tü m lic h e n  und un terscheidenden  C harakter hat. 
Allgemein übliche Bezeichnungen, w ie z. B. „K leider
b aza r“, „Zur guten Quelle“ können n icht zu Gunsten 
eines Einzelnen, se lbst wenn derselbe an  einem  b e
stim m ten Orte sich zuerst dieser Bezeichnung bedient 
haben  sollte, m onopolisirt werden. In dieser Be
ziehung die Grenze des Zulässigen festzustellen, m u ß  
derE ntscheidung  des einzelnen Falls überlassen b leiben.

Der Schutz des § 6 besch ränk t sich auf einen 
im civilprocessualen V erfahren geltend zu tnachenden 
A nspruch auf Schadensersatz und  auf U nterlassung 
fernerer Eingriffe. E ine S trafandrohung  ist h ier schon 
deswegen entbehrlich , weil n u r die Verletzung b e 
rech tig ter Interessen von einzelnen bestim m ten Mit
bew erbern  in Frage kom m t.

Zu § 7 und 8.

V orschriften gegen den V erra th  von B etriebs- 
oder G eschäftsgeheim nissen bestehen in den m eisten 
ausw ärtigen S taaten  und w aren bis zum Jah re  1870 
auch in m ehreren  der jetz t zum Deutschen Reich 
verbundenen Staaten in Geltung. Das R e ic h s-S tra f
gesetzbuch h a t sie n ich t übernom m en, jedoch in einer 
Sonderbestim m ung (§ 300) gewisse Berufsklassen, die 
k raft ihres Amtes, S tandes oder Gewerbes eine Ver
trauensste llung  gegenüber dem Publikum  einnehm en, 
zur W ahrung de r ihnen anverlrau ten  P rivatgeheim 
nisse u n ter S trafandrohung  verpflichtet. Das Unfall
versicherungsgesetz vom 6. Ju li 1884 (§§ 107 u. 108) 
h a t diese Verpflichtung und zw ar in verschärfter 
Form  auf die M itglieder der G enossenschaftsvorstände 
und deren B eauftragte rücksichtlich  der ihnen kraft 
ihres Am tes oder Auftrags zur K enntnifs gelangten 
B etriebsgeheim nisse ausgedehnt.

Der E r la ß  a l l g e m e i n e r  reichsgesetzlicher Vor
schriften  ist bereits Mitte der 80er Jah re  Gegenstand 
der Erwägung gew esen, indessen m it R ücksicht auf 
die von m ehreren  Seiten dagegen erhobenen Bedenken 
einstw eilen zurückgestellt worden. Es w urde nam en t
lich geltend g em ach t, d a ß  die Gesetze über das P a 
tent-, Muster- und M arkenwesen einen ausreichenden 
Schutz darböten , d a ß  es m it dem Princip  dieser Ge
setze unverträglich , auch aus prak tischen  G ründen 
n icht em pfeblensw erth sei, den industriellen  und  kauf
m ännischen Geheim nissen einen besonderen R ech ts
schutz zuzubilligen, d a ß  B estim m ungen dieser A rt 
A rbeiter und Angestellte benach th e ilig en , die Ver- 
w 'erthung von gew erblichen Verbesserungen hem m en 
und bei der A nw endung auf den einzelnen Fall 
Schw ierigkeiten h ervorru ten  w ürden.

Diese Bedenken können als durchgreifend n icht 
a n erk an n t werden. Unzutreffend erschein t insbesondere 
der Hinweis au f die den gew erblichen R echßschu tz  
regelnden Gesetze. Dieselben geben dem  K a u f m a n n



15. Jan u ar 1895. E n tw u r f  eines Gesetzes z u r  B ekäm pfung  u. s. w. Stahl und Eisen. 93

kein Mittel an die Hand, die Liste seiner Bezugs
quellen oder se iner A b nehm er, Zusam m enstellungen 
über Selbstkostenpreise, Bilanzen und sonstige Daten, 
an deren G eheim haltung sich ein m ehr oder m inder 
erhebliches geschäftliches In teresse knüpft, gegen 
m ifsbräuchliche V envertbung zu sichern. Sie ver
sagen auch fü r viele V erhältn isse des industriellen 
Betriebs. Der W erth  eines Erzeugnisses bestim m t 
sich sehr häufig durch  gewisse, ih re r  N atur nach 
wedei' zum Erfindungs- noch zum G ebrauchsm uster- 
Schutz berechtig te B esonderheiten des Herstellungs
verfahrens, beispielsweise durch  die A rt der Mischung 
verschiedener Ingredienzien, durch die W ahl gewisser 
Tem peraturgrade , und durch die Z eitdauer ih re r  E in
wirkung. Je gröfseren Aufwand an Mühe und Kosten 
die Auffindung solcher E igenthüm lichkeiten bedingt, 
um so h ö h e r pflegt ih r W erth , uni so em pfindlicher 
der Verlust zu sein, den die unbefugte M ittheilung an 
Concurrenten verursacht. Dabei treffen die Gründe, 
welche bei Erfindungen u. s. w. für Offenlegung 
sprechen, h ier n ich t oder w enigstens n ich t im m er zu; 
denn B esonderheiten jen er Art w erden bei aller Be
deutung, die sie für einzelne Betriebe haben  können, 
doch m eist n icht geeignet s e in , auf die Entwicklung 
des Gewerbefleifses im allgem einen fördernd ein
zuwirken.

Die Angestellten endlich haben  in ihren berech
tigten In teressen eine Schädigung n ich t zu besorgen. 
Sie können und sollen durch  Bestim m ungen, welche 
gewisse als Geheim nifs zu betrachtende Besonderheiten 
und E igenthüm lichkeiten eines geschäftlichen oder 
Industriellen Betriebs an die Schw eigepflicht_ binden, 
im übrigen n icht geh indert w e rd en , die in einer 
Dienststellung gesam m elten Erfahrungen und K ennt
nisse zu ih rem  späteren  Fortkom m en nutzbringend 
zu verwenden.

Die N othw endigkeit so lcher Bestim m ungen ist 
namentlich im B ereich einzelner Industriezweige w äh
rend des letzten Jah rzehn ts im m er schärfer hervor
getreten. In der öffentlichen E rörterung  der gegen 
den unlauteren  W ettbew erb zu rich tenden  Mafs- 
nahm en nehm en die Fälle gröblichen Verlrauens- 
bruchs in Bezug auf Betriebsgeheim nisse einen breiten 
Raum ein, und wenn es nach einer M ittheilung von 
beachtensw erther Seite so weit gekommen is t ,  dafs 
der Verrath und die unbefugte A usbeutung frem der 
Betriebs- und Geschäftsgeheim nisse an einzelnen 
Stellen geradezu die Form  einer geschäftlichen Orga
nisation angenom m en h a t ,  so wird- der Gesetzgeber, 
welcher das redliche Gewerbe gegen die Uebervor- 
thellung durch  un lau teres G ebahren sow eit als mög
lich sichern will, an solchen Erscheinungen n icht 
unthätig vorübergehen dürfen.

In diesem Sinne haben  auch die zur B erathung 
des Gegenstandes zusam m enberufenen Sachverstän
digen sich geäufsert. Die Versam m lung ha t das Be- 
dürfnifs eines gesetzlichen Schutzes gegen den Ver
rath von B etriebsgeheim nissen einstim m ig anerkannt, 
während in A nsehung der Geschäftsgeheim nisse eine 
M inderheit an den oben bezeichneten^ Bedenken 
glaubte festhalten zu sollen. W enn dabei jedoch u. A. 
die B ehauptung aufgestellt w orden ist, dafs der Grofs- 
kaufm ann Geschäftsgeheim nisse ü b erh au p t n ich t habe, 
und dafs der kleinere Kaufm ann das, was er als ge
heim b e trach te , schützen könne, indem  er es der 
Einsicht se iner A ngestellten entziehe, so entspricht 
dies n icht den sonst gem achten W ahrnehm ungen. 
Letztere weisen da rau f hin, dafs im Kaufm annsstand 
in n icht geringerem  Mafs als in industriellen Kreisen 
das Bedürfnlfs em pfunden w ird , durch gesetzliche 
Vorschriften gegen den jetzt häufig vorkom m enden 
Verrath geschäftlicher In terna , nam entlich  der K unden
listen, gesichert zu w erden. Nun is t allerdings gerade 
in Ansehung der K undenlisten die Möglichkeit eines

II.is

wirksam en Schutzes bezweifelt w orden; m an hat 
geltend gem acht, dafs beispielsweise dem in eine neue 
Stellung übertre tenden  Geschäftsreisenden die Ver- 
w erlliung der in dem früheren D ienstveihältnirs a n 
geknüpften Beziehungen zu Kunden n ich t verschränkt 
werden dürfe. Dies wird jedoch auch n icht beabsich
tigt. Der E ntw urf spricht von Geschäftsgeheimnissen, 
die einem  A ngestellten u. s. w. vermöge des Dienst
verhältnisses an v ertrau t oder sonst zugänglich gemaehl 
worden sind.. Als ein Geschäftsgeheimnifs solcher 
A rt kann die Kenntnifs der Kunden, die ein Geschäfts
re isender durch seine eigene T hätigkeit iü r das Ge
schäft seines Principals gew innt, n ich t angesehen 
w erden. Mil diesen Kunden nach Errichtung eines 
eigenen Geschäfts in Verbindung zu treten , bleibt 
ihm  nach der Fassung des Entw urfs unbenom m en. 
Anders liegt der Fall desjenigen, welcher sich die 
Liste der anderw eitigen K undschaft seines Principals 
verschafft, um sie an  C oncurrenten m itzutheilen oder 
in einer neuen Dienststellung selbst zu verw erthen. 
H ier liegt ein schw erer V ertrauensbruch vor, der eine 
Sühne erfordert, nach dem  gellenden R echt aber nur 
beim V orhandensein gewisser, an  sich unbedeutender 
N ebenum slände verfolgt werden kan n , beispielsweise 
dann, w enn m it der Liste das M aterial, au f dem sie 
verzeichnet steh t, dem  Principal entw endet w orden ist,

Eine Aussonderung der Geschäftsgeheim nisse 
w ürde ab er, wie sie innerlich n icht berechtig t wäre, 
auch praktisch undurch führbar sein, weil für m anche 
Verkehrszweige die Grenzlinie zwischen der au f die 
H erstellung und der auf den Vertrieb von W aaren 
gerichteten T hätigkeit n icht m it S icherheit festgestellt 
werden kann.

Der E ntw urf will daher Geschäfts- und B etriebs
geheim nisse in gleicher W eise schützen. Eine Defini
tion des Begriffes „Geheimnifs“ ist vermieden. Der
selbe ist dem Sprachgebrauche des täglichen Lebens, 
wie auch der Strafrechtspflege ohnehin  geläufig, und 
es erscheint n icht ra thsam , h ier durch eine Fest
legung der Begriffsmerkmale der richterlichen W ur- 
d igun" der besonderen V erhältnisse des Einzelfalles 
Schranken zu ziehen. Dafs eine V erantw ortlichkeit 
nur dann eintreten k a n n , wenn dem M ittheilenden 
diejenigen thatsächlichen Um stände bekannt waren, 
in denen die Merkmale „eines Geheimnisses* gefunden 
werden, folgt aus allgem einen strafrechtlichen G rund
sätzen (vergl. § 59 des Strafgesetzbuchs). Die W ahrung 
von Geheimnissen soll nur solchen Personen obliegen, 
welche m it der Eingehung des D ienstverhältnisses 
eine persönliche Treupflicht stillschweigend ü ber
nom men haben  — ein G esichtspunkt, der auch den 
Vorschriften des § 266 des Strafgesetzbuchs über die 
Untreue von V orm ündern, Bevollm ächtigten u. s. w., 
sowie den oben bereits erw ähnten  V orschriften des 
S 300 des Strafgesetzbuchs zu G runde liegt. F ü r sonstige 
vertragsm äfsige Beziehungen trifft dieser Gesichtspunkt 
n icht zu ; es wird h ier dem  Geschäfts- oder B etriebs
inhaber überlassen bleiben m üssen, durch sorgfältige 
Auswahl derjenigen Personen, m it denen er ein Ver- 
tragsverhältnifs e ingeh t, sich vor Indiscretionen zu 
schützen. Auch der Fall des E indringens frem der 
Personen in die Geschäfts- oder B etriebsräum e zum 
Zweck der Spionage ist unberücksichtigt geblieben, 
weil er gesetzlich schw er zu form uliren ist, in dieser 
Beziehung auch das Bedürfnifs eines besonderen ge
setzlichen Schutzes sich b isher n ich t m it Dringlichkeit 
geltend gem acht hat.

Die Verpflichtung zur Verschw iegenheit beschränkt 
sich n icht auf die in den Grenzen der Dienstgeschäfte 
eines A ngestellten liegenden Angelegenheiten. Es ist 
vielm ehr in dem persönlichen C harakter des Dienst
verhältnisses ebenso wie in dem  praktischen Be- 
dürfnifs begründet, auch solche Geschäftsgeheim nisse 
vor V errath zu schützen, von denen ein Angestellter

6
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aufserbalb  des Bereichs seiner O bliegenheiten etwa 
durch zufällige Um stände K enntnifs erlangt hat.

Aus denselben Erw ägungen ist die E rstreckung 
der T reupflicht über die D auer des D ienstverhältnisses 
h inaus unerläfslich. Dürfte der A ngestellte sogleich 
nach seinem  A ustritt G eheim nisse, von denen er 
K enntnifs erhalten , beliebig offenbaren oder zu seinem  
Nutzen verw erthen, so w ürde der angestrebte  Schutz 
versagen und s ta tt dessen ein Anreiz zum baldigen 
V erlassen der D ienststellungen geschaffen werden. 
G onventionalstrafen , m it denen m an abhelfen  zu 
können g laub t, sind schon wegen der m eist vorhan- j 

denen M ittellosigkeit. der in B etracht kom m enden 
Personen  nach Lösung des D ienstverhältnisses erfah- 
ruDgsmäfsig in noch geringerem  Grade wirksam , als 
w ährend  der Dauer desselben. Und was den E in
wand b e tr iff t, dafs Lehrlinge oder andere  Personen, 
welche zur Sam m lung von K enntnissen und Fertig 
keiten in ein Geschäft eingetreten sind, an deren 
V erw erthung zu eigenem Nutzen n iclit gehindert 
werden dürfen , so ist es m it diesem  Grundsatz, wie 
schon oben dargelegt, wohl vereinbar, diejenigen Be
sonderheiten  und E igen thüm licbkeiten , die als Ge
heim nisse eines bestim m ten B etriebes b e trach te t w erden 
m üssen, der Schweigepflicht des Geschäftspersonals 
auch nach  seinem  A usscheiden aus dem  Dienst des 
B etriebes zu unterw erfen.

Diese Pflicht wird jedoch zeitlich zu begrenzen 
sein. B etriebs- und Geschäftsgeheim nisse pflegen 
diesen C harakter und  dam it ihren  V erm ögensw erth 
nach einer R eihe von Jah ren  zu verlieren . Auch 
sonst nim m t au f dem  Gebiete des gew erblichen und 
geistigen E igenthum s mit dem A blauf einer länger 
oder kürzer bem essenen F rist der R echtsschutz sein 
Ende. H iernach will der E ntw urf die Pflicht zur 
W ahrung von Geheim nissen auf einen Z eitraum  von 
zwei Ja h re n , von der Beendigung des D ienstverhält
nisses an  gerechnet, beschränkt wissen.

Eine w eitere B eschränkung ergiebt sich aus der 
gesetzgeberischen Absicht, dem unlau teren  W ettbew erb  I 
en tg eg en zu tre ten ; es liegt daher kein Aulafs vor, j  
Indiseretionen zu v e rh in d e rn , die n ich t au f diesem 
Gebiete liegen.

Mit diesen V orbehalten m ufs aber, um dem  Ver
b o te  volle W irksam keit zu sichern, der M ittheilung 
eines Geheim nisses an einen C oncurrenten jede andere  i 

Form  der un lau teren  geschäftlichen A usbeutung eines 
frem den Geheim nisses, nam entlich  auch  dessen Ver
w erthung  zu eigenem  Nutzen, gleichgestellt werden.

Die für Zuw iderhandlungen gegen das Verbot 
vorgesehene öffentliche Strafe en tsp rich t derjenigen 
des § 5 m it der Mafsgabe, dafs der zulässige H öchst
betrag de r Geldstrafe au f 3000 J (  (sta tt au f 1500 J i)  
festgesetzt w erden soll. Daneben wird dem Verletzten 
ein civilrechtlicher A nspruch au f Ersatz des ihm zu
gefügten Schadens einzuräum en sein.

Der § 8 des Entw urfs ste llt den erfolglosen Ver
such der A nstiftung u n ter Strafe, um  der für das 
redliehe Gewerbe besonders gefährlichen Verleitung 
zum V ertrauensbruch einen Riegel vorzuschieben. In 
den Fällen, in denen die A nstiftung thatsächlich  zum 
V errath führt, trifft nach allgem einem  R echtsgrundsatz 
(§ 48 des Strafgesetzbuchs) den A nstifter die gleiche 
Strafe, wie den T häter.

Zu § 9.
Die in den §§ 5, 7 und 8 bezeichneten Vergehen 

verletzen nu r die Interessen einzelner P iivalpersouen . 
Von deren Entschliefsung kann daher die S trafver
folgung abhängig  gem acht werden. W ird ein solcher 
A ntrag n ich t gestellt oder wird derselbe zurückgezogen, 
so deu te t dies darau f h in ,  dafs entw eder der ange- 
richtete Schaden n icht erheblich is t ,  oder dafs eine 
V erständigung zwischen den Betheiligten stattgefunden 
hat. In beiden Fällen liegt zur Einleitung oder zur 
F ortfüh rung  eines S trafverfahrens ein G rund n ich t 
vor. Dagegen w erden A usschreitungen im Reclnme- 
wesen (§ 2) der bestim m ten Beziehung zu dem  In 
teressenkreise einer Einzelperson in der Regel en t
b eh ren ; sie kennzeichnen sich v ielm ehr im  allgem einen 
als ein Verstofs gegen die R echtsordnung und sind 
daher von Am tswegen zu verfolgen. Gleiches gilt 
von der U ebertretung der nach § 3 vom B undesrath  
erlassenen A nordnungen.

Die Veröffentlichung der S traferkenntnisse wird 
in den Fällen des § 2 wesentlich dazu beitragen, 
das durch trügerische V orspiegelungen irregeführte  
Publikum  aufzuklären und es zu b es tim m en , sein 
V ertrauen dem soliden G eschäftsbetriebe zuzuwenden, 
ln  den Fällen des § 5 bildet die Veröffentlichung eine 
G enugthuung, au f welche der durch unw ahre Aus
streuungen  in seinem  Absatz Geschädigte berechtigten 
A nspruch hat.

Die B estim m ungen ü b er die V erhängung einer 
Bufse im  S trafverfahren  sind den Vorschriften anderer, 
den Schutz gew erblicher In teressen bezweckenden 
Gesetze nachgebildet.

Zu § 10.
Nach dem Beispiele an d ere r Gesetze wird die 

I nöthige E inheitlichkeit in der A nw endung auch des 
vorliegenden Gesetzes dadurch  sicherzustellen sein, 
dafs fü r bürgerliche R echtsstreitigkeiten  die E n t
scheidung letzter Instanz u n ter allen U m ständen dem 
R eichsgericht Vorbehalten bleibt.

Zu § 11.
Es besteh t kein Anlafs, die Rechtshehelfe, durch 

w elche der E ntw urf dem reellen G eschäftsbetriebe 
den Kam pf m it dem  un lauteren  W ettbew erb erleich
tern will, ohne w eiteres und unabhängig  von dem 
Nachweise der Gegenseitigkeit auch dem A usländer 
zuzugestehen. Je  häufiger der Deutsche in seinen 

; geschäftlichen Beziehungen zu dem A uslande Ueber- 
I vortheilungen sich preisgegeben sieh t, um so w ich

tiger ist es für uns, dafs den R eichsangehörigen auch  
durch  die ausländische Gesetzgebung ein Schutz gegen 
unredliche M achenschaften g ew ährt w ird. Nur in 
dem Mafse, wie dies geschieht, werden wir die im 
A uslande ansässigen G ew erbetreibenden u n ter den 
Schutz des vorliegenden Gesetzes stellen können. Der 
A usdruck „H auptniederlassung* ist den m it O ester
re ich -U n g arn  und m it anderen  S taaten  getroffenen 
U ebereinkom m en über den gegenseitigen Paten tschutz
u. s. w. en tlehn t. E r soll verhü ten , dafs eine in 
m ehreren  frem den S taaten  geschäftlich ansässige 
Person schon dann A nsprüche aus dem  Gesetz geltend 
m achen kann, wenn sie in einem  Staate, m it welchem  
die Gegenseitigkeit verbürgt ist, n u r eine Filiale be- 

; sitzt, w ährend die H auptniederlassung einem Staate 
I angehört, zu dem  eine B eziehungfnicht besteht.
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Bericht über in- und

Patentanmeldungen,
w elche von  dem  a n geg eb en e n  T a g e  an w ä h r e n d  z w e i e r  
M o n a t e  z u r  E in sichtn a h m e fUr ie d e rm a n n  im  K a ise rlic h e n  

P ate nta m t in B e rlin  a u sliege n .

27. Decem ber 1894, Kl. 31, M 10 847. D rehbarer 
Einlauf für Form kästen. H erm ann R ichard Müller 
und Franz O tto Müller, Löblau  bei Dresden.

81. Decem ber 1894. Kl. 1, B 16148. Scheide
schleuder, insbesondere für körniges oder schlam m iges 
Gut. Franz Voguell Bieber i. F. F. D. Bieber Söhne, 
Hamburg.

Kl. 80, G 9239. Form  zur H erstellung von Briketts. 
Ludwig Göderitz, G rube Auguste bei Bittgrfeld.

Kl. 80, M 11130. B rikettirungsverfahren unter 
Benutzung de r Centril’ugalkraft. D. Miller, Cassel.

3. Jan u ar 1895. Kl. 49 , M 10936. Verfahren 
zum H ärten u nm itte lbar bei der A nlafstem peratur. 
Karl J. Mayer, Barm en.

7. Jan u ar 1895. Kl. 40 , B 16 485. Verfahren 
zum V erhütten  geschw efelter Zinkerze. R obert Biewend, 
Klausthal.

Kl. 49, K 12238. V erfahren und W alzwerk zur 
Herstellung von endlosem  W alzgut. Otto Klatte, 
Neuwied a. Rh.

Gebrauchsmuster-Eintragungen.
81. December 1894. Kl. 1, Nr. 33 741. Compound- 

K oblenseparations - Maschinen m it B ergeaustragungen 
neben den M ilteiproductaustragungen über den Sitz
sieben. Hugo Müller, Königsgrube bei Schwientoch- 
lowilz.

Kl. 5, Nr. 33 518. E rd b o h rer (Probenehm er) m it 
verschiebbarem  und um legbarem  Handgriff. Georg
H. Gerson, Berlin.

Kl. 7, Nr. 33559. Preis- und Z iehm aschine für 
hohlen, fugenlosen D raht m it festem Gesenk- und 
beweglichen, durch  Schraubenspindeln  angetriehenen 
und geführten Druckbacken. Lenz & Feiler, Pforzheim.

Kl. 49 , Nr. 33 542. S tahlspaten  m it Dülle aus 
einem Stück. J. H. Herrn. O hde, K irchw ärder bei 
Hamburg.

Kl. 49, Nr. 33706. G lühtopf m it e inschraubbarem  
Deckel, dessen vorstehender R and in eine Rille mit 
Dichtungsmalerial greift. B raun & Hellm ann, Elberfeld.

7. Jan u ar 1895. Kl. 5, Nr. 33958. Zange zum Fertig 
machen von Zündschnüren m it kastenförm igem  Maul, 
seitlicher Schneide und Kneifvorrichtung zwischen 
den Schenkeln. Kayser & Schorr, Recklinghausen.

Kl. 10, Nr. 33904. Kleinstückiges B rikett, durch 
Theilung aneinandergere ih te r Segm ente hergestellt. 
Consolidirte Sollinger B raunkohlenw erke, Volprie
hausen.

Kl. 20, Nr. 33895. Gegossene oder aus E isen
blech gezogene Kappe für E isenbahn - M arkirpfähle. 
Gerhards & W ieling, Vogelsang i. W.

Deutsche Reichspatente.

Kl. 40, N r. 78236, vom 10. Mal 1894. D r. G e o rg  
'o r t m a n n  in  W ie n . Trennung  von E ickel und  
Kobalt durch E lcktrolgse.

Bei der E lektrolyse der neu tra len  m it schwefel
saurem Alkali oder Erdalkali versetzten Sulfatlösung 
der Salze m it oder ohne Zusatz von C hloriden wird

ausländische Patente.

die S trom richtung von Zeit zu Zeit um gekehrt, wo
durch das an der K athode abgeschiedene Kobalt
hydroxydul zu Kobalthydroxyd oxydirt wird, während 
das gleichfalls abgeschiedene Nickelhydroxydul wieder 
in Lösung geht.

K l. 49, N r. 77944, vom 11. Juli 1893. S c h w e lm e r  
E i s e n w e r k  M ü l le r  & Co. in  S c h w e lm . Ver
fahren  zum  Schmiedepressen zwischen drei und mehr 
Stempeln.

Die Schm iedebacken a sind in einem Gestell b 
d e rart gelagert, dafs, wenn der Kranz c verm ittelst 
eines Hebels hin und h e r gedreh t w ird, infolge Ein
wirkung der Druckstempel d auf die Backen o, deren 
Maulweite nach allen bezw. 4 R ichtungen gleich
m äßig  sich verengt.

K l. 40, N r. 77882, vom 12. December 1893. 
C h a r le s  V a t t i e r  in  P a r i s .  Röstofen.

Der Röstofen hat einen Siebboden a, einen Gas
abzug b und die Querwand c. Um diese T heile  werden

die leicht auseinandernehm baren Seitenw ände d  auf
gestellt und diese werden von dem Dach e m it K lappen f  
überdeckt. Die Heizgase werden durch den Kanal g 
un ter den Siebboden a geleitet, durchdringen diesen 
und das Erz und entw eichen durch  das R o h r b. Nach 
vollendeter Röstung werden die Seitenw ände d fo rt
genomm en und das R östgut von dem Siebboden a 
entfernt. ________
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N r. 31, N r. 78 ISO, vom 26. April 1894. C. M onz 
in  G le iw itz .  D rehbank zu m  Abdrehen von K ernen  
fü r  M uffenrohre.

® S B W

Verm ittelst je einer an  den Enden der D rehbank 
gelagerten Schraube a, die von einer Kurbel aus ge
d reh t w erden, w erden die Schablonenbretter b gegen 
den'.Kern c hinbew egt, wobei die Stellung der B re tte r b 
an einem  auf dem  Gestell angebrachten  Mafsstab genau 
bestim m t w erden kann.

K l. 49, N r. 77 953, vom 5. Decem ber 1893. J e a n  
B ê c h é  in  H ü c k e s w a g e n .  L uftfederham m er.

Von der Kurbel a aus 
yi • w*r<̂  durch den B alancier
U 1 . | J ';f. b der Kolben c au f und

^u » s»y  a b bewegt, au f welchem
H ' H K  der als B är dienende Cy-
u ’ | u  linder d  gleitet. Derselbe
a ■ J j y  besitzt zwei Luftöffnungen
;i /  « ,,1JU i  o und  eine R inne r,

>'i*5N ' /  * w ährend der Kolben c ein
(  & § S \/ nach oben sich öffnendes
l> - - (  Kugelventil s en thält. In-

| C 7  folgedessen ist ein elasti-
'  - \  A.— sches A nheben des Bärs d

-------------- sow ohl bei langsam em  als
auch bei schnellem  Gang 
gesichert.

Das W erkstück geh t in einem einzigen^ Stich 
durch  m ehrere  in  einer K reislinie liegende Kaliber, 
die je  durch  zwei W alzen gebildet w erden. Die inneren  
d. h . Arbeitswalzen haben in der B ew egungsrichtung 
des W erkstückes steigende D urchm esser, um  der 
S treckung des W erkstückes R echnung zu tragen .

K l. 7, N r. 77986 , vom  18. Juni 1893. H e i n r i c h  
A d o lp h  a n d  W i l h e lm  D r e s l e r  in  C r e u z t h a l  
(W estf.). Verfahren zu m  B lankglühen von D raht.

Der D raht geh t vom H aspel a zum Haspel b durch 
zwei F lüssigkeitsschichten c d und wird hierbei in d

K l. 49, N r. 77 900, vom 6. F ebruar 1894. E. J o r i s  
in  T r a i p o n t  (Belgien). Verfahren z u r  H erstellung  
dam ascirter L ä u fe  und  Bohre.

ü m  einen vollen K ernstab werden sectorförm ige 
Schienen aus D am aststahl gelegt und das Ganze zu- 
sam m engeschw eifst. Nach A nschw eifsung der Ver- 
schlufstheile an den so erhaltenen  S tab wird die 
Seele des Laufes ausgehohrt.

geglüht und  in c abgekühll. Zu ersterem  Zweck kann' 
der D rah t b e i t  m it dem negativen Pol einer E lektricitäts. 
quelle verbunden w erden, w ohingegen der positive Pol

K l. 49 , N r. 77931 , vom 25. F eb ru ar 1894. P a u l  
H e s s e  in  I s e r l o h n .  W a lzw erk  zu r  A n fertigung  
von Blechen, B a n d -, Faioneisen und dergl.

m it der Flüssigkeit d  in V erbindung steh t. Infolge
dessen tr itt  eine E rw ärm ung des Drahtes nach  den 
Angaben der Paten tschrift Nr. 72802 ein.
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S t a t i s t i s c h e s .  
Deutschlands Ein- und Ausfuhr.

..... ■■■ ...........
E infuhr A usfuhr

1. Januar bis 30. November 1. Januar bis 30. November
1S93

t
1S94

t
1893

t
1894

t

E rze:
E ise n e rz e ..................................................................... 1 472 629 1 969 228 2 158 849 2 349 480
Thomasschlacken........................................................ 73 394 83 459 73 280 82 753

Roheisen:
Brucheisen und A b fä lle ............................................ 7 555 6 641 56 779 70 061
R o h e is e n ..................................................................... 209 380 190 765 96 447 142 386
Luppeneisen, Rohschienen, B löcke ........................ 398 682 51 321 37 270

F ab riea te :
Eck- und W inkeleisen................................................ 139 242 100683 122 838
Eisenbahnlaschen, Schwellen etc............................... 670 876 34137 37 514
Eisenbahnschienen..................................................... 5 977 3 539 79 879 107 498
Radkranz- und Pflugschaareneisen........................
Schmiedhares Eisen in Stäben ................................

6 6 230 136
15 445 18 294 216 051 277 438

Platten und Bleche aus schmiedbarem Eisen, rohe . 2 740 4 062 62 380 82 086
Desgl. polirte, gefirnifste etc....................................... 47 55 2 514 3 007
Weifsblech, auch lack irt............................................ 1 049 1936 483 295
Eisendraht, auch faijonnirt, nicht verkupfert . . . 4 242 3 841 95 643 113 475
Desgl. verkupfert, verzinnt etc................................... 311 286 78 744 80 981

Ganz grobe Eisem vaaren:
100Geschosse aus Eisengufs............................................ 0 — 15

Andere Eisengufswaaren............................................ 8 406 3 975 15 486 14 610
Ambosse, B o lz e n ........................................................ 205 267 2 414 2 831
Anker, ganz grobe K e tte n ................ ........................ 1 251 1 325 341 607
Brücken und Brückenbestandtheile........................ 150 133 4 652 4 766
D rah tse ile ................................................................. • 148 171 1 459 1 471
Eisen, zu groben Maschinentheilen etc. vorgesehmied. 111 92 1085 1 714
Federn, Achsen etc. zu Eisenbahnwagen................ 876 493 27 814 21 836
Kanonenrohre ............................................................. 2 289 1 032 1 019
Röhren, geschmiedete, gewalzte etc......................... 1 456 1 710 22 914 25 927

Grobe Eisem vaaren:
95 938Nicht abgeschliffen und abgeschliffen, Werkzeuge . 8 173 9 030 89 641

Geschosse aus schmiedb. Eisen, nicht abgeschliffen 0 72 1 477 2 452
Drahtstifte, abgeschliffen............................................ 22 116 50 176 51 771
Geschosse, abgeschliffen ohne Bleimäntel . . . .  
Schrauben, Schraubbolzen........................................

■0 12 9 6
293 263 1 980 1 978

Feine E isem vaaren:
14 398Aus Gufs- oder S chm iedeisen ................................. 1419 1 429 14 183

Spielzeug......................................................................... 25 27 759 912
Kriegsgewehre............................................................. 2 1 1 182 488
Jagd- und Luxusgewehre . ..................................... ' 131 139 89 86
Nähnadeln, Nähmaschinennadeln............................ 7 9 882 811
Schreibfedern aus S ta h l ............................................ 113 120 32 30
U hrfournituren.................... - ..................................... 37 36 312 352

M aschinen:
4 995Locomotiven und Locomobilen................................ 1 757 . 2 413 4 259

Dampfkessel, geschmiedete, e ise rn e ........................
Maschinen, überwiegend aus H o l z ........................

329 282 1 958 2 652
2 427 2 886 1 366 1 581

„ „ „ G ufse isen ................ 26 492 29 763 62 221 82 711
„ ,  , Schmiedeisen . . . 2 284 2 710 11 352 13 618
, „ , and. unedl. Metallen 364 243 581 630

Nähmaschinen, überwiegend aus Gufseisen . . . . 3 206 2 668 7Ó37 7 337
, , „ Schmiedeisen . . 29 23 7 5

Andere F ab riea te :
198 157 185Kratzen und Kratzenbeschläge................................ 203

Eisenbahnfahrzeuge:
26
85

5

2911
779
84

4 036 
282 

39
IM

ohne Leder- etc. Arbeit, je unter 1000 J t  werth \
„ über 1000 , , |  g  

mit Leder- etc. A rb e it.................................... [ £•

16
1
4

Andere Wagen und S c h li t te n .........................J 234 194 110 141
: 1 AAQ
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Berichte über Versammlungen aus Fächvereinen.

Association des Maîtres de Forges 
de Charleroi.'

ln  dem soeben erschienenen B ericht über die 
Lage der E isenindustrie  im Jah re  1893 ist die all
gem eine Lage von G r o f s b r i t a n n i e n ,  D e u t s c h 
l a n d ,  den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  und insbesondere 
von B e lg i e n  durch  sta tistische und thatsächliche 
Angaben dargestellt. In der b e lg i s c h e n  A btheilung 
sind in erster L inie die B edürfnisse und  W ünsche im 
Becken von Charleroi b ehandelt und dürfte es fü r 
unsere Leser von besonderem  Interesse sein, zu e r 
fahren, dafs die beneidensvverthen niedrigen F rach t
sätze, welche für Kohlen und E rziransporte  do rt jetzt 
bereits gültig sind, und w elche in Centim en aasgedrückt 
be tragen :

0,40 +  0,05 für 1 bis 10 km
0,04 , 11 ,  75 „
0,02 „ 70 „ 100 „
0,01 , 101 und m ehr,

den dortigen Industriellen  fü r gewisse E ntfernungen 
noch zu hoch sind und sie d ah er folgende Sätze an 
streben :

0,40 +  0,05 für I bis 10 km
0,04 J» 11 Jt 30 ,
0,03 31 40 ,
0,02 » 41 Jt 100 ,
0,01 Jt 101 und m ehr.

In der E n g la n d  behandelnden  A btheilung w ird 
Beschwerde ü ber einige englische T h eiln eh m er an 
dem Brüsseler Meeting des Iron  and Steel Institu te  
geführt. Die Z eitschrift „ Ironm onger“ h a tte  eine 
B undfrage bei den T heilnehm ern  angestellt, welche 
sich über den E indruck der belgischen Industrie  aus
sprechen  sollten. In den A ntw orten  der E ngländer 
kom m t überall der liefe E indruck zum Vorschein, 
den die A rbeitsam keit und G enügsam keit des belgi
schen A rbeiters auf sie gem acht hat. W ährend  ein 
Engländer, um seinem  V aterland das Mittel an die 
Hand zu geben, den belgischen W ettbew erb zu b e 
kämpfen, den V orschlag m acht, m an m öchte eine 
A bordnung englischer A rbeiter nach Belgien en tsen 
den, welche sich dort über die A rbeitsverhältn isse 
un terrich ten  soll, und dann  die E inführung  ähnlicher 
Bedingungen in England befürw orten, ging ein Major 

i P a t c h  e t t  von de r S hropsh ire  Iron  und Brass Comp, 
sow eit sich auszusprechen, dafs fü r England das ein
zige Mittel, um den W ettbew erb gegen Belgien aufzu
nehm en, neben einer H erabsetzung der F rach ten  sei, 
dafs Mitglieder der englischen T rad e  U nion die Ar
beiter des C ontinents veranlafsten , L öhne zu bean
spruchen, w elche denjenigen der englischen A rbeiter 
en tsprechen, und gleichzeitig eine H erabsetzung der 
A rbeitsstundenzahl zu verlangen.

W enn sich sowohl der B erich t wie die Zeitschrift 
„L’organe In d u strie l“ m it Entrüstung über diesen 
Vorschlag aussprich t und denselben als einen Mifs- 
b rauch  der in so re icher W eise au f die E ngländer 
übertragenen G astfreundschaft bezeichnet, so kann 
m an den beiden Organen n u r recht geben.

Referate und kleinere Mittheilungen.

Billige Beseitigung des lästigen Eabrikscliornstein- 
rauclies.

Von dem Directorium  der Polytechnischen Ge
sellschaft in Leipzig e rh a lten  w ir eine Zuschritt, aus 
w elcher wir Folgendes m ittheilen :

»Der Gesichtspunkt, dafs rauchfreies Feuern  in 
e rster L inie durch  richtiges Bedienen der Feuerung 
seitens des Heizers herbeigeführt w erden kann, h a t 
in Leipzig zu einem  System geführt, welches in der 
H auptsache au f folgenden G rundsätzen b e ru h t:

1. Es ist möglich, Vorschriften für die Heizarbeit 
zu geben, bei deren Befolgung rauchloses Feuer er
zielt wird. 2. Es ist ferner m öglich, die Schornsteine 
das ganze Ja h r  h indurch  zeitweilig e iner B eobachtung 
bezüglich der R auchentw icklung zu unterw erfen . 3. Es 
ist ohne  Schwierigkeiten durch führbar, die im Laufe 
eines Jah res gesam m elten B eobachtungsergebnisse zu 
einem Gesam m lbild der llcizerleistungen der einzelnen 
Feuerleu te  zusam m enzustellen, so zwar, dafs h iernach  
eine Belohnung der besten und guten Heizer ins W erk 
gesetzt werden kann.

Dieses System ist in Leipzig n unm ehr drei Jah re  
durchgeführt, und zw ar schon im ersten  Jah re  m it 
dem Erfolg, dafs säm m lliche der u n ter B eobachtung ge
ste llten  Heizer als belohnungsw ürdig befunden w urden. 
Diese Leistungen haben sich von Ja h r zu Ja h r  noch 
verbessert. Die Kosten sind für die Beiheiligten sehr 
gering und w erden n ich t nur 'durch die erzielte

K ohlenersparnifs aufgehoben, sondern  der von den 
Fabrikbesitzern gezahlte geringe Jah resbeitrag  von 
25 M. iliefst als G eldbelohnung in die Taschen der 
Heizer zurück. Vor kurzer Zeit hielt der Director 
der Polytechnischen Gesellschaft, G ewerbeverein für 
Leipzig, im G ewerbeverein zu Gera einen ausführlichen 
Vortrag über das oben angedeutete System , der zur 
Folge ha lte , dafs auch in Gera das B eobachtungs
und Heizerpräm ürungssystern d em n ächstzu rE in führung  
gebrach t w ird. Die Polytechnische Gesellschaft, Ge- 

I w erbeverein für Leipzig, h a t eine kleine B roschüre 
zum Preise von 60 $  erscheinen lassen, in der eine 
genaue Anleitung zur D urchführung des beregten 

: Systems gegeben ist.

Einfuhr nach Rufsland.
N ach am tlicher M iltheilung bezieht sich fast der 

v ierte  Theil der b isher bei dem  Kaiserlich deutschen 
C onsulate zu St. Petersburg  eingegangenen Zoll- 
R eclam ationen auf N iederschlagung von S trafen , die 
von den Kaiserlich russischen Zolläm tern  wegen a n 
geblicher V ersehen bei den Gewichts- oder ähnlichen 
Angaben verhängt w orden sind. W ir w erden ersuch t, 
d a rau f aufm erksam  zu m achen, dats bei der W aaren- 
e in fuhr nach R ufsland in der gedachten H insicht die 
genauesten  A ngaben erforderlich seien, um sich n ich t 
der Gefahr ho h er Zolistrafen auszusetzen.
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Schlacketnvagon.*
Der bekannte am erikanische H ochöfner John  

M. H a r t m a n n  ha t den in un tenstehender Abbildung 
vorgeffihrtenScblackenw agen constru irt m ildem  Zweck, 
den flüssigen In h a lt nebst Schale durch  stofsförm iges 
Um kippen zu entladen. Die allgem eine A nordnung

des W agens und die A rt der E ntladung geht aus der 
Abbildung h e rv o r; es verdient noch bem erkt zu 
w erd en , dafs die Entladung ebensogut seitlich er
folgen kann und dafs ein solcher Wagen seil 1891 
in Betrieb ist und zur Fortschaffung von 82000 t 
Schlacke m it 840 J t  G esam m tunterhaitungskosten für 
Fu tter, Reinigen und R eparaturen  dient.-

D e u ts c h -n o rd is c h e  H an d e ls -  u n d  In d u s tr ie -  
A u ss te llu n g  in  L ü b eck  1S95.

Die vom 1. Ju li bis 30. Septem ber 1895 in Lübeck 
sta tthabende  Deutsch - nordische H andels- und In 
dustrie-A usstellung soll ein Bild des Aus- und E in
fuhrhandels zwischen D eutschland und den nordischen 
R eichen, R ufsland , F in lan d , Schw eden, Norwegen 
und Dänem ark, entrollen und insbesondere den auf 
die Dauer von 10 Jah ren  abgeschlossenen deu tsch
russischen H andelsvertrag  nutzbar m achen. N ichts
destow eniger sollen alle durch D eutschlands V erm itt
lung zum Austausch gelangenden N aturproducte und 
Industrie-Erzeugnisse zugelassen w erden. Die R eich
haltigkeit der Ausstellung im einzelnen ergiebt sich 
aus der nachfolgenden G ruppen-E intheilung:

1. Bergbau-, H ütten- und Salinen-W esen. II. Che
m ische Industrie. III. Stein-, T hon- und G laswaaren.
IV. Land- und F orslw irthschaft und deren Erzeug
nisse, Hülfsstoffe und Hülfsm itlel, Molkereiwesen, die 
dazugehörigen Maschinen und Geräthe, Bienenzucht.
V. Gartenbau. VI. N ahrungs- und Genufsmittel. 
VII. Tabak, Cigarren und E inrichtungen zur Fabrica
tion. VIII. Textil- und Bekleidutigswaaren. IX. Holz

* Aus „Iron A geJ vom 27. December.

B ii c h e
Veher d as V erhalten  d er T hom as-S tah lsch ienen  im  

B etrieb. Von L. T e t m a j e r ,  Professor und 
Vorsteher der Anstalt zur Prüfung von Bau
materialien am schweizerischen Polytechnikum. 
Zürich bei E. Speidel. Preis 2 ,50 J i .

W ir lenken die Aufm erksam keit unserer Leser 
auf dieses soeben erschienene hochinteressante W eik, 
in welchem der Verfasser nach einer allgem einen 
Einleitung über den T hom asprocefs die E rfahrungen, 
weiche m it den T hom as-S tahlschienen auf deutschen, 
italienischen, schw eizerischen, {inländischen und un-

und Holzwaaren. X. Kurzwaären. XI. Metallvvaaren. 
j XII. Papierw aaren . XIII. L ed er-u n d  Kautschukw aaren. 

XIV. A rchitektur- und Ingenieurw esen, einschliefslich 
Entw ürfe. XV. M arine, Schiffbau und . Schiffsaus- 
rüstungsgegenstände. XVI. M aschinenwesen, E lektro
technik und T ransportm ittel. XVII. Graphische Künste 
und gewerbliches Zeichnen. XVIII. W issenschaftliche 
Inslrum ente. XIX. Gesundheitspflege, Sanitätsw esen,

! Feuerlösch- und R eltungsw esen , W ohlfahrtseinrich
tungen. XX. Musikalische Instrum ente. XXI. U nter
richts- und Erziehungswesen. XXII. F rauenarbe it und 
Hausfleifs. XXIII. Handels-A usstellung, R ohproducte  
und deren V erarbeitung. XX IV. Fischerei. XXV. Sport 

j  aller Art.
Die Anm eldefrist läuft am 15. Februar 1895 ab. 

N ähere Auskunft erthe ilt das A usstellungscom ite; 
Lübeck, F ischergrube 80.

Das 40jährige Dienstjubiläum des Geh.-Rath Haare
ist am 5. Jan . ds. Js. zu Bochum festlich begangen 
worden. Unter den G lückw ünschenden befand sich 
auch die „Nordwesll. Gruppe des Vereins deutscher 
Eisen- und Stab lind u strie ller“. W ir kom m en im 
nächsten  H eft au f den Festtag zurück.

Die Redaction.

r s c h a n .
I garischen E isenbahnen gem acht s in d , kritisch zu- 
| sam m enstellt und das Schlufsergebnifs zieht. Dieser 
j m it ebenso gro iser Sachkenntnifs wie Sorgfalt ge- 
I schriebener Beitrag zur Feststellung der Eigenschaften 
| der Thom as S tahlschienen erreg t in den deutschen 
j Fachkreisen, durch  welche die A usbildung des Thom as- 
, Verfahrens erfolgt ist, m it R ech t grofses Aufsehen und 
| wird daselbst die verdiente W ürdigung finden.

Mit gütiger E rlaubnifs des Verfassers werden wir 
| in nächster Ausgabe eingehend au f den In h a lt zu- 
j rückkom m en und beschränken uns daher fü r heute 
! auf diese em pfehlenden W orte. Die Redaction.
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Ministère des Traoeaux Publics. Commission 
des méthodes d’essai des matériaux de con
struction. Prem ière session; T om el, Documents 
généraux 1894. Paris, J. Rothschild, 4 ° , 
366 Seiten.

Da es unm öglich ist, den m ir zur Besprechung 
übersendeten  B ericht der vom französischen Ministerium 
der öffentlichen A rbeiten eingesetzten „Commission 
für die M ethoden zur Prüfung von Constructions- 
m aterialien* aucli nu r in seinen w ichtigsten Theilen 
eingehend zu besprechen, ohne zugleich eine Ueber- 
Setzung der w esentlichen A bschnitte  zu geben, so 
raufe ich  m ich auf einige allgem eine Bem erkungen 
beschränken, weil m eine Zeit die U ebernnhm e der 
grofeen A rbeit der U ebersetzung n icht gestattet. Ich 
hoffe aber, dafs hei dem grofeen In teresse, welche 
die A rbeit der hervorragendsten  französischen T ech 
niker auch fü r uns D eutsche bietet, sich in kurzer 
Zeit ein Verleger für eine deutsche Ausgabe finden

W ie der Leser sich aus früheren  M iltheilungen* 
erinnern  w ird, w urde im  Jah re  1891 auf Grund eines 
B erichtes des M inisters der öffentlichen A rbeiten und 
in Verfolg der A rbeiten eines in ternationalen  Cop- 
Dresses (1889 bei G elegenheit der W eltausstellung in 
Paris) vom Präsiden ten  der R epublik  die Einsetzung 
der Com mission angeordnet. Sie zerfiel in zwei 
Sectionen, von denen die erste das Gebiet der Metalle, 
die zweite das der übrigen B aum aterialien m it A us
nahm e der Metalle zu behandeln  halte .

Diese Commissionen haben  nach dem  \o rb ild e  
unserer ä lte ren  „Conferenzen zur V ereinbarung e in 
heitlicher Prüfungsverfahren  fürB au- und Gonstructions- 
m ateria lien“ gearbeitet, und haben, wie m an aus dem 
vorliegenden französischen B ericht ohne w eiteres 
e rkenn t, sich, zuw eilen seh r eng an die Beschlüsse 
der von B a u s c h i n g e r  s e i td e m  Ja h re  1884 ge
leiteten  Conferenzen angelehnt; F rankreich  h a t sich 
sogar an einer derselben, in B erlin 1891* durch  die 
P rofessoren U e b r a y  und G a n d  l o i  oificiell be- 
theiligt. und an  der W iener Conferenz 1893 haben  sich 
französische Vereine durch den russischen Professor 
B e le l u b s k i  vertreten  lassen. Die A nlehnung an 
die V erhandlungen u nserer Conferenzen is t sogar eine 
so enge gewesen, dafs die von letzteren aufgestellten 
leitenden Grundsätze in den am tlichen A nsprachen 
bei E insetzung der französischen Commission getreu zum 
A usdruck gebracht worden sind. Die R ichtigkeit d ie®er 
Grundsätze h a t m an dann nochm als in hohem  Mafee 
an erk an n t, indem  m an sie auch  durch  den officiellen 
V ertreter Professor D e b r a y  aut dem  Ingenieurcongrets 
in Chicago 1893 w iederholen  liefe, als m an die E in
leitung in te rnationaler V erhandlungen über die Ver
einheitlichung des M aterialprüfungsw esens beantragte .

K önnen w ir uns auch über die T halsache  Ireuen, 
dafs die von unseren  Conferenzen aufgestellten all- 
gem einen G rundsätze und selbst die gefafeten Einzel- 
beschlüsse im grofeen und ganzen eine so ausgiebige 
A nerkennung und Benutzung bei unseren  N achbarn 
gefunden haben, so mufe es doch beachtensw ertli 
erscheinen, dafs es in dem herausgegebenen am tlichen 
B ericht über die A rbeiten der französischen Commission 
übersehen w orden ist, an  hervorragender Stelle auf 
das Vorbild zu verw eisen. Bei dem Um fange, in dem 
dieses Vorbild benutzt w orden ist, kann es n ich t ge
nügen, dafs die Nam en einzelner M itarbeiter unserer 
Conferenzen zuweilen, aber auch dann ohne Z usam m en
h an g  m it diesen Conferenzen genann t w erden.

Indem  m an auch übersieht, dafs in Berlin im 
Jah re  1891 bereits der in te rnationale  C harak ter unserer 
Conferenzen h e rv o rtra l und in W ien im Jah re  1893

besonders zum Ausdruck gebracht w urde, spricht 
m an doch die Hoffnung aus, dafs Frankreich  eine 
in te rnationale  Commission zur B ehandlung der 1 ragen 
des M aterialprüfungsw esens in A nregung bringen werde, 
und w ünscht, dafs F rankreich, wie es der W elt das 
einheitliche Mafs und die elektrischen E inheiten  ge
geben habe, es ih r  auch G leichheit und E inheitlich
keit im M aterialprüfungsw esen geben möge.

Der vorliegende französische B ericht ha t lolgen- 
den Inh a lt:

V orgedruckt sind einige officielle Schriftstücke 
und B eden, die sich auf die Einsetzung und Eröff
nung der Commission beziehen, und ein V erze ichn is 
ih re r  P räsiden ten , Mitglieder und- B eam ten. Dann 
folgen die beiden G eneralberichte der Sectionen über 
ih re  b isherigen A rb e ite n , von denen derjenige det 
Section A (Metalle) von den HII. B a c le  und D e b r a y ,  
derjenige der Section B (andere M aterialien) von Hrn. 
A l e x a n d r e  e rsta tte t ist; der e rstere  um fafet S. 49 
b is 234, der zweite S. 235 bis 366. In seinen drei 
ersten  H aupttheilen b ehandelt der B ericht der Sec
tion A die physikalischen, die chem ischen und die 
m echanischen V ersuchsm etlioden im  allgem einen ; im 
vierten A bschnitt w erden die m echanischen Versuchs- 
m elhoden im besonderen  besprochen. Die Beschlüsse 
sind dann auf Seite 193 bis 234 zusam m engestel . 
Der B ericht der Section B giebt im ersten T heil a ll
gem eine B etrachtungen und die leitenden Gesichts
punkte für die A rbeiten der Section. Im  zweiten 
T heil w erden die V ersuchsm ethoden für die Gem ent
prüfung, im d ritten  diejenigen für Kalk und im vierten 
die für Puzzolane b eh an d e lt, im fünften w erden die 
M ethoden zur Feststellung der E igenschaften des 
Sandes für Mörtel und im sechsten die Prüfungen 
von Gips besprochen. Der siebente A bschnitt stellt 
d ann  w ieder die Beschlüsse zusam m en.

Hier w ürde am m eisten w ohl der A bschnitt in- 
teressiren , der die Beschlüsse de r Section A en thä lt, 
indessen ist auch er noch zu weitläufig, um  ihn  eimger- 
mafeen eingehend behandeln  zu. können. Ich dart 
aber wohl hervorheben, dafs m an im allgem einen 
sich au lserorden tlich  ausführlich  m it dem  G egenstände 
der M aterialprüfung befafet hat, und dafs m an  bei 
der B ehandlung kaum  eine w esentliche E igenschatt 
des M aterials aufser A cht liefe. J a  es sind  viele A r
beiten , wie es scheint, besonders m it R ücksicht aut 
die T hätigkeit der Commission en tstanden  und ihr 
in besonderen  B erichten  vorgelegt, w orüber die Bande 
II bis IV dem nächst berich ten  werden. W enn wir 
unser U rtheil au f die m ir b ekann t gew ordenen \ o r -  
la"en  O sm onds gründen dürfen, so darf m an in diesen 
kom m enden Bänden w erthvolle  A rbeiten erw arten 
deren Verzeichnife sich übrigens schon auf Seite 48 
und 240 des vorliegenden B erichtes findet.

Die B eschlüsse ü b er die gleiche A usführung der Ver
suche, über die einheitliche Bezeichungswelse, über die 
A nforderungen, die an Mefewerkzeuge und M aschinen 
zu stellen sind, gehen m eistens sehr w eit ins Einzelne, 
so dafs ein erheb licher T heil der B eschlüsse einen 
m ehr oder m inder akadem ischen C harak ter träg t und 
sich schw erlich Eingang in die Praxis verschaffen 
w ird. Der Rest aber ist im m er noch ansehn lich  ge
n u g ,' um unsere  volle B eachtung zu verdienen. Die 
A rbeit ist übrigens keinesw egs abgeschlossen und 
träg t überh au p t ih re r  N atur nach einen solchen C ha
rak ter, dafs ein fo rtw ährender A usbau erfolgen mufe, 
was auch der A bsicht der französischen R egierung 
entspricht.

Ich m ag n ich t sch lie fsen , ohne nochm als den 
W unsch auszusprechen, dafe sich bald ein Verleger 
für eine deutsche U ebersetzung finden möge.

A. M artens.

* „Stahl und E isen“ 1892, Nr. 5, S. 252.
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J. B e u c k e r  und M. L o u v e l ,  Westfälisch-rhei
nisch-thüringische Bezugsquellen fü r  Maschinen 
lind, sämmtliche Erzeugnisse der Eisen- und 
Metallwaarenindustrie in alphabetischer Reihen
folge. Nebst Ergänzungen aus anderen Be
zirken, sowie mit W aarenbenennüngen und 
besonderen Registern in englischer und fran
zösischer Sprache. Hagen i. W. 1 8 9 5 , Otto 
Hammerschmidt. Gebdn. 6 Mi.

Das vorliegende W erk ist das Ergebnifs vieler, 
langjähriger Mühe und A rbeit, die aber n icht ver
geblich getban w orden ist, sondern  auf deren  F ruch t 
Verfasser und Verleger m it R ech t stolz sein können. 
Die schon 1880 von L. Post und C. Sandfort beliebte 
alphabetische Artikel - O rdnung ist beibehalten  und 
b iete t neben dem fachm ännisch - versländnifsvollen 
E ingehen auf die E igenthüm lichkeiten der behandelten 
Industriezw eige Vorzüge, die ein anderes Adrefsbuch 
n ich t ha t. F ü r ungefähr 10 000 A rtikel der w est

fälisch-rheinisch-thüringischen Maschinen-, Eisen- und 
M etallw aaren-Induslrie, in 229 H auptgruppen getheilt, 
die nach Bedürfnifs w ieder in U nterabtheilungen ge
gliedert w u rd e n , bietet das W erk ein kaum  jem als 
versagendes N achschlagebuch und eine E isenw aaren- 
kunde, die auch N ichtfachleuten gestattet, jeden A r
tikel der vielseitigen E isenw aaren- u. s. vv. Industrie  
bis zu seinen kleinsten Verzweigungen m it h in läng
lichem  Verständnifs zu überschauen. Dabei eignet 
sich das Buch auch fü r den in te rnationalen  Verkehr, 
weil die W aarenbenennüngen (auch durch  besondere 
Register) in englischer und französischer Sprache 
hinzugefügt w orden sind. W ir haben  in dem W erk 
zahllose S tichproben vorgenom m en, und können ihm 
nach diesen das Lob denkbarster V ollständigkeit er
lheilen. F ü r das In land- wie A uslandgeschäft w erden 
darum  die „B ezugsquellen ' von J. Beucker u. M. Louvet 
h infort einen treuen , zuverlässigen R athgeber bilden, 
dem au f seinem  W ege in die YVerkstätten und Comp- 
to ire  ein freundliches Geleitwort m itgeben zu können, 
uns m it aufrichtiger Freude erfüllt. j ) r- j f '  Beutner.

Tier telj  all rs-Marktbericht.
(Monat October bis Ende December 1894.)

I. R h ein lan d-W estfalen .
Düsseldorf im Jan u ar 1895.

W ar schon die E rw artung, dafs der E i s e n -  und 
S ta h l-M a rk t  sich gegen H erbst im allgem einen be
friedigender gestalten w erd e , n icht in E rfüllung ge
gangen, so w ürde doch wohl Niemand einen solchen 
w eiteren Rückgang für m öglich gehalten  h a b e n , wie 
er bis zum Jahressch lufs sich langsam , ab er stetig 
vollzogen ha t. Denn, wenn w ir in unserem  Bericht 
über das vorige Q uartal die B efürchtung aussprachen, 
dafs au f eine baldige Besserung in der Eisen- und 
S tahlindustrie  n ich t zu hoffen sei, so ist diese Be
fürchtung leider in vollem Malse erfüllt w orden und 
die Conjunctur noch w eiter zurückgegangen.

Die P reise sind noch m ehr gewichen und auf 
einem S tandpunk t angelangt, dafs sie die Selbstkosten 
n icht m ehr deckten, und dafs viele W erke gezwungen 
waren, bei m öglichster E inschränkung ih res Betriebs 
m it Verlust zu arbeiten . In H albfabricaten — Blöcke, 
Knüppel, P la tinen  u. s. w. — ist die Nachfrage eine 
lebhafte gewesen, und es scheint hier, in der An
n ah m e, dafs die Preise au f ih rem  niedrigsten Stand 
angelangt se ien , das B estreben vorgeherrsch t zu 
haben, den B edarf in diesen A rtikeln au f m öglichst 
lange Zeit h inaus zu decken. Die Preise dieser Fa- 
bricate dagegen w aren, hauptsächlich  durch das An
gebot einiger YY'erke, seh r gedrückt und  standen  nicht 
im richtigen V erhältn ifs zur Nachfrage. Auf eine 
B esserung dieser Preise kanu jedoch gehofft w erden, 
da die lebhafte Nachfrage in H alb fab rica ten , und 
zwar für Abschlüsse auf längere Zeit, am  Schlufs des 
Q uartals andauerte .

Die Lage des K o h 1 e n m arktes w ar in dem 
letzten V ierteljahr der Jahreszeit en tsprechend eine 
rech t lebhafte  und befriedigende. T rotz der anhaltend  
m ilden W itterung übertra fen  die m onatlichen Yersand- 
ziffern w iederum  diejenigen des V orjahres und stei
gerten sich im Laufe des N ovem ber s o . dafs die bis 
dahin noch h ier und da nothw endigen Feierschichten 
n icht m eh r eingelegt zu w erden b rau ch ten , sondern 
volle Beschäftigung au f den m eisten dem  Syndicat 
angehörenden Zechen herrsch te . Die Preise blieben 
unverändert fest, und fanden zu denselben schon be
deutende V erkäufe für L ieferungim  nächsten Jah re  sta tt.

Auch in K o k s  w ar die Nachfrage fortw ährend 
eine so gute, dafs die Kokereien m it vollem B etriebe 
angestrengt arbeiten  m ufsten, um den B edarf zu b e 
friedigen.

Auf dem E rz m a rk t  w aren  vor Bildung der V er
kaufsstelle im Siegerland grofse Mengen R ostspath  und 
R ohspath  verkauft, so dafs w ährend des abgelaufenen 
V ierteljahrs durch dieselbe noch fast gar keine Ver
käufe abgeschlossen w urden sind. Die Verkaufsstelle 
h a t den Preis um 5 bis 10 J l  pro 10 t  für R ostspath  
e rh ö h t; es w erden aber diese Preise für die Hochöfen 
erst zur Geltung kom m en, w enn die a lten  Y'erträge 
erfüllt sind und die Hochöfen kaufen m üssen.

Im N assauischen ist das Geschäft in Eisenerzen 
seh r still gew orden; die Gruben haben  aber die 
früheren  Preise aufrech t erhalten.

In spanischen und schw edischen Erzen ist die 
Nachfrage eine erheblich  lebhaftere gewesen als in 
in ländischen.

A uf dem  R  o h e i s  e n m ark t w ar zwar der Bedarf 
der W 'erke ein g röfserer; es w urde aber anfangs 
vielfach Z urückhaltung geübt, und erst zum Schlufs 
m ehr gekauft. Infolge des Beschlusses der gem ein
sam en \7erkaufsstelle fü r Puddel- und Stahleisen, eine 
Bonification von 1 JC vom  1. Jan u ar ab denjenigen 
V erbrauchern , w elche ihren  ganzen B edarf in diesen 
Sorten von der Verkaufsstelle beziehen, zu gew ähren, 
w urden m ehrere  gröfsere L ieferungsverträge ab
geschlossen. —  In  den übrigen Sorten ist eine Aende- 
rung des P reises n ich t eingetreten. Der \?erbrauch  
von G iefsereiroheisen w ar im letzten Q uartal höher 
als im  vorigen, blieb ab er h in te r der ziemlich er
heblich gestiegenen Erzeugung zurück , so dafs die 
V orräthe sich m ehrten . P reisveränderungen sind von 
der V erkaufsstelle, über welche der bestehende Ver
trag  von den Verbandsw erken bis Ende 1895 ver
längert wurde, ebenfalls n icht vorgenom m en worden.

Der V erlauf des S l a b e i s e n m a r k t s  h a t im 
letzten V ierteljahr w ieder die alte  Rege! bestätigt, 
dafs bei andauernd w eichenden Preisen  die Kauflust 
im gleichen V erhältnifs abnim m t. U nter dem Ein
druck dieser Z urückhaltung  ist die äufserste  Grenze 
der Selbstkosten längst un tersch ritten  worden. Gegen 
den Schlufs des Q uartals haben sich ab er die An
zeichen dafür ve rm eh rt, dafs die nach und nach er

11.15
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heblich verm inderte Erzeugung sich m it dem d e r
zeitigen w irklichen V erbrauch im Gleichgewicht 
befindet, wobei n ich t übersehen w erden d a r f , dafs 
die VVinterrnonate jederzeit den schw ächsten  Verbrauch 
aufgewiesen haben . Aus diesem  G rund, und nicht 
m inder m it R ücksicht auf die S elbsterhaltung  dürfte 
ein noch w eitererN iedergang ausgeschlossenerscheinen.

Im  D r a h tg e w e r b e  ist eine A enderung n ich t zu 
verzeichnen gewesen. Der Absatz h a t im verflossenen 
V ierteljahr zur Beschäftigung der W erke knapp aus
g ere ich t, die Preise sind aber unlohnend  geblieben.

Auf dem G r o b -  und F e i  n b 1 e c h  m ark t ist der 
B edarf bei unglaublich niedrigen Preisen seh r schw ach 
gewesen, so dafs die B etriebe vielfach zeitweise feiern 
m ufsten.

In E i s e n b a h n m a t e r i a l  w aren die W erke nach 
wie vor hauptsächlich  au f diejenigen leider n u r geringen 
A ufträge im O berbaum aterial angewiesen, welche ihnen 
von den preufsischen E isenbahnen zufielen, w ährend 
das A uslandsgeschäft andauernd  schw ach blieb.

Die E i s e n g i e f s e r e i e n  w aren verhältnifsm äfsig 
ziemlich gut beschäftigt, insbesondere die R ö h r e n - 
g iefsere ien , deren  Zusam m enschlufs im Novem ber 
w ieder ins Leben getreten und  von einer schon längst 
nothw endigen Preisaufbesserung begleitet gewesen ist.

Die Beschäftigung de r M a s c h i n e n f a b r i k e n  
h a t im allgem einen etw as nachgelassen; jedoch steigerte  
sich gegen Schlufs des Q uartals die Nachfrage in 
H ütten- und B ergw erksm aschinen.

Die Preise f. d. T onne stellten sich, wie fo lg t:

Monat
O ctober

Monat
N ovem ber

Monat
D ecem ber

K ohlen  un d  K oks:
J i J ( J i

Flammkohlen . . . . 8,50 — 0,00 8,50-9,00 8,50-9,00
Kokskohlen, gewaschen 5,50-0,50 5,50-6,50 5,50-0,50
Koks für Hochofenwerke \ 11.00 11,00 11,00„ „ B esseraerbetr.. j  

E rz e :
Rohspath . . . . - . 0,50-7,20 6,50-7,20 6.50- 7,20
Gerüst. Spatlieisensteiri. 
Somorrostio f. a. B.

9,50 10,50 10,50

Rotterdam . . . .  
R o h e isen :
Giefsereieisen Nr. I . . 63,00 63,'0 63,00

,1 1 1 .  • 54,00 54.00 54.00
H ä m a t i t ......................... 63,00 63,00 63,00
B essem er.........................
Qualitäts -  Puddeleisen

Nr. I ..............................
Qualitäts - Puddeleisen

46,00 46,00 46,00

Siegerländer . . . .  
Stahleisen, weifses, un

te r  0,1 °/o Phosphor,

44,00 44,00 44,00

ab Siegen . . . .  
Thomaseisen m it 1,5 °/0 

M angan, ab Luxem

44,00 44.00 44,00

burg netto  Cassa . . 38,20 38,20 3S,2ü
Dasselbe ohne Mangan . 35,80 35,SO 35,80
Spiegeleisen, 10 bis l2«'o 
Engl. Giefsereiroheisen 

Nr, III, franco R uhrort 
Luxemburg. Puddeleisen

52,00 52,00 52,00

55,00 55,00 55,00

ab Luxemburg . . . 
G e w a lz te s  E i s e n :

35,20 35,20 35,20

Stabeisen, Schweifs- . . 100,00 100,00 100,00
Flufs- . . . .

W inkel- und Fa<;oneisen 
zu ähnlichen Grund
preisen als Stabeisen 
m it Aufschlägen nach 
der Scala.

94,00 94,00 94,00

Träger, ab Burbach . . — - — —
Bleche, Kessel- . . . — — —

„ sec. Flufseisen . — — —
dünne . . . .  

S tah ld rah t, 5,3 mm netto
— —

ab W e r k ....................
D raht ausSchweifseisen, 

gewöhnlicher ab W erk
e tw a .............................. — —• —
besondere Qualitäten

D r. W . Lleum er.

II, O berschlesien.
Gleiwitz, 7. Jan u a r 1895.

A l l g e m e in e  L ag e . Die Lage des oberschlesi
schen Eisen- und S lahlm arktes w ar n ich t n u r be
züglich des A bsatzes, sondern  auch  bezüglich des 
Preisstandes eine durchaus unbefriedigende. Der 
Absatz w urde in erster R eihe beein träch tig t durch 
die sch lech te  Lage der Landw irthschaft und zeigte nur 
vorübergehend, in der zweiten Hälfte des M onats No
vem ber und Anfang December, eine Belebung, w ährend 
er vorher infolge der U nsicherheit bezüglich des 
Schicksals des sch lesisch -m itte ldeu tschen  W alzw erks
verbandes und sp ä ter wegen der zu Jahresschlufs 
stattfindenden Inventuren  unzulänglich blieb.

Nach Rufsland , woselbst die Preise sich im m er 
rückgängiger gestalteten, erlahm te die A usfuhr durch  
ein infolge Stockung des G etreideabsatzes herbei
geführtes D arniederliegen der Kaufkraft. Im  Absatz 
nach  R um änien rief die schlechte E rn te  einen R ück
gang hervor, und das starke anderw eitige A ngebot 
bew irkte ein beträchtliches Sinken der Erlöse.

Die Folge a ller dieser inifslichen A bsatzverhält
nisse w ar ein w eiteres Sinken der ohnehin  schon 
verlustbringenden E isenpreise im In- und Auslande.

K o h le n -  u .K o k sm a rk t. E rfreulicher gestaltete sich 
d ieLage des Kohlen- und Koksmarktes. Der Kohlenabsalz, 
obwohl w echselnd, zeigte bei ziemlich festen Preisen 
keine V erschlechterung gegenüber dem en tsprechenden  
Q uartal des V orjahres und gegenüber dem V orquartale. 
Auch der K oksm arkt erfreute sich regen Absatzes.

Die K ohlenverladung w ar von Beginn des
4. Q uartals ab eine rech t leb h a fte , da  die Oder im 
Oclober zeitweise schiffbar w a r ,  und derjenige T heil 
O esterreichs, dar sonst m it W interfeuerungs-M aterial 
von den noch zum grofsen T heil aufser Betrieb be
findlichen K arw iner G ruben versorgt w ird , seinen 
W in terbedarf theilw eise in oberschlesischen Kohlen 
deckte. Zudem  m achte  sich vorwiegend in den 
m ittleren  Sortim enten ein s ta rk er V ersand ober
schlesischer Kohlen nach R ufsland bem erkbar. Ver
hältnifsm äfsig ungünstig  lag das K ohlengeschäft von 
Mitte Novem ber bis Anfang D ecem ber, beeinflufst 
durch  die aufsergew öhnlich m ilde W itterung. Dann 
aber belebte sich der M arkt und beh ielt sein freund
liches A ussehen bis etw a eine W oche vor W eih
nach ten , um  welche Zeit die Inven tu r-A ufnahm en  
zum eist bereits ih ren  Anfang nehm en.

Der K ohlenversand au f säm m tlichen oberschlesi
schen  Steinkohlengruben zum E isenbahnbezuge betrug 
nach eisenbahnam tlichen  E rm ittlu n g en : im  4. Q uartal 
1894 3 4 1 8 8 4 0  t, gegenüber dem 3. Q uartal 1894 
31 32130  t und gegenüber dem 4. Q uartal 1893 
3 266100 t.

Lage des R o h e is e n m a rk te s .  Trotz eines durch 
aufsergew öhnliche U m stände bedingten vo rübergehen
den Abzuges nach O esterreich-U ngarn überstieg bei im 
übrigen eingeschränktem  H ochofenbetriebe die Erzeu
gung den V erbrauch, so dafs beizunehm enden B eständen 
sich ein dringendes A ngebot bei fallenden Preisen zeigte.

Im  S ta b e is e n g e s c h ä f te  gingen B estellungen in 
so geringem  Um fange ein, dafs A rbeitsm angel e in tra t 
und vielfach zu B etriebseinschränkungen geschritten  
w urde. D ieV erlängerung des Schlesisch-m itteldeutschen 
W alzw erksverbandes bis Ende 1895, welche Milte 
Novem ber zustande kam, belebte zw ischenzeitlich zwar 
den M arkt und v e rh inderte  glücklicherweise den Aus
bruch  eines zügellosen Concurrenzkam pfes zwischen 
den beiden G ruppen, konnte  indessen einen P reis
rückgang wegen der billigen und dringenden Angebote 
der im m er noch ungeeinten w estlichen W erke n ich t 
aufhalten . Der im M onat N ovem ber eingetretene 
Preissturz be träg t durchschnittlich  12l[t M  f. d. Tonne, 
und drückte am  Q uartalsende den P reis au f den 
S tandpunkt des Jah res 1886 h e ru n te r.
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In einer dem Verlaufe des W alzeisengeschäftes 
analogen W eise vollzog sich  das Geschäft in G ro b -  
und F e i n b l e c h e n ,  so dafs bei einer ungewöhnlich 
starken A bsatzstockung eine w eitere Abbröcklung der 
bereits verlustbringenden P reise zu verzeichnen war.

Analog verlief das Geschäft auf dem  D r a h t 
m arkte, w elches bei unbefriedigenden Erlösen besonders 
schwierige A bsatzverhältnisse erwies.

In G ie f s e r e ia r t ik e ln  w ar bei fallenden Preisen 
eine geringere Nachfrage. Die M a s c h i n e n b a u 
anstalten  w aren n u r  mäfsig beschäftigt.

P r  G i  S 6 .
Roheisen ab W erk: J i i.ä.i.

G ie fse re i-R o h e ise n ..................................50 bis 51
H äm atit- und B essem er-Roheisen . . 60 „ 65
Q u a litä ls -P u d d e lro h e is e n .................... 48 „ 50
T h o m a s ro h e is e n ...................................... 49 „ 50

Gewalztes E isen:
Stabeisen, G r u n d p r e i s ..................... 87,50 „ 97,50
K esselb leche ...............................................115 „ 135

S tah ld rah t (5,3 m m , ab W erk netto) . . 108 „ 100
E isenhütte  Oberschlesien.

III.  England.
M iddlesbro - on - Tees. 

Ueber das verflossene V ierteljahr läfst sich im 
E isengeschäft wenig berich ten , es w ar se h r ereignifslos. 
Anfangs October kam  der A rbeiterausstand bei den

schottischen Kohlengruben zu Ende, wobei die Berg
leute nachgeben m ufsten und es in w eiterer Folge 
zu M einungsverschiedenheiten zwischen den gröfsten 
und stärksten  A rbeiterveibänden dieser Industrie  kam. 
Ein anderer, weniger bedeutender Streik, der der 
M odelltischler im hiesigen District, w urde im November 
ebenfalls b een d e t, weil die Leute ih re  Forderungen 
ebenfalls n ich t durchsetzten ; aufserdem  konnten die 
Leute auch nu r theihveise w ieder beschäftigt werden. 
Seitdem  sind w eitere L ohnstreitigkeiten n icht zu ver
zeichnen. Die Löhne in den hiesigen E isenstein
gruben erlitten  w ährend des ganzen Jah res keine 
A enderung, bei den Hochöfen w aren sie gegen 1893 
um 1 % gestiegen. Bei den W alzwerken erfuhren 
Löhne keine Veränderung. U nter Bezugnahme auf 
die angefügten S tatistiken fällt darin  besonders die 
ste te  Z unahm e der Production a u f , hauptsächlich  in 
Häm atiteisen. Leider wird für diese Q ualität keine 
vollständige Statistik gegeben.

Die Preise sind  seit Ende Septem ber nach und 
nach gewichen und schliefst das alte J a h r  ungefähr 
zu den niedrigsten N otirungen ab.

F ü r F rühjahrslieferung sind bereits gröfsere Posten 
abgeschlossen und zwar zu etw as besseren  Preisen 
a ls 'fü r  jetzige Abnahm e.

Die Schiffbauindustrie der N ordostküste Englands 
von der Tyne bis zur Tees b rau ch t einen Vergleich 
m it der Clyde n icht zu scheuen; im ersteren  District 
gingen im  vorigen Jah re  vom Stapel 543 000 Tons 
gegen 340 000 Tons von letzterem  District.

P r e i s s c h w a n k u n g e n :

October Novem ber
M iddlesbro N 3 G. m. B . . 36 sh l l/a d — 35 sh  7 1/* d 35 sh 9 d — 35 sh 6 d
W arrants-G 'assa-Käufer Midd

lesbro N 3 .......................... 36 , 1 „ — 35 „ 5 „ 35 „ 9 „ — 35 „ 5 „
Schottische M .NV.................42 „ 9 ' / 3 „ - 4 2  ,  3 1/» „ 42 „ 8 „ — 42 „ 5'/* „
Middlesbro H äm atit M.N. . 43 „ „ — 42 „ 3 „ 42 „ 7 „ — 42 „ 27-2 „
W estküsten „ „ . . 43 „ 11 „ — 43 „ 3 , 43 „ 7V* „ -  43 „ 2 „

December 

3 »sh  6 d — 3 5 sh

35
42
42
43

6
7'¡2
4 !.*-i 
5 'h  ■

-34
-41
-41
-42

10 , 
77*. 
9 'h  .

S t a t i s t i k  v o n  C l e v e l a n d  f ü r  1 8 9 4  u n d  1893 .
1894 1893

230 663 162 834
1 422 863 1 388 043

Bestand am 31. Decem ber . . .
(  Cleveland Q ualität . 

Erzeugung 1 H äm atit Spiegel, ba- 
( siscbes Eisen . .

Verschiffungen i  riac l1 Häfen 
°  ( Ausland . . . .

Zunahm e bezw. A bnahm e der Be
stände ..............................................

1 540 556 1 336 141 
447 339 421 677
487 872 492 406

+  66 829 +  48 495

Hochöfen in B etrieb am 31. D ecem ber: 
auf Cleveland Q u a l i t ä t .....................  50 44

andere  S o r t e n .................................44 42
94 86

H . Ronnebeck.
Aus dem 32. Jah resb erich t der F irm a C. E. Mü l l e r

& Co. in M iddlesborough entnehm en w ir:
Die Erzeugung von R o h e i s e n  im vergangenen 

Jahre übersteig t alle früheren . Es w urden erzeugt 
1422863 t  Cleveland-Giefserei- und Puddel-R oheisen 
und 1540 556 t  H äm atit und andere  Sorten R oheisen 
für Stahlherstellung. Es is t  jedoch eine unerfreuliche 
Thatsache, dafs diese grofse Menge R oheisen zu Preisen 

äbging, die kaum  Nutzen liefsen. Nr. 3 Giefsereieisen 
bewegte sich zwischen 35 /6  und 36 /6 ; graues Puddeleisen 
33/9 und 3 4 /9 ; H äm atit Bessem er 44 /9  und  41/1072.

Die V orrälhe von C leveland-Roheisen w aren am 
Jahresschlufs verhältn ifsm äfsig  klein. Es m ufs h ier 
aber in B etrach t gezogen w erden, dafs der grofse 
Absatz unseres R oheisens einen starken Theil den 
A rbeiterausständen in verschiedenen Eisenbezirken in 
den letzten drei Ja h ren  zuzuschreiben ist. Man darf

annehm en, dafs diese A usstände (K ohlecgrubenarbeiter) 
die Erzeugung von Roheisen wie folgt verm inderten: 
in 1892 Cleveland um 695,000 t, in 1893 in den Mid- 
land-G rafschaften um 360 000 t zugleich m it 193000 t 
in Schottland, wo m an es vortheilhafler fand, die H och
öfen still stehen zu lassen und die Kohlen nach Eng
land zu senden, und in 1894 in Schottland um 128 253 t. 
Diese Ausstände und die an d ere r A rbeiterklassen haben 
dem englischen Eisen- und Stahlgew erbe und ver
w andten Industrieen grofsen Schaden zugefügt, so 
dafs viele Aufträge anderw ärts un tergebrach t wurden, 
wo Gewerbe und U nternehm ung n icht so seh r durch  
F urch t vor U nterbrechungen paralysirt werden. Die 
sta tistischen Aufstellungen des b ritischen H andels
am ts der letzten Jah re  geben Zeugnifs von dem R ück
gang der b ritischen Ausfuhr von Eisen und Stahl, 
w ährend D eutschland und Belgien Z unahm en auf
weisen und  dies besonders nach England und den 
englischen überseeischen Besitzungen.

Infolge des drei M onate dauernden Ausstandes 
der schottischen K ohlengrubenarbeiter und des Still- 
liegens der Hochöfen w urde die Erzeugung von R o h 
eisen im vergangenen Ja h re  in Schottland bedeutend 
verringert. V orräthe gingen im ganzen um 23 191 t 
zurück. Der V orrath im  W arran t S tore w urde aber 
trotz des langen S tillstandes der Hochöfen n u r um 
32965 t verringert, was annehm en läfst, dafs die im 
Lager sich befindende Sorte R oheisen, seitdem  Cleve
land den gröfsten Theil des V erbrauchs in Schottland 
versorgt, nu r noch wenig V erwendung findet. Be
m erkensw erth ist dabei, dafs fo rtdauernd  starke Um
sätze in W arran ts stattfinden, m itun ter 30 000 bis 
50 000 t am Tag, selbst wenn an solchen Tagen kaum 
100 t entnom m en w urden. W ir können die deutschen
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H ochofenw erke nu r beglückw ünschen, dafs sie sich 
b isher ablehnend gegen öffentliche Läger für R oh
eisen und den H andel in Lagerscheinen verhallen
haben . , ,

Die S t a h l -  u n d  E i s e n w a l z w e r k e  unseres 
D istricts w aren  ziem lich gut beschäftigt, dank der 
fo rtdauernden  T hätigkeit im Schiffbau, da unser 
D istrict den gröfsten T heil des Schiffbauinaterials 
liefert. Die H erstellung von Slemens-M artin-Stahl hat 
iu  den letzten  Jah ren  h ier seh r bedeutend zugenom m en 
und übersteig t jetzt diejenige von Bessem er-Stahl. 
D ieser Industriezw eig is t für unseren D istrict von 
g ro ß e r  W ichtigkeit, denn da rau f begründet sich unsere 
grofse D arstellung von H äm atit-R oheisen und die 
E in fuhr von H äm atit-Erzen. Die Preise von Stahl- 
p la tten  w aren  im vergangenen Jah re  von £ 5  1 6  
bis ¿ £ 4  12 6 und von W inkel ¿ £ 4 1 ( 6  bis £  4 
10 0 m it 2 1/z % Disconto. F ü r S tahlschienen dagegen 
w ar das Ja h r w ieder ein rech t sch lech te s , n icht 
allein  w aren die W erke ungenügend beschäftigt, son
dern  auch die Preise  w aren aufserordentlich  n iedrig; 
schw ere Schienen von £  3 15 0 bis £  3 10 0. 
A usfuhr von Schienen und B efestigungsm aterial m 
1894: 424 778 t gegen 558 826 t in 1893. Die britischen 
überseeischen Besitzungen nahm en in  1894 : 254588 t. 
Japan  s teh t an  der Spitze an d ere r L änder m it 28 364 t. 
Südam erika und A ustralien, die in früheren  Jah ren  
so bedeutende Käufer von E isenbahnm ateria l w aren, 
haben  sich noch n icht finanziell erholt.

104 Stahl und Eisen. ______  _____
15. Jan u a r 1895.

U nser D istrict führte  a n  E i s e n e r z e n  ein, wie folgt: 
1893 1894

Spanien . . .  1 884 139 t 2 053 872 t
Italien  . . . .  38340 t  75291 t
Schw eden . . 35 601 t 76 676 t
G riechenland . 33 630 t  39 690 t
A lgerien . . . 29 806 t 84 684 t

2 021 516 t 2 328 213 t
Die Förderung  von Cleveland-Eisenerz be trug  in 

1894 rund  5 000 000 t, gegen 46 0 0  000 t in 1893.
Der B rutto  T onnengehalt des Schiffbaues der 

letzten 6 Jah re  vergleicht sich wie fo lg t:
1889 1890 1891

1 332 889 t 1 279 077 t 1 209 904 t
1892 1S93 1594

1 194 784 t 878 000 t 1 080 419 t

Von den 1 080419 t, die in G rofshritannien in 
1894 gebau t w urden, fällen 545 216 t au f unseren 
D istrict zwischen Tyne und  Tees. Die B efürchtungen, 
dafs in den letzten Jah ren  zu viel gebaut w orden ist, 
sind wohl begründet. E ine gute Anzahl Dam pfer 
liegen still, und F rach tra ten  für G üterdam pfer sind 
nach allen R ichtungen vollständig u n ersp rieß lich .

F rach ten  für volle D am pferladungen: H am burg 
4  sh 6 d ; R otterdam , A ntw erpen 3 sh  9 d ; Geeste
m ünde, B rem erhafen 5 sh 3 d ; S tettin  4  sh 3 d; 
Danzig 4  sh 6 d; T riest, F ium e 7 sh.

Vereins - Nachrichten.

V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h ü t t e n l e u t e .

W egen des dem nächst sta ltfindenden N eudrucks des 
M itglieder-Verzeichnisses des »Vereins deutscher E isen
hü ttenleute«  ersuche ich die verehrlichen  H erren  Mit
glieder, etw aige Aendevungen zu dem selben m ir baldigst 

m itzu theilen.
Der G eschäftsführer: E. Schrodter.

Aenderungen im Niitglieder-Verzc-ichnils.

H uffelm ann , TU., D irector der E lektrischen Zinkw erke 
D uisburg-H ochfeld, Duisburg, Sonnenw all 74 .

K örner, 11, D irector der GutehoEfnungshütte, S terkrade 
bei O berhausen.

M eier, M ax, D irector des Stahl- und W alzw erks le r ry ,  
Guricque & Co., M icheville-V illerupt, Frankreich .

M eyer, G erhard, Peine, G erhardstrafse.
N onne, A lfred , Ingenieur, Bonn, Baum schulen-A llee lo .
Schm iiz, 'Alb., Mitglied des D irectorium s der f i r ma  

Fried. Krupp, Essen.
Schru ff, A n t., H ochofen-Ingenieur der H aibergerbu tte , 

Brebach bei Saarbrücken.
Z n jk o w sk i, S tan ., R itte r v .Zayki, Ingenieur, W itkowitz.

N e u e  M i t g l i e d e r :
Goercke, Gustav, Ingenieur, Stockum, Kreis Bochum. 
Görtz, Johann , Joseph, Betriebs-Chef des Blechwalz

werks, H örde i. W.
K atterfeld , M ,  Chef-Chem iker des H ü tten labora tonum s 

der Société M étallurgique Dnieprovienne, Zaparoje- 
Kam enskoie, Rufsland.

K inder, H ., Chem iker der R heinischen Stahlw erke, 
Meiderlch, M arienstrafse 1.

K oyem ann, M ., Givil-Iugenieur, D üsseldorf Charlotten*
strafse 112. .

Lossen, S tilp itz , Donawitz bei Leoben, bteierm . 
Pliischke, Guido, M aschinen-Ressort-Chef des P e iner 

W alzw erks, Peine. .
Schm idham m er, W ilhelm , In g en ieu r, R esicza, bud-

S t m n f c a r l ,  Fabrikbesitzer, W ehbach  bei K irchen 
a. d. Sieg. , „

W ellenstein, E d m u n d ,  i. F. Nökel & W ellenstein,
R atingen.

A u s g e t r e t e n :
D ü rr, W alther, M ünchen.
F ra n k , A d., Düsseldorf. 
von Frey, C. A ., W ien.
P utter, Otto, Duisburg.
Spielmeyer, B ., Sürth  bei Köln.
W a y fs , G. A ., Gries-Bozen.
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